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BMASK BMF
Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
Finanzen

Altenbetreuung in Kärnten und Tirol; Entwicklungen 
unter Berücksichtigung der Pflegereform 2011/2012

Die stationäre Langzeitpflege in Österreich war trotz der Schaf-
fung eines Pflegefonds und dessen Dotierung mit rd. 1,3 Mrd. EUR 
auf die demographische Entwicklung nicht ausreichend vorbereitet; 
wichtige Empfehlungen des RH wurden nicht vollständig umgesetzt.

Weder die Planung der nötigen Heimplätze, noch die rechtlichen, 
noch die wirtschaftlichen Grundlagen der Tarife, die Qualitätsvor-
gaben oder die Transparenz über Leistungen und deren Kosten 
waren im notwendigen Ausmaß sichergestellt. Aus dieser man-
gelnden Abstimmung resultierten Effizienzverluste der Gebietskör-
perschaften.

Das Risiko für die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen ist daher 
höher als bisher prognostiziert. Zusätzlich tragen die Betroffenen 
weiterhin das Risiko, zu Sozialhilfeempfängern zu werden und ihr 
Vermögen zu verlieren, wenn sie einen Heimplatz benötigen.

Positiv war zu vermerken, dass die Betreuung der Heimbewohner 
in den Ländern Kärnten und Tirol auf hohem Niveau erfolgte und 
— auch durch die Umsetzung einiger Empfehlungen des RH — ope-
rative Verbesserungen erreicht werden konnten.
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Ziel der Überprüfung zur Altenbetreuung in den Ländern Kärnten 
und Tirol war es, die Umsetzung von Empfehlungen zu beurtei-
len, die der RH bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung 
abgegeben hatte. Zwischenzeitlich nahm das BMF die Versorgung 
pflegebedürftiger Menschen als eine der drei wichtigsten Heraus-
forderungen für die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen in 
seine langfristige Planung auf. Weiters beschloss der Bund 2011 
bzw. 2012 eine grundlegende Pflegereform, in der unter anderem 
ein Pflegefonds geschaffen wurde, der zwischen 2011 und 2016 
mit rd. 1,3 Mrd. EUR dotiert war. Der RH überprüfte daher — über 
die Umsetzung der Empfehlungen des Vorberichts hinaus — die 
Entwicklung der jeweiligen Themengebiete. (TZ 1)

Die Steigerung der pflegebezogenen Ausgaben war nach der lang-
fristigen Budgetprognose des BMF eines der wesentlichen demo-
graphischen Risiken für die nachhaltige Finanzierung des Staats-
haushalts. Die wesentlichen Hebel zur Steuerung der Zusatzkosten 
sind die Mengenkomponente (die Anzahl der Heimplätze) und die 
Preiskomponente (Kosten je Heimplatz). Auch nach Ansicht des 
RH wären angesichts der Bedeutung der Pflegefinanzierung für die 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Gebarung verbesserte Planungs– 
und Steuerungsmechanismen für die Kosten der stationären Pflege 
zu entwickeln. (TZ 2)

Im Jahr 2011 schuf der Bund einen Pflegefonds, der bis 2016 mit 
rd. 1,335 Mrd. EUR dotiert war und unter bestimmten Vorausset-
zungen Zweckzuschüsse für Mehrausgaben für Pflege an die Län-
der gewähren sollte. Das Pflegefondsgesetz verankerte das Ziel der 
Harmonisierung der Pflegedienstleistungen, ermächtigte das BMASK 
zur Festlegung eines Richtversorgungsgrads durch Verordnung und 
verpflichtete die Länder zu Datenmeldungen. Positiv war, dass das 
Pflegefondsgesetz sowohl die Beobachtung der Kosten (über die 
Pflegedienstleistungsstatistik), als auch eine Steuerung der Men-
genkomponente (über die Regelung eines Richtversorgungsgrads) 
und der Preiskomponente (über das Ziel, eine österreichweite Har-
monisierung zu erreichen) ansprach. Die bestehenden Kompetenz-
regelungen blieben jedoch unverändert. (TZ 3)

Prüfungsziel

KURZFASSUNG

Finanzielle 
 Rahmenbedingungen

Rechtliche 
 Rahmenbedingungen
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Altenbetreuung in Kärnten und Tirol; Entwicklungen 
unter Berücksichtigung der Pflegereform 2011/2012

Die getroffenen Maßnahmen hinsichtlich einer erneuten Dotie-
rung des Pflegefonds sowie des Kostenersatzes der Länder für die 
Übernahme des Landespflegegelds durch den Bund waren jedoch 
zeitlich befristet und boten daher noch keine dauerhafte Lösung. 
Festlegungen zu Pflegequalität, Personalschlüsseln und Tarifen 
unterblieben. Die eingesetzte Arbeitsgruppe des BMASK beendete 
ihre Arbeit, ohne konkrete Aussagen zu wesentlichen Themen, wie 
Tarifhöhe, Personalschlüssel und einer von der Sozialhilfe unabhän-
gigen Finanzierung, zu erarbeiten. Die sich aus der Kompetenzver-
teilung ergebenden Probleme waren somit noch nicht ausreichend 
gelöst. (TZ 3)

Das BMASK erstellte in der Verordnung zur Pflegedienstleistungs-
statistik Regeln für die Meldungen der Brutto– und Nettoausga-
ben für stationäre Dienste. Die zur Verfügung stehenden Berichte 
waren trotzdem aufgrund der unterschiedlichen und unvollständigen 
Berücksichtigung von Selbstzahlern, Investitionskosten, Gemein-
deumlagen und Eigenbeiträgen in den unteren Pflegestufen für 
aussagekräftige Bundesländervergleiche und Zeitreihenanalysen 
der Kostenentwicklung nicht ausreichend. Die Empfehlung des RH 
hinsichtlich einer Verbesserung der Datenlage war somit teilweise 
umgesetzt. (TZ 4)

Die Kosten stiegen in den Ländern Kärnten und Tirol deutlich stär-
ker, als sich dies aus der wachsenden Anzahl der Heimplätze und 
der Inflation allein ergeben würde. Die Heimbewohner benötigten im 
Schnitt mehr Pflege und konnten in geringerem Umfang selbst für die 
Kosten aufkommen. Neu errichtete Heime waren aufgrund ihrer bes-
seren Ausstattung teurer als die Heime im bisherigen Durchschnitt. 
Die resultierende Steigerung der Nettoaufwendungen lag sowohl im 
Land Kärnten als auch im Land Tirol rund drei– bis viermal so hoch, 
wie in der Prognose des BMASK erwartet wurde. (TZ 4)

Die Kostensteigerung des Landes Kärnten lag über jener des Landes 
Tirol, jedoch gerade in Kärnten fehlte für den beobachteten Anstieg 
von 75 % in nur vier Jahren eine ausreichende Analyse der Ursa-
chen und eine mittelfristige Ausgabenplanung. Es blieb dementspre-
chend unklar, wie eine zukünftige Kostendämpfung erreicht werden 
sollte. Im Land Tirol lag eine klare Zielsetzung für die Entwick-
lung der Kosten vor. Diese Planung sah eine Reduktion der Steige-
rungsraten der Pflege auf 6 % vor, was der RH angesichts der bis-
her hohen Steigerung bei der stationären Pflege von rd. 15 % als 
sehr ambitioniertes Ziel einschätzte. (TZ 4)

Entwicklung der 
Kosten für statio-
näre Pflege in den 
Ländern Kärnten und 
Tirol

Kurzfassung
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Ausgangslage

Der RH hatte im Vorbericht umfassende Kritik an den zur Verfü-
gung stehenden Datengrundlagen, der Methodik zur Planung der 
zur Verfügung zu stellenden Heimplätze und der Aktualität der 
Bedarfsplanung insbesondere in Kärnten geübt. Seit dem Vorbericht 
waren wesentliche Änderungen eingetreten, insbesondere hatte der 
Bund durch die Erlassung des Pflegevorsorgeberichtes Vorgaben zur 
Datenerfassung und zu einem Richtversorgungsgrad gemacht, beide 
Länder hatten ihre Planung aktualisiert. Der RH nahm die Überprü-
fung der Umsetzung seiner Empfehlungen zum Anlass, den aktu-
ellen Stand der Planungen zu analysieren und seine Empfehlungen 
weiterzuentwickeln. (TZ 5)

Datenqualität der Erfassung des Angebots

Die Daten zum Ist–Stand des Angebots an Heimplätzen waren trotz 
Begriffsdefinition im Pflegefondsgesetz und Konkretisierung der 
zu erhebenden Daten in der Pflegedienstleistungsstatistik–Verord-
nung nicht geeignet, einen Überblick über die stationäre Pflegever-
sorgung in den einzelnen Bundesländern zu geben. Es bestanden 
weiterhin wesentliche Unterschiede, auf die der RH bereits im Vor-
bericht hingewiesen hatte (z.B. hinsichtlich des Stichtags und der 
Einbeziehung der Landespflegekliniken). (TZ 6)

Versorgungswirksame Angebote, die nicht unter die Definition von 
Heimplätzen fielen (z.B. Gerontopsychiatrie, alternative Lebens-
formen) blieben unberücksichtigt. Diese Daten wären für eine sinn-
volle Planung der stationären Pflegeversorgung nach Ansicht des RH 
erforderlich. Es wäre nicht zweckmäßig, Heimplätze für Personen zu 
errichten, die bereits in einer anderen stationären Betreuung ver-
sorgt sind, nur weil dies bei der Heimplanung nicht bekannt ist. 
Die Anzahl der Pflegeheimplätze (z.B. als Bezugspunkt für Kosten je 
Heimplatz oder das eingesetzte Pflegepersonal) sollte klar von der 
Anzahl der Plätze, die zur stationären Versorgung von Menschen 
mit Pflegebedarf verfügbar sind, unterschieden werden. (TZ 6)

Die Empfehlung des RH, eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 
1993 anzustreben und darin einheitliche Vorgaben zur Planung 
festzulegen, war daher teilweise umgesetzt. (TZ 6)

Versorgung mit  
Heimplätzen

Kurzfassung
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Vorgaben zur Planungslogik

Der RH hatte im Vorbericht die Planung der zu errichtenden Heim-
plätze als unzureichend kritisiert und empfohlen, bundesweite Vor-
gaben zu entwickeln und die Abstimmung zwischen Ländern und 
Gemeinden zu verbessern. Mit dem Pflegefondsgesetz waren erste 
Schritte gesetzt. Es schuf Vorgaben zur Angebotsplanung: Es sah 
zwischen 2011 und 2013 zumindest eine Aufrechterhaltung des 
status quo vor, ab 1. Jänner 2013 eine (bislang nicht erlassene) 
Verordnung des BMASK über einen Richtversorgungsgrad und ab 
Juni 2013 eine Versorgung von 50 % der Pflegegeldempfänger ent-
weder mit stationären oder mobilen Diensten. Ab 2016 sollte die-
ser Anteil auf 55 % steigen. (TZ 7)

Die Übernahme von Mehrkosten der Länder durch den Bund lässt 
jedoch keinen Anreiz zur sparsamen Mittelverwendung erkennen. 
Die konkrete Ausgestaltung der Planungsvorgaben war aus meh-
reren Gründen nicht zweckmäßig:

–  Der Umgang mit den bestehenden regionalen Unterschieden war 
nicht ausreichend sichergestellt. Alle Länder haben mindestens 
einen einheitlichen, regional nicht differenzierten Wert zu errei-
chen. Eine inhaltliche Analyse der unterschiedlichen bestehenden 
Versorgungsgrade, die eine Beurteilung einer sachlichen Recht-
fertigung der Unterschiede ermöglichen würde, fehlt.

–  Vorgaben zur Qualität der Betreuung und zur weiteren Detail-
planung in den Ländern fehlen. Es wird keine Unterscheidung 
zwischen einer Versorgung durch mobile Dienste in geringem 
Ausmaß oder durch einen Heimplatz um mehrere tausend Euro 
getroffen.

–  Das Verhältnis von stationärer zu mobiler Betreuung bleibt völ-
lig offen. Das Prinzip „ambulant vor stationär“ ist zwar als Ziel 
genannt, aber nicht konsequent umgesetzt. Zweckzuschüsse wer-
den nämlich auch ausbezahlt, wenn 2014 bzw. 2016 nur eine Per-
son mehr mobil betreut wird als 2011, unabhängig davon, wie 
stark die stationären Angebote ausgebaut werden.

– Das Risiko einer Überversorgung wird nicht berücksichtigt. (TZ 7)

Kurzfassung
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Ein sachlich überzeugendes Konzept für die Planung und Steuerung 
des Angebots an Heimplätzen als ein zentraler Parameter für die 
Entwicklung der Kosten, aber auch für die Versorgung der Bevöl-
kerung, fehlte daher nach Ansicht des RH weiterhin. Die Empfeh-
lung war somit teilweise umgesetzt. (TZ 7)

Planungslogik in den Ländern Kärnten und Tirol

Beide Bundesländer aktualisierten seit dem Vorbericht des RH ihre 
Planungen. Die Planungslogik in den Ländern Kärnten und Tirol war 
weiterhin grundlegend unterschiedlich. Das Land Kärnten plante nur 
bis 2015 und ließ die Sollwerte trotz Änderungen bei 24–Stunden–
Pflege, Pflegeregress, Case–Management und anderen Rahmenbe-
dingungen unverändert. Die Planung war somit kaum zur mittel-
fristigen Steuerung geeignet. (TZ 8)

Das Land Tirol plante bis 2022. Es führte eine umfassende ursa-
chenorientierte, regionale Analyse der Pflegeheimnutzung durch und 
berücksichtigte die finanziellen Gegebenheiten und strategischen Ent-
scheidungen über die angestrebte Angebotsstruktur im Sinne einer 
zielgerichteten Angebotsplanung. Diese Methoden könnten auch 
außerhalb des Landes Tirol in Planungsüberlegungen Eingang fin-
den. Die Planungsbezirke waren jedoch nicht mit den Gemeindever-
bandsgebieten ident. (TZ 8)

Der RH beurteilte seine Empfehlung an das Land Kärnten, den 
Bedarfs– und Entwicklungsplan zu aktualisieren, als teilweise umge-
setzt, weil ein entsprechendes Papier erstellt worden war, aber wei-
terer Handlungsbedarf bestand. (TZ 8)

Entwicklung der Heimplätze in den Ländern Kärnten und Tirol

Das Land Kärnten errichtete von 2008 bis 2012 knapp 1.200 Heim-
plätze. Im Zeitraum 2010 bis 2012 standen über 400 Heimplätze leer. 
Somit war in Kärnten ein hoher Anteil der neu errichteten Betten 
über drei Jahre hinweg nicht belegt. Die Orientierung an der Vor-
gabe des Richtversorgungsgrads des Pflegefondsgesetzes von 55 % 
ab 2016 würde einen erheblichen weiteren Ausbau von Versor-
gungskapazitäten erfordern. Dies war mit Bezug auf die zwischen 
2010 bis 2012 nicht belegten Betten für Kärnten nicht sachgerecht. 
Bei Verfehlen des Richtversorgungsgrads müsste das Land Kärnten 
pflegebedingte Mehraufwendungen nachweisen, um die Mittel vom 

Kurzfassung
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Bund zu erhalten. Auch diese Alternative stellte nach Auffassung des 
RH keinen Anreiz für eine sparsame Mittelverwendung dar. (TZ 9)

Das Land Tirol errichtete von 2008 bis 2012 rd. 500 Heimplätze; die 
Auslastung war durchgehend hoch. Bestanden 2008 noch rd. 30 % 
mehr Heimplätze je Einwohner über 75 Jahren als im Land Kärnten, 
waren es 2012 nur noch rd. 10 % mehr. (TZ 9)

Zusammenfassung zur grundsätzlichen Planungslogik

Obwohl die Regelung eines Richtversorgungsgrads ein wesentliches 
Element des Pflegefondsgesetzes war, beurteilte der RH die aktu-
elle Situation zur Erfassung und Planung der Versorgung mit Pfle-
geheimen als unbefriedigend. Es fehlten eine längerfristige, zwi-
schen den Gebietskörperschaften Bund, Länder und Gemeinden 
abgestimmte Strategie zur Bedarfsplanung sowie die Techniken und 
Daten zu ihrer Umsetzung. Angesichts der zu erwartenden demogra-
phischen Entwicklung wäre eine bessere Steuerung von entschei-
dender Bedeutung. (TZ 10)

Heimplätze im Sozialhilfeverband Völkermarkt und Gemeindever-
band Altenwohnheim Telfs

Die Empfehlung des RH, die Abstimmung zwischen dem landesweit 
erhobenen Bedarf und den auf Verbandsebene getroffenen Ausbau-
entscheidungen zu verbessern, war hinsichtlich beider Verbände 
teilweise umgesetzt. Die regionale Ebene war jedoch nicht ausrei-
chend in die Strategieplanung einbezogen. Die Erfahrungen auf 
Bezirksebene hinsichtlich der Auslastung von Heimen können einen 
wertvollen Beitrag zur Abschätzung des Bedarfs leisten; auch im 
Pflegefondsgesetz war die regionale Abstimmung der Sicherungs–, 
Auf– und Ausbauplanung vorgesehen. (TZ 11, 12)

Der Sozialhilfeverband Völkermarkt und das Land Kärnten stell-
ten die im Bedarfsplan 2008 für nötig gehaltenen Heimplätze im 
Jahr 2012, somit vier Jahre später, tatsächlich zur Verfügung. Der 
Sozialhilfeverband Völkermarkt eröffnete im Dezember 2011 in 
Übereinstimmung mit den Planungsvorgaben des Landes ein Heim. 
Im Jahr 2012 war dieses nur zu rd. 50 % ausgelastet. Dies war darauf 
zurückzuführen, dass die gleichzeitig umgesetzte Strategie des Lan-
des Kärnten, die Heimplätze nur für besonders schwere Pflegefälle 
vorzuhalten (z.B. Case–Management), nicht im Bedarfsplan berück-
sichtigt war; auch die Legalisierung der Familienpflegestellen durch 

Kurzfassung
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die „Alternativen Lebensräume“ und die Einführung des Pflegere-
gresses waren nicht ausreichend einbezogen worden. (TZ 11)

Die bereits im Vorbericht festgestellten Abstimmungsprobleme zum 
Vorgehen in Neuhaus und Sittersdorf verursachten immer noch Fol-
gekosten. (TZ 11)

Der vom Land Tirol beurteilte Bedarf und das vom Gemeindever-
band Altenwohnheim Telfs zur Verfügung gestellte Angebot näher-
ten einander an und die Auslastung war gut. Der Gemeindever-
band Altenwohnheim Telfs nutzte aber immer noch zwei Drittel des 
Betreuten Wohnens (das vom Land als Angebot für pflegebedürf-
tige Menschen gesehen wurde) für Personen ohne Pflegestufen. Im 
Gebiet Seefeld beschloss er, bereits errichtete Pflegeplätze zu redu-
zieren. Die für die rückzubauenden Plätze erhaltene Förderung wäre 
dann zurückzuzahlen. Die große Fläche des verbleibenden Gebäudes 
wird weiterhin erhöhte Betriebskosten verursachen. (TZ 11)

Ausgangslage und Vorgaben durch das Pflegefondsgesetz

Der RH hatte im Vorbericht umfassende Kritik an den Tarifsystemen 
für die Heimbetreuung im Hinblick auf unklare rechtliche und wirt-
schaftliche Grundlagen, unsachliche Ungleichbehandlung von Pfle-
gebedürftigen, mangelnde Effizienz und Transparenz und Fehler in 
der Vollziehung geübt. Er hatte empfohlen, die Zahlungsströme zu 
vereinfachen, die Tarifsystematik besser mit dem Pflegegeld abzu-
stimmen, die Unterschiede zwischen den Tarifen in gleichen Betreu-
ungsstufen zu reduzieren und die festgestellten Fehler in der Vollzie-
hung zu korrigieren. Das Pflegefondsgesetz enthielt jedoch keinerlei 
Vorgaben zu den Tarifen in Pflegeheimen. (TZ 13, 38)

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen der Tarifgestaltung

In den Ländern Kärnten und Tirol blieben die wirtschaftlichen 
Grundlagen der Tarife (Berücksichtigung der konkreten Kosten oder 
Normkosten) nicht genau geregelt, was zu Streitigkeiten bei deren 
Festlegung führte. Mit mehreren Heimbetreibern wurde 2013 ein 
halbes Jahr ohne gültige Tarifvereinbarung abgerechnet. In Kärnten 
war eine Tariffestlegung durch Verordnung vorgesehen, eine solche 
Verordnung fehlte jedoch. (TZ 14)

Tarife

Kurzfassung
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Letztlich waren in beiden Ländern weder die individuell nachge-
wiesenen Kosten der Heimbetreiber noch konkrete Normkosten für 
die Tarife ausschlaggebend. Vielmehr wurde in einem Verhand-
lungsprozess ein Kompromiss zwischen den verfügbaren Mitteln 
und den Kosten der Heimbetreiber gesucht. In Kärnten war es ins-
besondere problematisch, sich grundsätzlich an Normkosten zu ori-
entieren, aber für einzelne Betreiber abweichende Sondervereinba-
rungen zu schließen. (TZ 14)

Im Hinblick darauf, dass Mittel des Pflegefonds an Mehraufwen-
dungen für Pflege gebunden waren, die auch in Tariferhöhungen 
begründet sein konnten, sollte der Bund ein erhebliches Interesse 
haben, dass Tarifsteigerungen auf Qualitätsverbesserungen oder 
allenfalls auf allgemeine Preissteigerungen, nicht aber auf beson-
dere Verhandlungserfolge einzelner Heimbetreiber zurückzuführen 
waren. (TZ 14)

Höhe der Tarife

Das Land Tirol reduzierte die Anzahl der Tarife (von 390 auf 290) 
und deren Unterschiede in denselben Betreuungsstufen (von maxi-
mal 945 EUR auf maximal 669 EUR). Die Bandbreite war jedoch 
damit immer noch erheblich; eine diesbezügliche Empfehlung des 
RH aus dem Vorbericht wurde somit nur teilweise umgesetzt. Das 
Land Kärnten verkomplizierte seine Tarife durch Sondervereinba-
rungen mit Heimbetreibern weiter. Die Tarifunterschiede gingen 
jedoch auch in Kärnten etwas zurück (von maximal 508 EUR auf 
maximal 488 EUR). (TZ 15)

Sowohl in Kärnten als auch in Tirol galten somit weiterhin zahl-
reiche, teilweise stark unterschiedliche Tarife für vergleichbare Leis-
tungen. Auch der Vergleich der Tarife in Kärnten und Tirol zeigte 
ein im wesentlichen unverändertes Bild. Die zwischen den Län-
dern unterschiedlichen Tarife waren nicht nachvollziehbar. Pflege-
bedürftige mussten daher weiterhin sachlich schwer begründbare 
Unterschiede in den von ihnen zu leistenden Tarifen hinnehmen. 
(TZ 15, 16)
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Tarifsystematik und Abstimmung mit dem Pflegegeld

Die Tarife beider Länder nahmen auf das Pflegegeld Bezug. Eine 
vollständige Abstimmung mit dem Pflegegeld war nicht gelungen: 
Eine Höherstufung konnte mit wirtschaftlichen Nachteilen verbun-
den sein, weil die Kosten der Heimbetreuung stärker steigen konn-
ten als das erhaltene Pflegegeld. Die Empfehlung, eine Ergänzung 
der Pflegevereinbarung 1993 anzustreben, in der die Schnittstellen 
der Heimtarife zum Pflegegeld einheitlich geregelt werden würden, 
wurde daher nicht umgesetzt. (TZ 17)

Aufgrund der starken Pauschalierung des Pflegegelds und der Bezug-
nahme auf dieses im Tarifsystem trat eine Querfinanzierung zwischen 
Hotelkomponente und Pflegekomponente auf. Dies führte dazu, dass 
die Hotelkomponente überhöht war und die tatsächlich erbrachten 
Pflegeleistungen nicht ausreichend differenziert abgegolten wurden. 
(TZ 18)

Gesamtfinanzierung der stationären Pflege

Bereits 2011 kritisierte der RH die sehr komplexe und uneinheit-
liche Finanzierung des Pflegesystems; mehrere Akteure schlugen 
eine grundlegende Änderung der Pflegefinanzierung vor (z.B. die 
Landessozialreferenten). Als Ziele wurden eine Gleichbehandlung 
von Pflegebedürftigen (durch gleiche Preise für gleiche Leistun-
gen), eine Herausnahme der Pflegefinanzierung aus der Sozialhilfe 
und eine Steigerung der Effizienz und Transparenz genannt. Trotz 
Änderungen von Teilaspekten (z.B. durch den Pflegefonds) fehlten 
ein Gesamtkonzept und eine systematische Neuregelung. Die Ziele 
wurden daher nicht erreicht, die Empfehlung des RH nicht umge-
setzt. (TZ 19)

Abwicklung der Zahlungsströme

Die im Vorbericht kritisierte Abwicklung der Zahlungsströme zur 
Finanzierung der Heimplätze wurde teilweise verbessert:

–  Die Vollziehung des Ruhens des Pflegegelds erfolgte korrekt. 
Die Regelung selbst ist jedoch verwaltungstechnisch aufwendig. 
(TZ 25)

–  Der Sozialhilfeverband Völkermarkt setzte die Landesvorgaben 
für die Tarife korrekt um. (TZ 24)
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Andere Empfehlungen konnten nur teilweise oder gar nicht umge-
setzt werden:

–  Rückwirkende Tariferhöhungen erfolgten von 2010 bis 2012 nicht, 
sind im Jahr 2013 jedoch aufgrund von Auseinandersetzungen 
über die Tarifanpassung zu erwarten. (TZ 22, 27)

–  Die Ungleichbehandlung der Selbstzahler in Kärnten und Tirol 
hinsichtlich der Umsatzsteuer wurde bisher nicht vollständig 
beseitigt. (TZ 21, 27)

–  Das Land Kärnten hatte die Verteilung der Strafgelder neu gere-
gelt. Eine Gleichbehandlung aller Heimträger führte die Rege-
lung jedoch nicht herbei. (TZ 23, 27)

–  Die im Vorbericht kritisierte Tiroler Regelung der Investitionskos-
tenzuschüsse bestand noch, der Gemeindeverband Altenwohn-
heim Telfs hatte jedoch durch neue Heimverträge eine Verbesse-
rung herbeigeführt. (TZ 26, 27)

Zusammenfassend waren isolierte Abwicklungsfehler weitgehend 
bereinigt. Probleme aus der grundsätzlichen Logik des Tarifsystems 
waren aber ohne dessen Änderungen kaum zu lösen. (TZ 27)

Definition und Messung der Pflegequalität

Vorgaben zur Ergebnisqualität bzw. Kennzahlen zu deren Messung 
waren weder innerhalb der Länder, noch bundesweit vorhanden. Die 
Empfehlung des RH, eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 
um eine Definition der geforderten Ergebnisqualität der Pflege und 
Kennzahlen für deren Messung anzustreben, war somit nicht umge-
setzt. Zu kritisieren war insbesondere, dass sich die im neuen Pfle-
gefondsgesetz enthaltene Vorgabe des Richtversorgungsgrads durch 
den Bund lediglich auf die Quote der Personen bezog, die eine Leis-
tung (mobil oder stationär) beziehen. Ohne Qualitätsvorgaben blieb 
diese Vorgabe ungenügend. (TZ 28)

Qualitätselemente
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Personal

Entsprechend der Empfehlung des RH stellte das Land Kärnten nun-
mehr weitgehend sicher, dass die Personalvorgaben durch die Heim-
betreiber umgesetzt wurden. Allerdings wurden die Vorgaben, insbe-
sondere zum Anteil der diplomierten Pflegekräfte, zurückgenommen 
und die Zahl der Prüfungen verringert. Die vorliegenden Prüfungs-
ergebnisse zeigten jedoch, dass der Soll–Personalstand tatsächlich 
eingehalten wurde. Die Empfehlung des RH war somit umgesetzt. 
(TZ 29)

In Tirol fehlten weiterhin präzise, rechtlich verbindliche Vorgaben 
zum Pflegepersonal. Es war dem Gemeindeverband Altenwohnheim 
Telfs somit weiterhin möglich, den Pflegepersonalschlüssel um 8 % 
zu unterschreiten und dies mit 6 % zusätzlichen Reinigungskräf-
ten zu kompensieren, ohne dass die Heimaufsicht dagegen wirk-
same Maßnahmen setzen konnte. Die Empfehlung des RH war somit 
nicht umgesetzt. (TZ 29)

Die Kalkulationsvorgaben des Landes Tirol gingen, wie schon zur 
Zeit des Vorberichts festgestellt, von 25 % mehr Pflegepersonal aus 
als in Kärnten, der Unterschied im tatsächlich eingesetzten Personal 
ging aber von rd. 27 % auf rd. 17 % zurück. (TZ 29)

Obwohl ein Teilbericht der Reformarbeitsgruppe Pflege die Unter-
schiede in den Personalschlüsseln als sachlich nicht nachvollzieh-
bar qualifizierte, enthielten die Empfehlungen der Reformarbeits-
gruppe dazu keine Lösungsvorschläge. (TZ 29)

Bauliche Rahmenbedingungen

Im Land Tirol bestanden entgegen der Empfehlung des RH weiter-
hin keine rechtlich verbindlichen Vorgaben zu den baulichen Rah-
menbedingungen (insbesondere zur Größe der Heime). Das Land 
konkretisierte aber im Strukturplan Pflege 2012 bis 2022 die Vor-
gaben insbesondere hinsichtlich der Ober– und Untergrenzen der 
Zimmergröße, der Gesamtnutzfläche pro Heimplatz und die Baukos-
ten. Die Gewährung von Förderungen für Neubauten wurde stär-
ker an diese Vorgaben gebunden. Der RH beurteilte seine Empfeh-
lung als teilweise umgesetzt. (TZ 30)

Im Ländervergleich näherten sich die Vorgaben für die Zimmer-
größe zwischen Kärnten und Tirol an. (TZ 30)
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Qualitätssicherungsmaßnahmen

Das Land Tirol konnte entgegen der Empfehlung des RH nach wie 
vor keine regelmäßige Überprüfung aller Heime sicherstellen. Die 
Sozialabteilung entwickelte zwar einen Leitfaden für die bei den 
Bezirksverwaltungsbehörden angesiedelte Heimaufsicht, in dem ein 
Prüfungsintervall von fünf Jahren festgelegt war. Dieser war jedoch 
nicht rechtlich verbindlich. Die Bezirksverwaltungsbehörden hielten 
ihn faktisch nicht ein. (TZ 31)

Im Land Kärnten war die seit 2009 gesetzlich vorgesehene Pflegean-
waltschaft entgegen der Empfehlung auch im Mai 2013 noch nicht 
besetzt. Ein Rechtszug gegen Bescheide der Heimaufsicht war nicht 
eingerichtet worden. Die Empfehlungen des RH zur Qualitätssiche-
rung waren somit nicht umgesetzt worden. (TZ 31)

Finanzielle Lage des Sozialhilfeverbands Völkermarkt

Die finanzielle Lage des Sozialhilfeverbands Völkermarkt und der 
SHV Völkermarkt Betriebs– und Besitzgesellschaft m.b.H. war kri-
tisch. Die ambitionierten Pläne zum Ausbau und die nicht erwar-
tungsgemäße Auslastung führten sowohl im Sozialhilfeverband Völ-
kermarkt selbst als auch in der Sozialhilfeverband Völkermarkt 
Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. zu Abgängen, obwohl 
anderweitig Einsparungen im Pflegeablauf vorgenommen wurden 
(z.B. bei Nachtdiensten und bei der ärztlichen Versorgung). Eine 
dauerhafte Absicherung (z.B. durch Gemeindeumlagen) war bis zur 
Gebarungsüberprüfung nicht erfolgt, vielmehr bediente sich der Ver-
band eines eigentlich zur Zwischenfinanzierung gedachten Darle-
hens. Die Empfehlung war nicht umgesetzt. (TZ 32)

Die zum günstigeren Betrieb von Küche und Wäscherei im Jahr 2008 
gegründete Gesellschaft erwirtschaftete trotz nicht fremdüblich hoher 
Verrechnungspreise an den Sozialhilfeverband Völkermarkt in allen 
Geschäftsjahren Verluste. Weder die Ertragssteigerungen, noch die 
Kostensenkungen waren wie geplant eingetreten. Die Gesellschaft 
hatte ihr Eigenkapital bereits zu mehr als 50 % aufgebraucht und 
ihren Kontokorrentrahmen ausgeschöpft. (TZ 32)

Das Land Kärnten genehmigte die 2008 ohne Genehmigung erfolgte 
Errichtung der Gesellschaft im Jahr 2010 unter der Bedingung, dass 
es ein vertragliches Aufsichtsrecht erhielt. Die 2012 neu abgeschlos-
sene Vereinbarung zwischen dem Land Kärnten und dem Sozialhil-
feverband Völkermarkt enthielt jedoch keine entsprechende Rege-

Entwicklungen der 
Gemeindeverbände
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lung. Aufsichtsmaßnahmen durch das Land erfolgten nicht. Die 
Empfehlung war nicht umgesetzt. (TZ 33)

Die im Vorbericht kritisierte intransparente Abgrenzung zwi-
schen dem Sozialhilfeverband und der Gesellschaft bestand wei-
ter. Problemfälle betrafen den entgegen dem Bruttoprinzip nur sal-
dierten Ausweis von Personalkosten, die fehlende Erkennbarkeit des 
Gesamtschuldenstands und nicht fremdübliche Verrechnungspreise. 
Die Empfehlung war nicht umgesetzt. (TZ 34)

Finanzielle Lage des Gemeindeverbands Altenwohnheim Telfs

Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs erwirtschaftete seit dem 
Jahr 2010 keine Abgänge mehr. Die Abgänge des Jahres 2009 wur-
den 2010 den Gemeinden vorgeschrieben. Die Empfehlung des RH 
wurde daher umgesetzt. (TZ 35)

Der Gemeindeverband löste im Jahr 2012 den im Vorbericht kriti-
sierten Währungstauschvertrag auf und ging keine weiteren spe-
kulativen Geschäfte mehr ein. Aus dem Währungstauschvertrag 
resultierten Zinsvorteile von rd. 150.000 EUR, aber auch ein Wäh-
rungsverlust von rd. 1,7 Mio. EUR (rd. 18 % des Jahresumsatzes). 
Der Verband konnte erreichen, dass der Vertragspartner den Wäh-
rungsverlust bis auf rd. 330.000 EUR übernahm. Gegenüber dem 
Land Tirol stellte der Verband einen Verlust von 400.000 EUR dar. 
Er wies auf Versäumnisse der Gemeindeaufsicht hin und erhielt 
Zusagen über Bedarfszuweisungen von rd. 200.000 EUR. (TZ 36)

Zusammenfassung der Entwicklung der Gemeindeverbände

Wie aus den angeführten Beispielen ersichtlich, war

–  die Transparenz über die Kosten und Leistungen der Heimbetrei-
ber gering (z.B. im Hinblick auf Querfinanzierung zwischen Hei-
men, Bewertung von Verlusten aus Währungstauschverträgen, 
Abgrenzung zwischen Sozialhilfeverband und Gesellschaft),

–  eine konsequente Umsetzung der Planvorgaben des Bundes bzw. 
der Länder nicht gesichert (z.B. hinsichtlich der personellen und 
baulichen Rahmenbedingungen in Telfs) und
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–  letztlich nicht auszuschließen, dass für Pflege gewidmete Mit-

tel für operative Mängel verwendet wurden (z.B. Verluste aus 
Währungstauschverträgen, übergroß errichteten Heimen, unwirt-
schaftliche Bemühungen, mit Wäscherei oder Essensleistungen 
am Markt aufzutreten). (TZ 37)

Unklare Vorgaben führten zu vermeidbaren Kosten (z.B. Bettenleer-
ständen oder verzögerten Projektrealisierungen). (TZ 37)

Gesamteinschätzung

Der Bund, das Land Tirol und das Land Kärnten erbrachten und 
erhöhten bzw. verbesserten mit hohem finanziellen Aufwand Pflege-
dienstleistungen. Im Vergleich zum Vorbericht erreichten sie einige 
operative Verbesserungen. (TZ 38)

Eine grundlegende Systemverbesserung unterblieb jedoch. Es feh-
len unter anderem klare Strategien zu Versorgung und Finanzie-
rung, eine fundierte, abgestimmte Bedarfseinschätzung, eine ange-
messene Tarif– und Finanzierungssystematik, Vorgaben über die 
Ergebnis– und Strukturqualitätskriterien, ein systematischer Qua-
litätssicherungsprozess und ein transparentes Berichtssystem. Auch 
das Pflegefondsgesetz enthält zu vielen Punkten (z.B. Qualität und 
Tarife) keine Regelung und bleibt in den übrigen Punkten hinter 
den Notwendigkeiten (z.B. hinsichtlich Bedarfsplanung und Daten-
transparenz). (TZ 38)
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Kenndaten zur Altenbetreuung in Kärnten und Tirol
Rechtsgrundlagen Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B–VG über 

gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der Länder für pflegebedürftige 
Personen samt Anlagen, BGBl. Nr. 866/1993
Pflegefondsgesetz – PFG, BGBl. I Nr. 57/2011
Kärntner Mindestsicherungsgesetz – K–MSG, LGBl. Nr. 15/2007 i.d.g.F.
Kärntner Heimgesetz – K–HG, LGBl. Nr. 7/1996 i.d.g.F.
Kärntner Heimverordnung – K–HeimVO , LBGl. Nr. 40/2005 i.d.g.F.
Tiroler Mindestsicherungsgesetz, LGBl. Nr. 99/2010 i.d.g.F.
Tiroler Heimgesetz 2005, LGBl. Nr. 23/2005 i.d.g.F

2008 2009 2010 2011 2012 Veränderung 
2008 bis 2012

Anzahl in %1

Land Kärnten
Einwohner gesamt2 559.715 559.462 557.998 556.718 556.027 – 1
Einwohner >75 Jahre2 49.729 50.162 50.329 50.556 51.041 3
Altenwohn– und Pflege-
heimplätze3 4.099 4.129 4.673 4.877 5.264 28

je 1.000 Einwohner über 
75 Jahre 82 82 93 96 103 25

Pflegepersonal in VZÄ3 1.462 1.477 1.570 1.696 1.939 33
in Mio. EUR

Aufwand4 71,21 83,44 122,16 138,80 nicht 
verfügbar

Anzahl

Sozialhilfeverband Völkermarkt5

Einwohner gesamt2 42.927 42.849 42.642 42.428 42.215 – 2
Einwohner >75 Jahre2 3.686 3.779 3.805 3.815 3.813 3
Altenwohn– und Pflege-
heimplätze6 154 154 154 154 229 49

je 1.000 Einwohner über 
75 Jahre 42 41 40 40 60 44

Pflegepersonal in VZÄ6 61 60 58 57 79 31
in Mio. EUR

Aufwand7 5,24 5,54 5,22 5,66 7,04 34
Anzahl

Land Tirol
Einwohner gesamt2 699.588 702.502 704.662 707.517 711.581 2
Einwohner >75 Jahre2 48.284 49.290 50.186 50.973 52.029 8
Altenwohn– und Pflege-
heim plätze8 5.204 5.419 5.554 5.605 5.773 11

je 1.000 Einwohner über 
75 Jahre 108 110 111 110 111 3

Pflegepersonal in VZÄ8 2.331 2.426 2.574 2.594 2.670 15
in Mio. EUR

Aufwand8 96,07 108,81 119,41 126,27 135,23 41
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 1 Der RH überprüfte von Mai bis Juni 2013 in den Ländern Kärnten 
und Tirol sowie beim Sozialhilfeverband Völkermarkt (SHV Völker-
markt) und beim Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs die Umset-
zung von Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen Überprü-
fung zum Thema stationäre Altenbetreuung in Pflegeheimen abgegeben 
hatte. Der in den Reihen Bund 2011/2, Tirol 2011/1 und Kärnten 2011/1 
gleichlautend veröffentlichte Bericht wird in der Folge als Vorbericht 
bezeichnet.

Weiters hatte der RH zur Verstärkung der Wirkung seiner Empfehlungen 
deren Umsetzungsstand bei den überprüften Stellen nachgefragt. Das 
Ergebnis dieses Nachfrageverfahrens hatte er in seinem Bericht Reihe 
Bund 2012/13, Kärnten 2012/7 und Tirol 2012/8 veröffentlicht.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Fortsetzung der Kenndaten zur Altenbetreuung in Kärnten und Tirol

2008 2009 2010 2011 2012 Veränderung 
2008 bis 2012

Anzahl in %1

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs9

Einwohner gesamt2 28.830 28.954 29.120 29.339 29.733 3

Einwohner >75 Jahre2 1.604 1.648 1.675 1.766 1.819 13

Altenwohn– und Pflege-
heimplätze10 177 177 210 210 210 19

je 1.000 Einwohner über 
75 Jahre 110 107 125 119 115 5

Pflegepersonal in VZÄ10 91 94 96 96 96 5
in Mio. EUR

Aufwand11 7,81 8,69 9,02 9,12 9,29 19
1 Rundungsdifferenzen
2 Statistik Austria (Stichtag 1. Jänner)
3 Angaben des Landes Kärnten
4 „Vollkosten“ laut Pflegevorsorgeberichten
5  Mitgliedsgemeinden: Völkermarkt, Eberndorf, Bleiburg, St. Kanzian, Griffen, Eisenkappel, Feistritz, Sittersdorf, Gallizien, 

Globasnitz, Ruden, Neuhaus, Diex
6 Angaben des Sozialhilfeverband Völkermarkt
7 Rechnungsabschlüsse 2008 bis 2012; Abschnitt 42 (Freie Wohlfahrt)
8 Sozial– und Jugendwohlfahrtsbericht Land Tirol 2011/2012
9 Mitgliedsgemeinden: Telfs, Seefeld, Rietz, Scharnitz, Reith, Flaurling, Leutasch, Oberhofen, Pettnau, Pfaffenhofen
10 Angaben des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs
11 Rechnungsabschlüsse 2008 bis 2012; Unterabschnitt 42 (Wohn– und Pflegeheime)

Quellen: Land Kärnten; Land Tirol; BMASK; Statistik Austria
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Zwischenzeitlich nahm das BMF die Versorgung pflegebedürftiger Men-
schen als eine der drei wichtigsten Herausforderungen für die Nach-
haltigkeit der öffentlichen Finanzen in seine langfristige Planung auf. 
Weiters beschloss der Bund 2011 bzw. 2012 eine grundlegende Pfle-
gereform, in der unter anderem ein Pflegefonds geschaffen wurde, 
der zwischen 2011 und 2016 mit rd. 1,3 Mrd. EUR dotiert war. Der RH 
überprüfte daher bei den genannten Stellen über die Umsetzung der 
Empfehlungen des Vorberichts hinaus die Entwicklung der jeweiligen 
Themengebiete.

Der RH analysierte in diesem Zusammenhang die finanziellen Rahmen-
bedingungen, die Kostenentwicklung, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Planung und Steuerung, die Versorgung mit Heimplätzen 
und die Tarifentwicklung sowie die Qualitätsvorgaben; weiters unter-
suchte er die aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen erfolgte 
Entwicklung der Gemeindeverbände.

Im folgenden Bericht werden aufgrund ihrer Bedeutung in der Regel 
die systemrelevanten Entwicklungen jeweils an erster Stelle, die Umset-
zung der Empfehlungen des Vorberichts im Anschluss daran dargestellt.

Zu dem im Oktober 2013 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs im November 2013, das 
BMASK, das Land Tirol und der Sozialhilfeverband Völkermarkt im 
Jänner 2014 sowie das BMF und das Land Kärnten im Februar 2014 
Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im April 2014.

 2.1 (1) Gemäß § 15 Abs. 2 Bundeshaushaltsgesetz (BHG) hat das BMF 
alle drei Jahre eine langfristige Budgetprognose für einen Zeitraum 
von mindestens 30 Finanzjahren zu erstellen. Nach der im April 2013 
vorgelegten Prognose1 werden die öffentlichen Ausgaben für Pflege 
bis 2050 von rd. 1,5 % des BIP im Jahr 2011 auf 2,5 % bis 3,3 % 
des BIP im Jahr 2050 ansteigen. Die Pflegeversorgung stellt damit 
— neben den steigenden Pensions– und den Gesundheitsausgaben — 
eines der wesentlichen demographischen Risiken für die Nachhaltig-
keit der Finanzierung der öffentlichen Finanzen dar.2

1 BMF: Langfristige Budgetprognose, Bericht gemäß § 15 Abs. 2 BHG 2013, April 2013
2 Bei Pensionen war ein Anstieg von 1,8 % des BIP prognostiziert, im Basisszenario 

Gesundheit ebenfalls ein Anstieg von 1,8 %, im Bereich der Pflege eine Bandbreite 
von 1 % bis 1,8 %.

Finanzielle Rahmen-
bedingungen

Prüfungsablauf und –gegenstand
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Die Gesundheit Österreich GmbH legte 2012 eine im Auftrag des 
BMASK erstellte Studie3 über die Kosten der Dienstleistungen in der 
Langzeitpflege in Österreich von 2010 bis 2025 vor. Danach wird der 
Aufwand für Sachleistungen von 1.613 Mio. EUR4 auf 2.159 Mio. EUR 
bis 2.508 Mio. EUR, somit zwischen 34 % und 55 % ansteigen. Der 
Anstieg hängt einerseits von externen Gegebenheiten (z.B. der Entwick-
lung der Gesundheit der älteren Menschen bzw. der möglichen Betreu-
ungspersonen in der Familie) ab, kann andererseits aber in bestimm-
tem Ausmaß auch im Bereich der Pflege selbst beeinflusst werden. Die 
beiden wesentlichen Steuerungsmöglichkeiten dazu betreffen einer-
seits die Anzahl der Heimplätze (Mengenkomponente), und anderseits 
die Kosten je Heimplatz (Preiskomponente).

Wie der RH im Zuge der Gebarungsüberprüfung feststellte, lag der 
tatsächliche Anstieg der Kosten bereits in den Jahren 2008 bis 2012 
wesentlich über den Prognosen sowohl des BMF als auch des BMASK 
(siehe TZ 4).

 2.2 Der RH hob die grundsätzliche Bedeutung der Pflegefinanzierung für 
die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen hervor. Angesichts der 
Bedeutung der Pflegefinanzierung für die Nachhaltigkeit der öffentli-
chen Gebarung wären verbesserte Planungs– und Steuerungsmecha-
nismen für die Kosten der stationären Pflege zu entwickeln. Er emp-
fahl dem BMF und dem BMASK in diesem Zusammenhang, so rasch 
wie möglich ein System zur effektiven Nutzung der Steuerungsmög-
lichkeiten hinsichtlich der Kosten je Heimplatz und der Anzahl der 
Heimplätze zu entwickeln und mit den Ländern abzustimmen.

 2.3 Das BMASK führte in seiner Stellungnahme aus, der vom Pflegefonds 
geförderte Ausbau des Case– und Care–Managements werde zu erhöhter 
Treffsicherheit bei der Wahl der jeweiligen Betreuungsform und darauf 
resultierenden Kostendämpfungseffekten führen.

 2.4 Der RH bewertete den angekündigten Ausbau des Case– und Care–
Managements positiv. Er verwies jedoch auf die unter TZ 9 dargestell-
ten nicht ausgelasteten Heimplätze in Kärnten und hielt vor diesem 
Hintergrund auch verbesserte Planungs– und Steuerungsmechanismen 
für erforderlich, die direkt Bezug auf die errichtenden Pflegeheimplätze 

3 Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen, Kostenprognose der Dienst-
leistungen in der Langzeitpflege in Österreich von 2010 bis 2025, Ergebnisbericht 
(August 2012), im Auftrag des BMASK

4 Dabei machte die stationäre Betreuung 2010  1.153 Mio. EUR (72 %) aus, mobile Diens te 
346 Mio. EUR, teilstationäre Dienste 20 Mio. EUR, Kurzzeitpflege 5 Mio. EUR, alterna-
tive Wohnformen 81 Mio. EUR und Case–Management 7 Mio. EUR.

Finanzielle Rahmenbedingungen
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und die Tarife nahmen. Nur so können die tatsächlichen Kostentrei-
ber erfasst und einer Steuerung zugeführt werden. 

 3.1 (1) Pflege ist nach der Kompetenzverteilung der österreichischen Bun-
desverfassung grundsätzlich den Ländern zugeordnet, wird aber auch 
von Materien in Bundeskompetenz beeinflusst (z.B. hinsichtlich des 
Berufsrechts des Pflegepersonals). Die derzeitige Regelung der Versor-
gung pflegebedürftiger Menschen basiert auf der 1993 abgeschlossenen 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über gemeinsame Maßnahmen des 
Bundes und der Länder für pflegebedürftige Personen (Pflegeverein-
barung). Darin wird im Wesentlichen festgehalten, dass der Bund die 
Geldleistungen (Pflegegeld) übernimmt und die Länder verpflichtet 
sind, einen Mindeststandard von Sachleistungen (z.B. Heime, mobile 
Betreuung) zur Verfügung zu stellen. Weiters werden bestimmte Grund-
lagen für die Planung und Koordination definiert.

Der RH hatte diese Rahmenbedingungen für die anstehenden demo-
graphischen Herausforderungen bereits mehrfach als unzureichend 
beurteilt.5 Er hatte den zersplitterten und uneinheitlichen Vollzug des 
Pflegegelds, die erheblichen Unterschiede der Sachleistungen zwischen 
den Bundesländern sowie die mangelnde Abstimmung zwischen den 
Gebietskörperschaften kritisiert und auf die steigenden Kosten sowie 
auf ungeklärte Finanzierungsfragen hingewiesen. 

(2) In den Jahren 2011 und 2012 erfolgte — auch unter Berufung auf 
die Berichte des RH — eine Pflegereform. Diese zentralisierte einer-
seits den Vollzug des Pflegegelds durch einen neuen Kompetenztat-
bestand in Art. 10 B–VG. Andererseits schuf der Bund mit dem Pfle-
gefondsgesetz, BGBl. I Nr. 57/2011, einen Pflegefonds zur Sicherung 
des (Sachleistungs–)Angebots in der Langzeitpflege und zur Harmo-
nisierung der Pflegedienstleistungen.

Die folgende Tabelle zeigt die dabei zur Verfügung stehenden Mittel:

5 z.B. Vollzug des Pflegegeldes, Reihe Bund 2010/3, Altenbetreuung in Kärnten und Tirol, 
Reihe Bund 2011/2

Rechtliche Rahmen-
bedingungen
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Der Pflegefonds fungierte als Instrument für die Abwicklung von 
Zweckzuschüssen. Um diese zu erhalten, sollten die Länder Mehrauf-
wendungen für Pflege nachweisen, bestimmte Leistungen entspre-
chend einem Richtversorgungsgrad6 erbringen und bestimmte Daten 
(darunter Aufwand und Anzahl der Pflegeplätze) für eine Pflegedienst-
leistungsstatistik an die Statistik Austria melden. Rechtspersönlich-
keit, eine eigene Verwaltung, oder Ermessen in der Mittelverwendung 
hatte der Pflegefonds nicht. Die genauen Regelungen werden in die-
sem Bericht im jeweiligen sachlichen Zusammenhang dargestellt (z.B. 
hinsichtlich des Richtversorgungsgrads siehe TZ 6 bis 12).

(3) Die getroffenen Regelungen hatten jedoch nur Übergangscharak-
ter. Der Kostenersatz der Länder für die Übernahme des Landespfle-
gegelds durch den Bund7 und die Mittelbereitstellung über den Pfle-
gefonds erfolgte lediglich befristet. Der Pflegefonds war zunächst bis 

6 Der Richtversorgungsgrad sollte eine Plangröße zum Umfang der Versorgung von 
Pflegebedürftigen sein. Er sollte ursprünglich z.B. angeben, wie viele Pflegebetten auf 
1.000 Einwohner über 75 Jahren zur Verfügung stehen sollten. Später wurde eine andere 
Berechnung (ein Anteil an den Pflegegeldempfängern) gewählt (siehe dazu TZ 6).

7 Mit Pflegereformgesetz 2012 (BGBl. I Nr. 58/2011) wurden rd. 74.000 Bezieher von 
Landespflegegeld in den Zuständigkeitsbereich der Pensionsversicherung übertragen. 
Für diese leistete der Bund rd. 354,9 Mio. EUR.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Tabelle 1: Pflegefondsmittel nach Bundesland

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Aufteilung

in Mio. EUR in %1

Burgenland 3,4 5,1 6,8 8,0 10,2 11,9 45,4 3,4

Kärnten 6,7 10,0 13,3 15,6 20,0 23,3 88,9 6,7

Niederösterreich 19,2 28,7 38,4 45,1 57,6 67,2 256,2 19,2

Oberösterreich 16,9 25,2 33,7 39,6 50,5 58,9 224,8 16,8

Salzburg 6,3 9,5 12,6 14,9 19,0 22,1 84,4 6,3

Steiermark 14,4 21,6 28,8 33,9 43,2 50,5 192,4 14,4

Tirol 8,4 12,6 16,9 19,8 25,3 29,5 112,5 8,4

Vorarlberg 4,4 6,6 8,8 10,3 13,2 15,4 58,7 4,4

Wien 20,2 30,4 40,6 47,7 60,9 71,1 270,9 20,3

Statistik Austria 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8

Gesamt 100,0 150,0 200,0 235,0 300,0 350,0 1.335,0 100,0
1 Rundungsdifferenzen

Quellen: BMASK; RH
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Ende 2014 dotiert, nach bisher einmaliger Verlängerung nunmehr bis 
Ende 2016. Die Dotierung erfolgt durch Vorwegabzug bei der Umsatz-
steuer und wird somit im Verhältnis 2/3 Bund und 1/3 Länder bzw. 
Gemeinden getragen. Der Kostenersatz für das Landespflegegeld (durch 
Kürzung der Ertragsanteile von Ländern und Gemeinden) gilt bis zum 
Ende der laufenden Finanzausgleichsperiode und somit bis Ende 2014.

Zur Erarbeitung einer dauerhaften Lösung berief das BMASK im Sep-
tember 2011 eine Reformarbeitsgruppe ein.8 Sie sollte Überlegungen 
zur Überleitung des Pflegefondsmodells in den nächsten Finanzaus-
gleich anstellen9 sowie Optimierungspotenziale im bestehenden Pfle-
gesystem aufzeigen.

Obwohl sie z.B. eine Harmonisierung von Personalschlüsseln und eine 
Neugestaltung der Pflegefinanzierung (insbesondere eine Herauslösung 
aus der Sozialhilfe)10 diskutierte, enthielten die bereits Ende 2012 vom 
BMASK vorgelegten Empfehlungen keine Aussagen zu wesentlichen 
Themen, wie Richtversorgungsgrad, Tarifhöhe, Personalschlüssel und 
einer von der Sozialhilfe unabhängigen Finanzierung.

 3.2 Der RH wertete es positiv, dass das Pflegefondsgesetz sowohl die Beo-
bachtung der Kosten (über die Pflegedienstleistungsstatistik), als auch 
eine Steuerung der Mengenkomponente (über die Regelung eines Richt-
versorgungsgrads) und der Preiskomponente (über das Ziel, eine öster-
reichweite Harmonisierung zu erreichen) ansprach11. Die bestehenden 
Kompetenzregelungen blieben jedoch unverändert.

8 Damit setzte das BMASK einerseits eine entsprechende Übereinkunft im Regierungs-
übereinkommen, aber auch einen Beschluss der Landesfinanzreferentenkonferenz vom 
16. März 2011 um.

9 Nach § 25 Finanzausgleichsgesetz 2008 tritt der aktuelle Finanzausgleich Ende 2014 
außer Kraft.

10 Im Rahmen der Arbeitsgruppe legte die Bundesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrt eine 
Analyse vor, wonach die mangelnde Harmonisierung die Nutzung von Synergien beein-
trächtige. Selbst unter Berücksichtigung von föderalen Prinzipien sei eine Begründung 
für die Unterschiede, etwa bei Personalschlüsseln in den Bundesländern, sachlich schwer 
einsichtig. Im Juni 2012 erklärte die Landessozialreferentenkonferenz dazu, ein weiteres 
Ziel sei es auch, eine Abkehr von der Sozialhilfelogik zu erreichen. Dies setze eine Klä-
rung der Gesamtfinanzierungsstruktur voraus. Unabhängig von den hohen Kosten für 
die öffentliche Hand bedeutet das derzeitige System der Finanzierung von Pflegeplät-
zen nämlich auch, dass dem Pflegebedürftigen das finanzielle Risiko des Einsatzes sei-
nes Vermögens für die hohen Kosten eines Pflegeheimplatzes verbleibt.

11 Eine detaillierte Würdigung der konkreten Regelungen durch den RH erfolgt im sach-
lich relevanten Kontext (zur Versorgung mit Heimplätzen unter TZ 5 bis 12, zu den 
Tarifen unter TZ 13 bis 19 und zu den Qualitätsvorgaben unter TZ 28 bis 31).

Rechtliche Rahmenbedingungen
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Der RH merkte außerdem grundsätzlich an, dass die getroffenen Maß-
nahmen hinsichtlich einer erneuten Dotierung des Pflegefonds sowie 
des Kostenersatzes der Länder für die Übernahme des Landespflege-
gelds durch den Bund zeitlich befristet waren und daher noch keine 
dauerhafte Lösung darstellten.

Vor diesem Hintergrund kritisierte der RH, dass die Arbeitsgruppe des 
BMASK ihre Arbeit beendet hatte, ohne konkrete Aussagen zu wesent-
lichen Themen, wie Tarifhöhe, Personalschlüssel und einer von der 
Sozialhilfe unabhängigen Finanzierung, zu erarbeiten und diese Rege-
lungsbereiche auch im Pflegefondsgesetz nicht aufgenommen wurden. 
Durch die so nur unvollständig gebliebenen Maßnahmen waren nach 
Ansicht des RH die sich aus der Kompetenzverteilung ergebenden Pro-
bleme somit noch nicht ausreichend gelöst.

Im Zusammenhang mit dem vom RH empfohlenen System zur effek-
tiven Nutzung der Steuerungsmöglichkeiten (siehe dazu TZ 2) emp-
fahl der RH daher dem BMF und dem BMASK, dieses System in die 
im nächsten Finanzausgleich notwendigen finanziellen Anpassungen 
zu integrieren. Es sollte eine dauerhafte Lösung im Sinne eines auf-
gabenorientierten Finanzausgleichs darstellen und auch Regelungen 
zu Tarifhöhe, Personalschlüssel und eine von der Sozialhilfe unabhän-
gige Finanzierung enthalten.

Der RH wies darauf hin, dass die Mittel des Pflegefonds grundsätzlich 
nach dem Anteil der Bevölkerung zugeteilt wurden.

 3.3 Das BMASK wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass alle Ange-
legenheiten, die nicht ausdrücklich von der Bundesverfassung dem Bund 
übertragen wurden, im selbstständigen Wirkungsbereich der Länder 
verbleiben.

Die Konzentration des Pflegegelds beim Bund durch das Pflegegeldre-
formgesetz 2012 sei ein bedeutsamer Schritt in Richtung Verwaltungs-
reform gewesen. Die Sachleistungen befänden sich aber weiterhin in 
der Planungshoheit der Länder. Das im Jahr 2011 verabschiedete Pfle-
gefondsgesetz diene zwar als wichtiges harmonisierendes Element, die 
Ausgestaltung der Bedarfs– und Entwicklungspläne sowie die konkrete 
Tarifgestaltung obliege jedoch weiter den Ländern.

Das Modell des Pflegefonds respektiere die historisch gewachsenen regi-
onalen Gegebenheiten der Bundesländer. Da die Zweckzuschüsse nur 
rund 10 % bis 15 % des Nettoaufwands der Länder abdecken, seien 
ihnen als Steuerungsinstrument Grenzen gesetzt.

Rechtliche Rahmenbedingungen
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Die einheitliche Begriffsdefinition, die Definition eines Richtversor-
gungsgrads, die Bereitstellung von Fondsmitteln für qualitätssichernde 
Maßnahmen und innovative Projekte, der Ausbau des Case– und Care–
Managements und die Etablierung der Pflegedienstleistungsstatistik 
würden den Pflegefonds zu einem Meilenstein der schrittweisen Har-
monisierung der neun Ländersysteme in der Altenbetreuung machen. 
Das Regierungsprogramm 2013 – 2018 enthalte ein klares Bekennt-
nis zur Weiterentwicklung des Pflegefonds.

Auch nehme das Regierungsprogramm 2013 – 2018 zur empfohlenen 
Einrichtung einer von der Sozialhilfe unabhängigen Finanzierung Stel-
lung. Sobald hinsichtlich des zu erwartenden Einnahmeentfalls und 
der möglichen Folgekosten eine Ersatzlösung gefunden werden könne, 
solle diese Systematik geändert werden.

Das BMF teilte mit, den Vorschlag eines Systems zur effektiven Nut-
zung der Steuerungsmöglichkeiten für die Kosten der stationären Pflege 
für die Finanzausgleichsverhandlungen in Vormerkung genommen zu 
haben.

 3.4  Der RH bewertete zwar das in der Stellungnahme des BMASK angege-
bene Ziel einer schrittweisen Harmonisierung der neun Ländersysteme 
in der Altenbetreuung bzw. das Bekenntnis zur Weiterentwicklung des 
Pflegefonds im Regierungsprogramm 2013 – 2018 positiv, hielt jedoch 
eine wesentliche Weiterentwicklung der geplanten Schritte für not-
wendig. Er empfahl daher neuerlich eine dauerhafte Lösung im Sinne 
eines aufgabenorientierten Finanzausgleichs, die auch Regelungen zu 
Tarifhöhe, Personalschlüssel und eine von der Sozialhilfe unabhän-
gige Finanzierung enthält.

 4.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 23) dem BMASK und den 
Ländern Kärnten und Tirol empfohlen, eine Ergänzung der Pflege-
vereinbarung 1993 mit Vorgaben für ein Berichtssystem über die 
Gesamtkosten der Pflege und die Ausgaben der Länder und Gemein-
den für die Pflege anzustreben. Für das Jahr 2008 hatte der RH in sei-
nem Vorbericht selbst eine Hochrechnung erstellt.

(2) Das BMASK, das Land Kärnten und das Land Tirol hatten im Nach-
frageverfahren mitgeteilt, dass eine Arbeitsgruppe Strukturreform 
Pflege unter Beteiligung des BMASK und aller Bundesländer an der 
Umsetzung der Empfehlungen des RH arbeite.

Entwicklung der 
Kosten für statio-
näre Pflege in den 
Ländern Kärnten 
und Tirol

Rechtliche Rahmenbedingungen
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(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass mit dem Pflegefondsgesetz 2011 
bzw. mit der Pflegedienstleistungsstatistik auch Vorgaben zur Erfas-
sung der Gesamtkosten der Pflege und der Ausgaben der Länder und 
Gemeinden für die Pflege vorlagen. Im Einzelnen stellte der RH jedoch 
fest:

a) Vorgaben für ein Berichtssystem über die Gesamtkosten:

Die Gesamtausgaben für stationäre Pflege in den Ländern Kärnten und 
Tirol waren nicht vollständig erfasst. Die fehlenden Kostenbestandteile 
waren dabei jene, die der RH bereits im Vorbericht dargestellt hatte. 
So fehlten insbesondere

–  in den Angaben des Landes Tirol die Investitionskosten und die 
Eigenbeiträge (Pensionen, Pflegegeld) der Heimbewohner mit den 
Pflegestufen 0 bis 2,

–  in beiden Ländern die Gemeindeumlagen zur Deckung von Abgän-
gen der Heime,

– im Land Kärnten die Ausgaben der Selbstzahler.

Ein Vergleich auf Basis der so erfassten Daten ergab höhere Kosten je 
Heimplatz in Kärnten als in Tirol. Angesichts der im Vorbericht fest-
gestellten besseren Personalausstattung und baulichen Ausgestaltung 
der Tiroler Heime war dieses Ergebnis nicht plausibel. Grund dafür war, 
dass in Tirol Investitionskosten und die Eigenbeiträge der Bewohner 
der Stufen 0 bis 2 nicht erfasst waren. Wie dieses Beispiel zeigt, war 
die bestehende Erfassung der Kosten nicht für Vergleiche zwischen 
den Bundesländern geeignet. Auch die Analyse der zeitlichen Ent-
wicklung innerhalb der jeweiligen Bundesländer war erschwert, weil 
beide Länder Brüche in der Art der Darstellung bzw. Periodenverschie-
bungen (z.B. durch verspätete Abrechnung, rückwirkende Tariferhö-
hungen, Änderungen von Brutto– und Nettoverrechnung) aufwiesen.

Die unterschiedlich erhobenen Daten flossen jedenfalls teilweise auch 
in die vom BMASK erstellten, länderübergreifenden „Pflegevorsorge-
berichte“ ein. Diese Werte wurden zum Teil auch für die Prognosen 
der künftigen Ausgaben verwendet und gingen so auch in die Analy-
sen des BMASK und des BMF (siehe TZ 2) ein. Sie waren jedoch nicht 
plausibel.

Entwicklung der Kosten für stationäre  
Pflege in den Ländern Kärnten und Tirol
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Die Steigerungsraten wichen um ein Vielfaches von den in den Sozi-
alberichten der Länder ausgewiesenen Werten ab12:

b) zur tatsächlichen Kostenentwicklung

Der RH analysierte die Kosten jenes Teilbereichs, der in beiden Län-
dern systematisch und vergleichbar erfasst wurde, nämlich die Kosten 
für Teilzahler der Pflegestufen 3 bis 7.

12 Eine vollständige Analyse der Unterschiede war dem RH nicht möglich. In Tirol erga-
ben sie sich überwiegend durch die veränderte Darstellung der Selbstzahler und der 
Teilzahler der Pflegestufen 0 bis 2. In Kärnten ergaben sie sich durch unterschiedliche 
Berücksichtigung einzelner Konten im Landesrechnungsabschluss in den Datenmel-
dungen, Umstellungen von Brutto– auf Nettoumrechnungen und eine Umstellung von 
Phase 5 auf die Rechnungsabschlussdaten als Datenquelle.

Entwicklung der Kosten für stationäre  
Pflege in den Ländern Kärnten und Tirol

Tabelle 2:  Gegenüberstellung der Angaben zu den Bruttoaufwendungen für Pflegeheime 
laut Sozialbericht bzw. Pflegevorsorgebericht

2008 2009 2010 2011 Anstieg

in Mio. EUR in %

Tirol

Aufwand Sozialbericht 96,07 108,81 119,41 126,27 31

Aufwand Pflegevorsorgebericht 129,90 145,42 124,39 131,00 1

Kärnten

Aufwand Sozialbericht 118,30 130,20 147,10 241

Aufwand Pflegevorsorgebericht 71,21 83,44 122,16 138,80 95
1 Steigerung von 2009 auf 2011

Quellen: Pflegevorsorgeberichte 2008 bis 2011; Sozialbericht Kärnten 2012; Sozialbericht Tirol 2012
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Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung des Landes Kärnten dar:13

Die Tabelle14 zeigt einen Anstieg der Bruttoausgaben von rd. 35 Mio. EUR 
bzw. rd. 50 % in vier Jahren (11 % p.a.15).

Eine klare Analyse der Ursachen des starken Anstiegs lag nicht vor. 
Der RH ermittelte gemeinsam mit dem Land Kärnten folgende Ansatz-
punkte:

–  Die Anzahl der Teilzahler in Pflegeheimen stieg stärker als jene der 
belegten Heimplätze. Die Anzahl der Selbstzahler ging zurück.

–  Neue Heime konnten (auch aufgrund guter Ausstattung) höhere 
Tarife verrechnen als die Heime im Durchschnitt.

–  Ältere Heime wurden in höhere Tarifkategorien eingeordnet (z.B. 
durch Umbauten, aber auch durch Sondervereinbarungen).

–  Die durchschnittlichen Pflegestufen der Heimbewohner stiegen an, 
so dass sich die Tarife und auch die Kosten erhöhten.

13 Die Darstellung beschränkt sich auf die Pflegeheime (also Stufen 3 bis 7), weil für die 
Altenwohnheime die Anzahl der Personen nicht in derselben Datenqualität verfüg-
bar war (Nettoabrechnung). Da die Ausgaben für Altenwohnheime um rd. 30 % stie-
gen und nur bei rd. 10 % lagen, beeinträchtigt dies die Gesamtaussagekraft der Ana-
lyse jedoch relativ wenig.

14 Die Darstellung ist in zwei Bereichen bereinigt: Einerseits ergibt sich aufgrund einer 
IT–Umstellung ein Wechsel von Phase 5 der Buchhaltung auf die Darstellung des Rech-
nungsabschlusses (inkl. Nachbuchungen), andererseits musste um die Verrechnungs-
änderung von Altenwohnheimbewohnern in Sozialhilfeverbänden (zuerst nur Netto-
verrechnung, ab 2010 Bruttoverrechnung) bereinigt werden.

15 berechnet unter Berücksichtigung von Zinseszins–Effekten

Entwicklung der Kosten für stationäre  
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Tabelle 3:  Entwicklung der Ausgaben für Teilzahler der Pflegestufen 3 bis 7 im Land 
Kärnten 2008 bis 2012

2008 2009 2010 2011 2012 Anstieg

in Mio. EUR1 in %

Bruttoausgaben 70,78 78,32 82,48 97,45 106,12 35,33 50

Einnahmen 42,79 44,82 48,21 54,40 57,11 14,32 33

Nettoausgaben 28,00 33,49 34,27 43,05 49,01 21,01 75
1 Rundungsdifferenzen

Quellen: Angaben des Landes Kärnten; Darstellung RH



40 Bund 2014/7

Die Nettoausgaben stiegen sogar um rd. 75 % (rd. 15 % p.a.), weil die 
Einnahmen (aus Pflegegeld und Pensionen) weniger stiegen als die Aus-
gaben: Die Bewohner konnten in geringerem Ausmaß für die Kosten 
ihrer Betreuung aufkommen.

Somit waren neben der regulären, inflationsbedingten Preisanpassung 
und der sich schon aus der demographischen Entwicklung ergebenden 
Erhöhung der Anzahl der Pflegebedürftigen in entscheidendem Aus-
maß zusätzliche Effekte für den hohen Kostenanstieg verantwortlich.

Eine mittelfristige Planung der Ausgaben bzw. eine Entscheidung über 
eine Obergrenze der Kostensteigerungen lag zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung nicht vor.

(2) Die Entwicklung des Landes Tirol verlief wie folgt:16

Die Tabelle zeigt, dass die Bruttoaufwendungen zwischen 2008 und 
2012 insgesamt um rd. 43 % (rd. 9 % p.a.) stiegen.

Auch im Land Tirol waren neben der regulären, inflationsbedingten 
Preisanpassung und der sich schon aus der demographischen Entwick-
lung ergebenden Erhöhung der Anzahl der Pflegebedürftigen zusätz-
liche Effekte zu erkennen.

Im Unterschied zum Land Kärnten waren Detaildaten verfügbar, die 
das Land Tirol auch für Analysen (zuletzt insbesondere den neuen 
Strukturplan, siehe TZ 8) nutzte. Auf diesen aufbauend konnte der RH 

16 Im Jahr 2010 wies das Land aufgrund einer Umstellung der Abrechnung mit der Pen-
sionsversicherungsanstalt die Einnahmen nicht periodenrein und somit überhöht aus. 
Die Nettoausgaben wies es daher zu gering aus. Dies war insbesondere im Hinblick 
auf die Regelung im Pflegefondsgesetz, wonach die Mehrausgaben gegenüber 2010 
ersetzt werden, von Bedeutung. Das Land Tirol wies das BMASK auf diesen Umstand 
hin, eine Bereinigung erfolgte aber nicht.

Entwicklung der Kosten für stationäre  
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Tabelle 4:  Entwicklung der Ausgaben für Teilzahler der Pflegestufen 3 bis 7 des Landes 
Tirol 2008 bis 2012

2008 2009 2010 2011 2012 Anstieg

in Mio. EUR in %

Bruttoausgaben 92,69 106,72 118,19 124,40 132,52 39,83 43

Einnahmen 53,33 56,90 72,61 64,40 70,06 16,73 31

Nettoausgaben 39,36 49,82 45,58 60,00 62,46 23,10 59

Quellen: Land Tirol, Landesrechnungsabschlüsse
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eine genauere Analyse der Entwicklung im Prüfungszeitraum 2008 bis 
2012 durchführen: 

–  Es trat eine Verschiebung von Selbstzahlern zu Teilzahlern auf: Die 
Anzahl der Teilzahler in Pflegeheimen stieg von 2008 auf 2012 um 
rd. 26 %. Dabei stieg die Gesamtzahl der Bewohner um 16 %, die 
Anzahl der Selbstzahler sank jedoch um 11 %.

–  Weiters stiegen die durchschnittlichen Pflegestufen. Während die 
Tarife um rd. 13 % stiegen, betrug die Inflationsanpassung nur 
rd. 10 %. Die Differenz war auf den Anstieg der durchschnittlichen 
Pflegestufe der Heimbewohner zurückzuführen. 

– Sondervereinbarungen wie in Kärnten lagen in Tirol nicht vor.

Die Nettoaufwendungen für Teilzahler ab Pflegestufe 3 stiegen zwi-
schen 2008 und 2012 insgesamt um rd. 59 %, das waren rd. 12 % pro 
Jahr.

Die Planung des Landes Tirol für die kommenden Jahre limitierte die 
Steigerung der Aufwendungen (zur Einhaltung des Stabilitätspaktes 
bzw. eines ausgeglichenen ordentlichen Haushalts) mit rd. 6 % pro 
Jahr.17

(3) Die Kostenprognosen des BMASK aus dem Jahr 2010 berücksich-
tigten selbst in der ungünstigen Prognose zunächst eine reale Stei-
gerung der Nettoaufwendungen von jährlich nur rd. 1,1 %.18 Unter 
Berücksichtigung einer Inflation von rd. 3 % lag die erwartete nomi-
nelle Kostensteigerung der Nettoaufwendungen bei rd. 4 %. In Tirol lag 
die jährliche Steigerung der Nettoaufwendungen für Pflegeheime 2008 
bis 2012 jedoch bei rd. 12 %, in Kärnten bei 15 %.

 4.2 Der RH wies darauf hin, dass die Steigerung des Nettoaufwands in den 
Jahren 2008 bis 2012 in den Ländern Kärnten und Tirol rund drei– 
bis viermal so hoch war, wie sie in der Kostenprognose des BMASK 
kalkuliert war. Neben den dort berücksichtigten Faktoren (Steigerung 
der Anzahl der betreuten Personen und Inflation) wirkten noch wei-
tere kostenerhöhende Umstände: 

17 Die Landesregierung beschloss am 14. Februar 2012 für die Budgetierung ab dem 
Jahr 2014 maximale Steigerungsprozentsätze für verschiedene Themenbereiche. Für 
„Pflichtausgaben Sozialhilfe“ (worunter auch die Sozialhilfezahlungen an Pflegeheim-
bewohner fallen) lag dieser Prozentsatz bei 6 %. Der Strukturplan Pflege 2012 bis 2022 
(vom November 2012) sah entsprechend eine Steigerung in den Jahren 2013 und 2014 
noch bei rd. 8 %, danach eine Steigerung von rd. 6 % vor.

18 Im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2010; Inflation 2011: 3,3 %; 2012: 2,4 %

Entwicklung der Kosten für stationäre  
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Ein Absinken der Eigenfinanzierungsquote (bzw. der Anzahl der Selbst-
zahler) und eine Erhöhung der durchschnittlichen Tarife (aufgrund der 
hohen Tarifeinstufungen neuer Heime und einer Steigerung der durch-
schnittlichen Pflegestufe der Bewohner).

Der RH hob weiters hervor, dass die Kostensteigerung des Landes 
Kärnten über jener des Landes Tirol lag und kritisierte, dass gerade in 
Kärnten für den beobachteten Anstieg von 75 % in nur vier Jahren 
keine ausreichende Analyse der Ursachen vorlag.

In Tirol lag eine klare Zielsetzung für die Entwicklung der Kosten vor. 
Diese Planung sah eine Reduktion der Steigerungsraten der Pflege auf 
6 % vor, was der RH angesichts der bisher hohen Steigerung bei der 
stationären Pflege von rd. 15 % als sehr ambitioniertes Ziel einschätzte. 
In Kärnten fehlte — neben der vergangenheitsorientierten Analyse — 
auch eine mittelfristige Ausgabenplanung. Es blieb dementsprechend 
unklar, wie eine zukünftige Kostendämpfung erreicht werden sollte.

Im Zusammenhang mit den vom RH empfohlenen verbesserten Pla-
nungs– und Steuerungsmechanismen für die Kosten der stationären 
Pflege (siehe dazu TZ 2) empfahl der RH, die vorliegenden Kosten-
prognosen zu überprüfen und die über die demographische Entwick-
lung und die Inflation hinausgehenden kostensteigernden Faktoren 
zu erheben.

Weiters empfahl er, angesichts der hohen Kostensteigerungen in der 
Vergangenheit und der intransparenten Mittelverwendung auch wirk-
same Steuerungsmodelle zur Sicherstellung einer zweckentsprechenden 
und effizienten Mittelverwendung zu berücksichtigen.

Der RH anerkannte, dass das BMASK in der Verordnung zur Pflege-
dienstleistungsstatistik Regeln für die Meldungen der Brutto– und 
Nettoausgaben für stationäre Dienste erstellte. Er hielt jedoch die zur 
Verfügung stehenden Berichte aufgrund der unterschiedlichen und 
unvollständigen Berücksichtigung von Selbstzahlern, Investitionskos-
ten, Gemeindeumlagen und Eigenbeiträgen in den unteren Pflegestu-
fen für nicht ausreichend.

Aussagekräftige Bundesländervergleiche und Analysen der zeitlichen 
Entwicklung waren auch deshalb nicht möglich, weil immer wieder 
Brüche in der Art der Darstellung oder Periodenverschiebungen auf-
traten. Die Qualität der darauf basierenden „Pflegevorsorgeberichte“ 
und der darauf aufbauenden Analysen des BMASK und des BMF war 
daher nicht gegeben. Auch die von den Ländern autonom erstellten 
Sozialberichte ermöglichten keine vergleichenden Aussagen.

Entwicklung der Kosten für stationäre  
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Da die Gesamtausgaben für stationäre Pflege in den Ländern Kärnten 
und Tirol nach wie vor nicht vollständig erfasst waren, weil es zeit-
liche Brüche gab und weil entsprechend konkrete Vorgaben fehlten, 
beurteilte der RH seine Empfehlung hinsichtlich einer Verbesserung 
der Datenlage als teilweise umgesetzt.

Der RH empfahl dem BMF und dem BMASK im Zusammenhang mit 
den vom RH in TZ 2 empfohlenen verbesserten Planungs– und Steu-
erungsmechanismen für die Kosten der stationären Pflege: 

a) Es wäre dafür zu sorgen, dass sich die Transparenz über die tat-
sächliche Kostenentwicklung wesentlich verbessert.

b) Zunächst wäre festzulegen, wofür die erhobenen Daten genutzt 
werden sollten. Dabei sollte insbesondere eine Erhebung der 
Gesamtausgaben für Pflege und ein Vergleich der Kosten je Heim-
platz ermöglicht werden.

c) Dafür müssten auch Investitionskosten und Abgangsdeckungen 
systematisch erfasst werden.

d) Auf eine konsistente Darstellung in der zeitlichen Entwicklung 
wäre zu achten.

e) Die Datenmeldungen wären auf Plausibilität zu überprüfen. So 
wäre z.B. das Fehlen der Eigenbeiträge für Teilzahler der Stufen 0 
bis 2 in Tirol erkennbar gewesen.

f) Es sollte auf eine einheitliche und verbesserte Untergliederung der 
Landesrechnungsabschlüsse im Sozialbereich im Rahmen der lau-
fenden Reformbemühungen hinsichtlich der Voranschlags– und 
Rechnungsabschlussverordnung hingewirkt werden.

 4.3 (1) Das Land Tirol bestätigte, dass die Kosten für die Heime in den Län-
dern Kärnten und Tirol deutlich stärker gestiegen seien, als die Anzahl 
der Heimplätze. Dafür seien auch die Zunahme des Pflegebedarfs bei 
den einzelnen Personen, die Belegung mit immer höheren Pflegegeld-
stufen und die allgemeinen Preissteigerungen verantwortlich.

(2) Weiters stimmte das Land Tirol dem RH zu, dass die unterschied-
lichen Berechnungs– und Darstellungsmethoden die Ursache für den 
hohen Unterschied zwischen Kostenprognosen der Nettoaufwendungen 
des BMASK und den tatsächlichen Kostensteigerungen seien.

Entwicklung der Kosten für stationäre  
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(3) Das Land Tirol führte schließlich aus, dass entgegen der Feststel-
lung des RH die Gesamtausgaben für die stationäre Pflege, soweit 
diese über die Mindestsicherung finanziert werden, vollständig erfasst 
würden. Für eine darüber hinausgehende Erfassung von Kosten werde 
weder ein rechtlicher noch ein tatsächlicher Bedarf gesehen.

 4.4 Der RH stellte klar, dass den Kern seiner Empfehlung nicht die Unter-
scheidung von Kosten und Aufwendungen bildet. Essentiell ist viel-
mehr, dass neben den über die Mindestsicherung finanzierten Input-
faktoren noch andere eine wichtige Rolle spielen, nämlich — wie im 
Sachverhalt angeführt — die Investitionen in die Heimbauten, die 
Eigenbeiträge der Heimbewohner (Pensionen, Pflegegeld) mit den Pfle-
gestufen 0 bis 2 und die Gemeindeumlagen zur Deckung von Abgän-
gen der Heime. 

Für Ländervergleiche, die Analyse der Entwicklung der bereits bezahl-
ten und die Planung der künftigen Ausgaben hielt der RH eine voll-
ständige Erfassung der Inputfaktoren für unverzichtbar. Gerade der 
Anstieg belegt die Bedeutung der für die Steuerung erforderlichen 
Daten. Der RH verblieb daher bei seiner Empfehlung.

 5 (1) Der RH hatte im Vorbericht die Planung des Ausbaus von Alten-
wohn– und Pflegeheimplätzen als unzureichend beurteilt:

–  Die Datenbasis zur Erfassung des bestehenden Angebots war nicht 
ausreichend gewesen, um die tatsächliche Versorgung im Bundes-
ländervergleich zu beurteilen. Die Angaben der Länder beruhten 
auf unterschiedlichen Definitionen, Zählweisen und Stichtagen und 
waren daher nicht vergleichbar (Vorbericht TZ 2).

–  Die grundlegende Planungsmethodik war ebenfalls unzureichend 
gewesen, was sich insbesondere in erheblichen Adaptierungen der 
Planungen innerhalb kurzer Zeit, großen Unterschieden zwischen 
den Bedarfsannahmen der Länder Kärnten und Tirol sowie in man-
gelnder regionaler Differenzierung gezeigt hatte (Vorbericht TZ 3).

–  Durch mangelnde Abstimmung zwischen den Ländern und den 
Gemeindeverbänden waren erhebliche Ineffizienzen entstanden (z.B. 
in Investitionen in letztlich nicht realisierte Projekte) (Vorbericht 
TZ 4 und 5).

Ausgangslage

Versorgung mit Heimplätzen

Entwicklung der Kosten für stationäre  
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–  Die Bedarfsplanung des Landes Kärnten war nicht mehr aktuell 

gewesen (Vorbericht TZ 3).

Der RH hatte daher folgende Empfehlungen ausgesprochen:

–  An das BMASK sowie die Länder Kärnten und Tirol:
  Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 um Vorgaben zur einheit-

lichen Abgrenzung und Erfassung der Altenwohn– und Pflegeheim-
plätze (Vorbericht TZ 2)

  Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 um einheitliche Vorgaben 
zur Planung (Vorbericht TZ 3)

–  An die Länder Kärnten und Tirol, den SHV Völkermarkt und an den 
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs:

  Verbesserung der Abstimmung zwischen den Ländern und den 
Gemeindeverbänden hinsichtlich des landesweit erhobenen Bedarfs 
und der auf Verbandsebene getroffenen Ausbauentscheidungen 
(Vorbericht TZ 4, 5)

–  An das Land Kärnten:
  Aktualisierung der Bedarfs– und Entwicklungsplanung (Vorbericht 

TZ 3)

(2) Das BMASK, die Länder Kärnten und Tirol hatten im Nachfrage-
verfahren mitgeteilt, dass die Arbeitsgruppe „Strukturreform Pflege“ 
an den vom RH vorgeschlagenen Vereinheitlichungen arbeite.

Das Land Kärnten hatte mitgeteilt, dass der Bedarfs– und Entwick-
lungsplan Ende 2011 aktualisiert worden sei.

(3) Bis zur Zeit der Überprüfung durch den RH traten, insbesondere 
durch das Inkrafttreten des Pflegefondsgesetzes, eine Reihe von grund-
legenden Veränderungen ein, die für die Umsetzung der Empfehlungen 
des Vorberichts von Bedeutung waren:

–  Der Bund erließ im Pflegefondsgesetz neue Vorgaben zur Abgren-
zung und Erfassung des bestehenden Angebots an Altenwohn– und 
Pflegeheimplätzen (Pflegedienstleistungsdatenbank) (TZ 6).

–  Er erließ weiters neue Vorgaben für die Planung, definierte einen 
Richtversorgungsgrad und legte die Strategievorgabe „ambulant 
vor stationär“ fest (TZ 7).

Versorgung mit Heimplätzen
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–  Neue Angebote, z.B. die 24–Stunden–Pflege, wurden weiterentwi-
ckelt.

– Beide Länder aktualisierten ihre Planungen (TZ 8).

–  Die Beobachtung der Entwicklung der tatsächlichen Auslastung 
ermöglichte eine Beurteilung der Versorgungs– und der Planungs-
qualität.

–  Die Abstimmung zwischen dem Land Kärnten und dem SHV Völ-
kermarkt wurde optimiert. Der SHV Völkermarkt setzte wesentliche 
Projekte in Abstimmung mit dem Land um (TZ 11).

–  Die Abstimmung zwischen dem Land Tirol und dem Gemeindever-
band Altenwohnheim Telfs war zwischenzeitig unproblematisch, 
jedoch hinsichtlich der Nutzung des Betreuten Wohnens weiter 
unvollständig (TZ 12).

 5.2 Der RH nahm die gegenständliche Überprüfung zum Anlass, neben 
der Überprüfung der Umsetzung der Empfehlungen aus dem Vorbe-
richt die aktuellen Problemstellungen (z.B. die Auswirkungen der Fest-
legung eines Richtversorgungsgrads durch den Bund) zu analysieren, 
eine Gesamtwürdigung der Steuerung der Versorgung mit Heimplät-
zen vorzunehmen und auf dieser Basis seine Empfehlungen weiterzu-
entwickeln.

 6.1 (1) Der RH hatte im Vorbericht empfohlen, eine Ergänzung der Pflege-
vereinbarung 1993 anzustreben, die einheitliche Vorgaben zur Abgren-
zung und Erfassung des bestehenden Angebots an Altenwohn– und 
Pflegeheimplätze enthalten sollte (TZ 2).

(2) Das BMASK sowie die Länder Kärnten und Tirol hatten im Nachfra-
geverfahren mitgeteilt, dass die Arbeitsgruppe „Strukturreform Pflege“ 
an den vom RH vorgeschlagenen Vereinheitlichungen arbeite.

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

a) § 5 des Pflegefondsgesetzes sah eine Pflegedienstleistungsdatenbank 
vor und legte fest, dass die Länder jährlich, erstmals mit 30. Septem-
ber 2012 für das Jahr 2011, die erforderlichen, durch Verordnung des 
BMASK festzulegenden Daten zu übermitteln haben.

Datenqualität der  
Erfassung des  
Angebots
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§ 3 Abs. 5 des Pflegefondsgesetzes definierte stationäre Pflege 
und Betreuung.19 Die Pflegedienstleistungsstatistik–Verordnung 
— PDStV 2012 vom 12. September 201220 normierte (§ 3), dass unter 
anderem die Heimplätze, die Anzahl der Klienten sowie die Verrech-
nungstage zu melden sind, und zwar je Leistungserbringer, hinsichtlich 
der Klienten auch nach Geschlecht, Altersgruppen und Pflegegeldstu-
fen. Als Stichtag galt jeweils der 31. Dezember des Berichtsjahrs (§ 9). 
Daten über Selbstzahler waren „optional“ zu melden.

Hinsichtlich der Datenmeldungen gewährte die Verordnung den Län-
dern für Daten, die bei den Leistungserbringern nicht verfügbar waren, 
eine Übergangsfrist bis zur Datenmeldung 2013, die Ende Septem-
ber 2014 erfolgen wird. Dies sei erforderlich, damit IT–Systeme in den 
Ländern entsprechend umgestellt werden könnten.

Die erste Pflegedienstleistungsstatistik wurde von der Statistik Austria 
im Frühjahr 2013 mit Daten für das Jahr 2011 veröffentlicht.

b) Es bestanden jedoch weiterhin Unterschiede in den erfassten und 
gemeldeten Daten hinsichtlich der bereits im Vorbericht angespro-
chenen Kriterien:

–  Das Land Tirol gab für das Jahr 2011 als Stichtag den 30. April an, 
das Land Kärnten den 31. Dezember. Für das Jahr 2012 versandte 
das Land Tirol einen Erhebungsbogen für den Stichtag 31. Dezem-
ber 2012.

–  In den Datenmeldungen waren laut Auskunft der Länder die Plätze 
der Landespflegekliniken nicht enthalten, in Tirol jedoch schon.

–  Private Einrichtungen, die nur Selbstzahler aufnahmen, waren in 
der Zählung in Tirol nicht enthalten. In Kärnten waren solche Ein-
richtungen nicht bekannt.

–  Einrichtungen der Kurzzeitpflege waren teilweise gesondert erfasst, 
teilweise mit der Langzeitpflege gemeinsam geführt und dort auch 
erfasst.

19 Unter stationärer Pflege und Betreuung wird die Erbringung von Hotelleistungen (Woh-
nung und Verpflegung) und Pflege– sowie Betreuungsleistungen (einschließlich tages-
strukturierende Leistungen) für betreuungs– bzw. pflegebedürftige Personen in eigens 
dafür errichteten Einrichtungen (einschließlich Hausgemeinschaften) mit durchgehender 
Präsenz von Betreuungs– und Pflegepersonal verstanden.

20 BGBl. II Nr. 302/2012
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Die Daten enthielten noch weitere Inkonsistenzen:

–  So waren z.B. in Tirol Selbstzahler zwar in den betreuten Personen, 
nicht aber bei den verrechneten Tagen inkludiert.21

–  Weiters führte die Abteilung Soziales des Amtes der Tiroler Lan-
desregierung aus, der tatsächliche Bettenstand dürfte um rd. 50 
bis 100 Plätze höher als angegeben anzusetzen sein, weil die Heim-
betreiber aus wirtschaftlichen Gründen die Heimplätze zu niedrig 
angeben würden.

Die Interpretation der Anzahl der Heimplätze war schließlich dadurch 
erschwert, dass Pflegebedürftige auch in alternativen, nicht als Heim-
plätze gezählten stationären Betreuungsformen versorgt wurden. So 
waren im Land Kärnten z.B. im Jahr 2012 insgesamt 168 geronto-
psychiatrische Plätze eingerichtet, aber auch 666 Plätze in Zentren 
für psychosoziale Rehabilitation. Weiters hatte das Land Kärnten im 
Jahr 2011 auch die Möglichkeit von „Alternativen Lebensformen“ (frü-
her Familienpflegestellen) geschaffen. Diese Plätze waren zwar keine 
Heimplätze, erfüllten aber eine Versorgungsfunktion für eine zumin-
dest teilweise ähnliche Personengruppe.

 6.2 Der RH beurteilte seine Empfehlung, eine Ergänzung der Pflegeverein-
barung 1993 anzustreben, die einheitliche Vorgaben zur Abgrenzung 
und Erfassung des bestehenden Angebots an Altenwohn– und Pfle-
geheimplätze enthalten sollte, als teilweise umgesetzt.

Er anerkannte, dass durch die Begriffsdefinition im Pflegefondsgesetz 
und die Konkretisierung der zu erhebenden Daten in der Pflegedienst-
leistungsstatistik–Verordnung Schritte für eine einheitliche Abgren-
zung und Erfassung des bestehenden Angebots an Altenwohn– und 
Pflegeheimplätzen erfolgt waren.

Er kritisierte aber, dass wesentliche Unterschiede weiter bestanden, 
auf die er bereits im Vorbericht hingewiesen hatte (z.B. hinsichtlich 
des Stichtags und der Einbeziehung der Landespflegekliniken). Der 
RH nahm zur Kenntnis, dass bis Oktober 2014 eine Übergangsrege-
lung vorgesehen war.

Er kritisierte weiters, dass wesentliche Formen der Versorgung von 
Menschen mit Pflegebedarf in der Erfassung nicht berücksichtigt waren 
(z.B. gerontopsychiatrische Plätze, alternative Lebensformen). Diese 
Daten wären für eine sinnvolle Planung der stationären Pflegever-
21 Dementsprechend ergaben sich in Kärnten je betreuter Person rd. 250 Verrechnungs-

tage im Jahr 2011, in Tirol dagegen 369.
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sorgung seiner Ansicht nach erforderlich. Es wäre nicht zweckmäßig, 
Heimplätze für Personen zu errichten, die bereits in einer anderen sta-
tionären Betreuung versorgt sind, nur weil dies bei der Heimplanung 
nicht bekannt ist. Die Anzahl der Pflegeheimplätze (z.B. als Bezugs-
punkt für Kosten je Heimplatz oder das eingesetzte Pflegepersonal) 
sollte klar von der Anzahl der Plätze, die zur stationären Versorgung 
von Menschen mit Pflegebedarf verfügbar sind, unterschieden werden.

Der RH empfahl daher dem BMASK, weitere Schritte zur Verbesse-
rung der zur Planung verwendeten Daten vorzunehmen, insbesondere

–  bereits vor Ende der Übergangsfrist die gemeldeten Daten zu analy-
sieren und Fehler bzw. Unterschiede in den Datenmeldungen früh-
zeitig zu korrigieren,

–  die angestrebte Verwendung der Daten zu definieren; dabei sollten 
Auswertungen im Hinblick auf den Versorgungsgrad (inkl. alter-
native Betreuungsformen) und Auswertungen als Bezugspunkt für 
Vergleiche von Kosten bzw. Personal (beschränkt auf Heimplätze) 
berücksichtigt werden,

–  die resultierenden Anpassungen in der Pflegedienstleistungsverord-
nung vorzunehmen.

 6.3 (1) Das BMASK wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass durch 
die Etablierung einer Pflegedienstleistungsstatistik bereits eine Ver-
besserung der Datenlage im Pflege– und Betreuungsdienstleistungsbe-
reich eingeleitet worden sei. Die von der Statistik Österreich erhobenen 
Daten würden gemeinsam mit dem BMF hinsichtlich ihrer Plausibili-
tät geprüft. Damit wäre eine Vergleichbarkeit der Daten sichergestellt 
und die Grundlage für weitere Planungsarbeiten der Länder geschaf-
fen.

(2) Laut Stellungnahme des Landes Tirol teile es nicht die Ansicht des 
RH, dass bei der Erfassung des bestehenden Angebots auch geronto-
psychiatrische Pflegemöglichkeiten oder alternative Lebensformen im 
Alter erfasst und berücksichtigt werden sollten, weil diese Pflegeformen 
der Finanzierung durch die Sozialversicherungen unterliegen und eine 
klare Abgrenzung den Bedarf im jeweiligen Bereich besser erkennen 
lassen würden.
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 6.4 Der RH anerkannte die Bemühungen des BMASK bei der Einrichtung 
einer Pflegedienstleistungsstatistik, verwies jedoch auf seine Feststel-
lungen, wonach wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Bun-
desländern bei der Erfassung der Daten weiter bestanden, auf die er 
bereits im Vorbericht hingewiesen hatte (z.B. hinsichtlich des Stich-
tags und der Einbeziehung der Landespflegekliniken).

Dem Land Tirol hielt der RH entgegen, dass trotz der unterschiedlichen 
Finanzierungsstrukturen die Planung eine umfassende Versorgung der 
Bevölkerung sicherstellen muss. Eine mangelnde Berücksichtigung der 
Versorgungsstrukturen anderer Anbieter, z.B. von gerontopsychiat-
rischen Plätzen oder Angeboten der Sozialversicherungsträger, würde 
bei Veränderungen im Bedarf oder im Angebot entweder zu Überka-
pazitäten oder zu Engpässen bei regulären Pflegeheimen führen. Der 
RH verblieb daher bei seiner Empfehlung.

 7.1 (1) Der RH hatte im Vorbericht (TZ 3) dem BMASK, dem Land Kärnten 
und dem Land Tirol empfohlen, eine Ergänzung der Pflegevereinba-
rung 1993 anzustreben und darin einheitliche Vorgaben zur Planung 
festzulegen.

(2) Das BMASK, das Land Kärnten und das Land Tirol hatten im Nach-
frageverfahren mitgeteilt, dass die Arbeitsgruppe „Strukturreform 
Pflege“ an den vom RH vorgeschlagenen Vereinheitlichungen arbeite.

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

a) Nach § 4 des Pflegefondsgesetzes 2011 haben die Länder in regio-
naler Zusammenarbeit mit den Gemeinden jährlich Sicherungs–, Aus– 
und Aufbaupläne zu erstellen und dem BMASK vorzulegen.

Grundsätzlich ging das Pflegefondsgesetz in seiner Stammfassung 
davon aus, dass bis 2013 die Zweckzuschüsse nur ausgeschüttet wer-
den sollten, wenn die Länder den Versorgungsgrad des Jahres 2010 
„sicherten“ (also das Angebot, etwa Heimplätze, bezogen auf die Ein-
wohner über 75 Jahren, zumindest gleich blieb).

Dies hätte bedeutet, dass im Land Kärnten zumindest 86 Heimplätze je 
1.000 Einwohner über 75 Jahren, im Land Tirol zumindest 107 Heim-
plätze erforderlich gewesen wären. Verschiebungen des Angebots zwi-
schen stationären und mobilen Diensten wären nach dem Wortlaut des 
Gesetzes nicht möglich gewesen. Eine Begründung für das unterschied-
liche vorausgesetzte Leistungsniveau war im Gesetz nicht enthalten.

Vorgaben zur  
Planungslogik
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Für die Zeit ab 2013 war eine andere Vorgehensweise vorgesehen: Nach 
§ 3 Abs. 3 des Pflegefondsgesetzes 2011 hatte das BMASK im Ein-
vernehmen mit dem BMF ab 1. Jänner 2013 durch Verordnung einen 
Richtversorgungsgrad festzulegen. Eine solche Verordnung erließ das 
BMASK jedoch nicht.

b) Im Mai 2013 legte das BMASK einen Entwurf zu einer Novelle des 
Pflegefondsgesetzes vor, die mit BGBl. I Nr. 173/2013 im August 2013 
in Geltung trat. Darin entfiel die Regelung eines Richtversorgungsgrads 
durch Verordnung. Als Zielwert sollte gesetzlich festgehalten werden, 
dass in allen Bundesländern bis 2016  50 %, danach 55 % aller Pfle-
gegeldempfänger eine Leistung durch mobile, stationäre bzw. teilsta-
tionäre Dienste erhalten.

Das (quantitative oder qualitative) Ausmaß dieser Betreuung war dabei 
nicht geregelt. Der Richtversorgungsgrad bestimmte daher eine „Kopf-
quote“ zu betreuender Personen, nicht jedoch die Qualität und Quanti-
tät der Betreuung für die betreuten Personen. Konkrete Vorgaben über 
die Anzahl der Heimplätze bestanden nicht. Unterschiede zwischen den 
Bundesländern (etwa basierend auf der Frauenerwerbsquote oder einer 
stärker ländlichen oder urbanen Struktur) waren nicht vorgesehen.

Das BMASK leitete den Zielwert von 50 % aus dem Ist–Stand des Jah-
res 2011 gemäß der Pflegedienstleistungsstatistik ab. Für zwei Bun-
desländer waren darin jedoch Daten enthalten, deren Korrektheit zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung für das BMASK noch überprüft wurde.

c) Eine Unterschreitung des Richtversorgungsgrads bewirkte, dass das 
jeweilige Bundesland aus dem Pflegefonds nur Mittel erhält, soweit es 
konkrete Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2010 nachweisen 
kann. Erreicht ein Land dagegen den Richtversorgungsgrad, erhält es 
die Mittel aus dem Pflegefonds unabhängig von einem Mehraufwand 
ohne weitere Voraussetzungen. Maßnahmen gegen einen zu starken 
Fokus auf stationäre Versorgung waren nicht vorgesehen. Dies war 
insbesondere im Hinblick auf die im Land Kärnten zwischen 2010 und 
2012 vorliegende schlechte Auslastung der Heimplätze (siehe TZ 9) 
von Bedeutung. Vorgriffe bzw. Übertragungen der Mittel auf Folge-
jahre wurden rückwirkend ab 2011 ermöglicht.22

22 Bereits in der Regierungsvorlage war vorgesehen gewesen, dass 40 % der Zweckzu-
schüsse auf spätere Jahre „verschoben“ werden konnten. Im Jahr 2011 hatte das Land 
Steiermark 39 % der Zweckzuschüsse nicht abrechnen können, weil kein entspre-
chender Mehraufwand vorlag. Im Parlament wurde ein Abänderungsantrag im Rah-
men des „Konjunkturpakets“ nach der Insolvenz der Alpine Bau beschlossen, wonach 
auch in bestimmtem Umfang Vorgriffe auf die Zweckzuschüsse künftiger Jahre ermög-
licht wurden.
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Die Regelung verfolgte weiters das Ziel, die Strategie „ambulant vor 
stationär“ vorzugeben. Dies sollte dadurch erreicht werden, dass eine 
Auszahlung von Zweckzuschüssen nur dann erfolgen sollte, wenn die 
Anzahl der mobil betreuten Personen im Jahr 2014 bzw. im Jahr 2016 
höher als im Jahr 2011 war. Eine Regelung, in welchem Ausmaß die 
mobile Betreuung im Vergleich zur stationären Betreuung steigen sollte, 
war nicht getroffen.

d) Die folgende Tabelle zeigt anhand der zuletzt verfügbaren Werte 
laut Pflegedienstleistungsdatenbank den aktuellen Versorgungsgrad 
in Kärnten und Tirol.

Demnach hätte das Land Tirol den Richtversorgungsgrad bis 2016 
(50 %) erfüllt (es würde die Zweckzuschüsse ohne weitere Vorausset-
zungen erhalten), das Land Kärnten gerade noch nicht. Ab 2016 wäre 
ein Richtversorgungsgrad von 55 % erforderlich, wofür beide Län-
der noch eine deutliche Erweiterung des Angebots erreichen müssten.

 7.2 Der RH beurteilte die Empfehlung, eine Ergänzung der Pflegeverein-
barung 1993 anzustreben und darin einheitliche Vorgaben zur Pla-
nung festzulegen, als teilweise umgesetzt, weil im Pflegefondsgesetz 
erste Schritte erkennbar waren. Es war z.B. eine jährliche Sicherungs–, 
Ausbau– und Aufbauplanung durch die Länder in regionaler Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden vorgeschrieben.

Der RH hielt die konkrete Ausgestaltung der Planungsvorgaben jedoch 
aus mehreren Gründen für nicht zweckmäßig: 

Erstens war der Umgang mit den bestehenden regionalen Unterschie-
den nicht ausreichend:

Versorgung mit Heimplätzen

Tabelle 5: Versorgungsgrad nach Pflegefondsgesetz in den Ländern Kärnten und Tirol

Bundesland mobil stationär teil-
stationär

Kurzzeit-
pflege

sonstiges 24–Stun-
den–

Betreuung

Summe Pflege-
geld –

Bezieher

Anteil

Anzahl in %

Kärnten 10.521 5.018 64 402 79 906 16.990 34.027 49,93

Tirol 8.295 5.400 337 782 764 15.578 29.465 52,87

Quelle: BMASK
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–  Zunächst hätte bereits die Sicherung des bestehenden Angebots für 

die Auszahlung der Mittel aus dem Pflegefonds ausgereicht, ohne 
dass auf das stark unterschiedliche Versorgungsausmaß eingegan-
gen wurde.

–  Nach der nunmehr geltenden Regelung haben alle Länder min-
des tens einen einheitlichen, regional nicht differenzierten Wert zu 
erreichen.

–  Bei beiden Regelungen war keine inhaltliche Analyse der unter-
schiedlichen bestehenden Versorgungsgrade vorgesehen, die eine 
Beurteilung einer sachlichen Rechtfertigung der Unterschiede 
ermöglichen würde. Vor diesem Hintergrund sah der RH auch den 
Entfall der Verordnungsermächtigung für das BMASK für einen 
Richtversorgungsgrad durch die Novelle 2013 kritisch, da in einer 
solchen Verordnung eine regional differenzierte Vorgehensweise 
möglich gewesen wäre.

Zweitens war die Festlegung eines Versorgungsvolumens ohne ergän-
zende Vorgaben zur Qualität der Betreuung und zur weiteren Detailpla-
nung in den Ländern (z.B. Zeithorizont oder Planungsparameter) nicht 
ausreichend. Die Planung der Versorgung der Bevölkerung, aber auch 
die Planung der Errichtung von Heimen muss unterscheiden, ob jemand 
eine Stunde mobile Dienste im Jahr (die Mindestvoraussetzung für die 
Berücksichtigung im Versorgungsgrad), 40 Stunden mobile Dienste im 
Monat oder einen Heimplatz um mehrere tausend Euro braucht.

Drittens ist auch schwer verständlich, warum zwar die Quote der pro-
fessionellen (mobilen und stationären) Pflege ohne Differenzierung 
zwischen Bundesländern und deren Strukturen exakt vorgegeben wird, 
aber das Verhältnis von stationärer zu mobiler Betreuung völlig offen 
bleibt.

Das Prinzip „ambulant vor stationär“ ist zwar als Ziel genannt, aber 
nicht konsequent umgesetzt: Die Zweckzuschüsse werden auch aus-
bezahlt, wenn bei einem deutlich stärkeren Anstieg der stationären als 
der mobilen Dienste 2014 und 2016 auch nur eine Person mehr mobil 
betreut wird als 2011.

Für die Planung ist aber schon finanziell sehr wichtig, ob (teure) Heime 
gebaut werden sollen, oder (relativ billigere) mobile Betreuung vor-
gesehen wird.

Versorgung mit Heimplätzen



54 Bund 2014/7

Viertens wäre bei der Frage, welche Anzahl von Heimplätzen zur Ver-
fügung gestellt werden soll, sowohl eine Unterversorgung, als auch 
eine Überversorgung zu vermeiden. Dieser Punkt hat angesichts der 
schlechten Auslastung der Heimplätze in Kärnten 2010 bis 2012 (siehe 
TZ 9) durchaus auch praktische Relevanz. Der RH kann aber in der 
Übernahme von Mehrkosten der Länder durch den Bund keinen Anreiz 
zur sparsamen Mittelverwendung erkennen.

Ein sachlich überzeugendes Konzept für die Planung und Steuerung 
des Angebots an Heimplätzen als eines zentralen Parameters für die 
Entwicklung der Kosten aber auch für die Versorgung der Bevölke-
rung fehlte daher nach Ansicht des RH weiterhin.

Der RH empfahl daher dem BMASK, im Einvernehmen mit den Län-
dern eine mittelfristige, abgestimmte und regional differenzierte Ver-
sorgungsplanung zu entwickeln und dabei

–  eine Gesamtstrategie für die Pflege mit allen Angeboten (24–Stun-
den–Pflege, mobile Leistungen, stationäre Leistungen) zu entwi-
ckeln,

–  eine klare Planung des finanziell wichtigsten Parameters (der sta-
tionären Heimplätze) zu erarbeiten,

–  neben inhaltlichen Parametern auch formale Vorgaben, wie den 
Zeithorizont, die berücksichtigten Parameter und den Zeitpunkt der 
Planung, zu erarbeiten.

 7.3 (1) Das BMASK führte in seiner Stellungnahme aus, dass der jeweilige 
Betreuungsmix dem Bundesland selbst obliege, allerdings eine Vorran-
gigkeit der nichtstationären Betreuung gelte. Werde Letzteres bis 2016 
nicht erfüllt, seien die Zweckzuschüsse für das Jahr 2016 zurückzuer-
statten. Hiefür sei im Jahr 2016 eine Zwischenevaluierung des Pfle-
gefondsgesetzes vorgesehen.

(2) Laut Stellungnahme des Landes Tirol seien die für das Land Tirol 
in Tabelle 5 angegebenen Zahlen teilweise nicht korrekt, weil nach 
dem Pflegefondsgesetz für die stationäre Pflege statt Stichtagszahlen 
ein Jahresdurchschnitt anzugeben wäre.

 7.4 Der RH hob zur Stellungnahme des BMASK hinsichtlich des Anreizes 
für einen Ausbau der mobilen Betreuung noch einmal hervor, dass 
Zweckzuschüsse auch ausbezahlt werden, wenn bei einem deutlich 
stärkeren Anstieg der stationären als der mobilen Dienste 2014 und 
2016 auch nur eine Person mehr mobil betreut wird als 2011. Er hielt 
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daher das Prinzip ambulant vor stationär als nicht für konsequent 
umgesetzt. Vor allem wies er aber darauf hin, dass ein bloßer Verweis 
auf die Zuständigkeit der Bundesländer für die Festlegung des jewei-
ligen Betreuungsmix die vom RH beschriebenen Probleme (z.B. feh-
lende Gesamtstrategie, unterschiedliche formale Planungsparameter) 
nicht adressiert. Der RH verblieb bei seiner Empfehlung.

Dem Land Tirol entgegnete der RH, dass die in Tabelle 5 wiederge-
gebenen Daten aus der Meldung des Landes Tirol nach dem Pflege-
fondsgesetz an das BMASK stammten. Aktuellere Daten lagen dem RH 
nicht vor und übermittelte auch das Land Tirol nicht in seiner Stel-
lungnahme.

 8.1 (1) Der RH hatte im Vorbericht dem Land Kärnten empfohlen, seine 
Bedarfs– und Entwicklungsplanung zu aktualisieren.

(2) Das Land Kärnten hatte mitgeteilt, dass der Bedarfs– und Entwick-
lungsplan Ende 2011 aktualisiert worden sei.

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest: 

a) Das Land Kärnten hatte in den Jahren 2002 und 2007 die Gesund-
heit Österreich Forschungs– und Planungs GmbH mit einer Evaluie-
rung und Fortschreibung des Bedarfs– und Entwicklungsplans für sta-
tionäre, teilstationäre und mobile soziale Dienste beauftragt. Ende 2010 
hatte der RH während seiner Prüfung vor Ort kritisiert, dass wich-
tige Änderungen der Rahmenbedingungen (z.B. die Einführung eines 
Case–Managements23) nicht in der Planung berücksichtigt waren. 
Im April 2011 legte die Gesundheit Österreich Forschungs– und Pla-
nungs GmbH im Auftrag des Landes Kärnten eine 15–seitige „Ergän-
zung“ betreffend die stationären und teilstationären Dienste im Kärnt-
ner Bedarfs– und Entwicklungsplan des Jahres 2008 vor.

Dabei wurden die bis zum Jahr 2015 vorliegenden Sollwerte aufgrund 
der aktuellen Bevölkerungsprognosen aktualisiert sowie die Ist–Werte 
insbesondere in den Bereichen Übergangspflege, Betreubares Wohnen, 
Alternativer Lebensraum und Zentren für psychosoziale Rehabilitation 
aufgenommen. Weiters wurden verschiedene Änderungen im Ange-

23 Durch Case–Management wird in einer einzelfallorientierten Betrachtung analy-
siert, welche Betreuungsform für einen Pflegebedürftigen am Besten geeignet ist. In 
Kärnten wird dabei insbesondere darauf geachtet, dass keine Intensität der Versor-
gung in Anspruch genommen wird (z.B. Übersiedlung in ein Pflegeheim), die gar nicht 
bedarfsgerecht ist. So sollte auch der Anteil der Personen in Pflegestufen 0 bis 2 in 
Pflegeheimen reduziert werden.

Planungslogik der 
Länder Kärnten und 
Tirol

Versorgung mit Heimplätzen



56 Bund 2014/7

bot textlich erläutert. Eine Veränderung der Sollwerte erfolgte darin 
nur insofern, als Angebote des Betreubaren Wohnens auf den Soll-
stand der Altenwohnheimplätze anrechenbar gemacht wurden. Eine 
Berücksichtigung der Einführung bzw. Abschaffung des Pflegeregres-
ses erfolgte nicht.24 Ebenso wenig veränderte das Land Kärnten die 
Sollwerte für Pflegeheime nach Maßgabe der zwischenzeitlich einge-
führten Alternativen Lebensräume. In den Jahren 2010 bis 2012 war 
die Auslastung der Kärntner Heimplätze schlecht (es standen über 
450 Heimplätze leer) (siehe TZ 9).

b) Das Land Tirol erstellte im Jahr 2012 einen neuen Strukturplan 
mit rd. 180 Seiten. Es stellte anhand der Entwicklung der letzten 
zehn Jahre Hypothesen über die Ursachen des unterschiedlichen regi-
onalen Bedarfs auf und führte umfassende statistische Auswertungen 
dazu durch (etwa die Korrelation des Bedarfs nach Heimplätzen mit 
verschiedenen sozio–ökonomischen Faktoren, wie der regionalen Frau-
enerwerbsquote und der Arbeitsplatzlage). Eine detaillierte Vorschau 
der als relevant erkannten Parameter, die finanziellen Vorgaben des 
Landes und verschiedene strategische Überlegungen (z.B. zu einer wirt-
schaftlich sinnvollen Heimgröße) gingen dann in eine regional diffe-
renzierte Bedarfsplanung ein. In fünf Jahren sollte eine Evaluierung 
erfolgen.

Der Strukturplan deckte sich hinsichtlich der gebildeten Regionen nicht 
mit den Gemeinden des Gemeindeverbands Altenwohnheim Telfs. (Die 
Gemeinden Zirl, Polling, Hatting und Inzing waren im Planungsbe-
zirk Telfs Umgebung enthalten, aber nicht im Gemeindeverband Alten-
wohnheim Telfs.) Dies erschwerte einen Abgleich der Planungslogik 
des Landes mit der Bedarfseinschätzung des Verbands.

c) Beide Länder planten bisher im Wesentlichen nach der Bettenzahl 
je 1.000 Einwohner über 75 Jahren, nicht aber nach der neuen Pla-
nungslogik des Pflegefondsgesetzes (Anteil der Pflegegeldbezieher in 
stationärer oder mobiler Betreuung).

 8.2 Der RH beurteilte die Empfehlung an das Land Kärnten, den Bedarfs– 
und Entwicklungsplan zu aktualisieren, als teilweise umgesetzt, weil 
ein entsprechendes Papier erstellt worden war. Die schlechte Auslastung 
und mangelnde Aussagekraft für die Zukunft zeigte jedoch, dass wei-
terer Handlungsbedarf bestand. Insbesondere war zu kritisieren, dass 
keine ausreichende Veränderung der Sollwerte erfolgte. Auch die Aus-
wirkungen der Einführung bzw. Abschaffung des Pflegeregresses sowie 

24 Der Pflegeregress bei Angehörigen wurde im Land Kärnten im Jahr 2012 zunächst wie-
der eingeführt. Im April 2013 wurde der Pflegeregress wieder abgeschafft.
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der Alternativen Lebensräume wurden nicht ausreichend berücksich-
tigt.

Der RH stellte darüber hinaus fest, dass die Planungslogik in Kärnten 
und Tirol weiterhin grundlegend unterschiedlich war.

Hinsichtlich der Empfehlung zur Aktualisierung des Bedarfs– und Ent-
wicklungsplans des Landes Kärnten hielt der RH kritisch fest, dass 
die Planung nur bis 2015 erfolgte und somit kaum zur mittelfristigen 
Steuerung relevant war. Es war daher schwer abzuschätzen, ob die 
geplanten Bedarfe einen sinnvollen Parameter zur Abschätzung der 
tatsächlichen Nachfrage bildeten.

Der RH verwies diesbezüglich auf die unter TZ 7 bzw. 10 empfohlenen 
Verbesserungen des Planungsprozesses (z.B. Erstellung einer Gesamt-
strategie, Festlegung eines einheitlichen Zeithorizonts und der zu 
berücksichtigenden Planungsparameter).

Hinsichtlich des Landes Tirol anerkannte der RH die umfassende Ana-
lyse. Er erachtete die ursachenorientierte, regionale Analyse der Pflege-
heimnutzung und die Berücksichtigung der finanziellen Gegebenheiten 
und strategischer Entscheidungen über die angestrebte Angebotsstruk-
tur für wichtig im Sinne einer zielgerichteten Angebotsplanung. Diese 
Methoden könnten auch außerhalb des Landes Tirol in Planungsüber-
legungen Eingang finden. Der RH merkte jedoch kritisch an, dass die 
Planungsbezirke nicht mit den Gemeindeverbandsgebieten ident waren.

Der RH empfahl dem BMASK, bei der Erarbeitung von inhaltlichen 
Parametern für eine abgestimmte Betreuungsplanung eine ursachen-
orientierte, regionale Analyse der Nutzung vorzunehmen, die finanzi-
ellen Vorgaben und Ziele zur angestrebten Angebotsstruktur zu berück-
sichtigen.

 8.3 Das Land Tirol teilte ergänzend mit, dass es mit der Anpassung der 
Planungslogik an die Planungsverbände die Zusammenarbeit inner-
halb dieser Verbandsstrukturen im Pflegebereich hätte stärken wollen 
und auch zur Nutzung von Synergien hätte anregen wollen.
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 9.1 (1) Die folgende Grafik zeigt für die Länder Kärnten und Tirol die Ent-
wicklung der Anzahl der Heimplätze, der Bevölkerung über 75 Jahren 
und des Versorgungsgrads je 1.000 Einwohner über 75 Jahren zwi-
schen 2008 und 2012 und die Prognose bis 2015.

Die Abbildung zeigt, dass die Zahl der über 75–Jährigen in Tirol 
deutlich schneller steigt als in Kärnten. Der Versorgungsgrad lag im 
Jahr 2008 in Kärnten noch rd. 30 % unter jenem in Tirol, im Jahr 2012 
nur noch um rd. 10 %. Das Land Tirol plante eine Absenkung des Ver-
sorgungsgrads auf ein Niveau unterhalb des jetzt vom Land Kärnten 
erreichten Versorgungsgrads.25 Das Land Kärnten erhöhte seine Heim-
plätze zwischen 2008 und 2012 um rd. 1.200, das Land Tirol dage-
gen nur um rd. 500.

25 Tirol strebte für 2022 einen Versorgungsgrad von rd. 95 Plätzen je 1.000 Einwohner 
über 75 Jahren an, Kärnten hatte im Jahr 2012 einen Versorgungsgrad von rd. 100 Plät-
zen erreicht.

Entwicklung der An-
zahl der Heim plätze 
in den Ländern 
Kärnten und Tirol
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Abbildung 1: Eckpunkte der Planung des künftigen Bedarfs an Heimplätzen

Quellen: Land Kärnten (Pflegesachverständige); Land Tirol (Strukturplan, Abrechnung); Statistik Austria (Bevölkerungsstatistik)
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(2) Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren, die belegten und die 
nicht belegten Pflegeplätze im Land Kärnten.

Die Tabellen zeigen, dass während der drei Jahre von 2010 bis 2012 
jeweils über 450 Heimplätze nicht belegt waren. Im Jahr 2012 waren 
von den 1.165 neu errichteten Heimplätzen noch 484 Heimplätze unbe-
legt.26

Im Gegensatz dazu zeigt die Gegenüberstellung der verfügbaren und 
belegten Betten im Land Tirol eine durchgehend hohe Auslastung.

26 Am 15. Juli 2013 waren laut Auskunft des Landes Kärnten von 5.302 belegbaren Plät-
zen 4.899 belegt und 403 frei.
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Tabelle 6: Belegte und unbelegte Heimplätze im Land Kärnten 2008 bis 2012

Altenwohn– und Pflegeheime 2008 2009 2010 2011 2012

Anzahl

bewilligte Plätze1 4.099 4.129 4.673 4.877 5.264

belegte Plätze 4.059 4.067 4.197 4.422 4.740

nicht belegte Plätze 40 62 476 455 524
1  Das Land Kärnten stellte einen Wert zur Verfügung, der sich aus den Bewilligungsbescheiden ergab. Hatte ein Heim 

tatsächlich weniger Betten (z.B. aufgrund einer Rückführung von Mehrbettzimmern auf Einzelzimmer, ohne dies einer 
gesonderten Bewilligung zu unterziehen), konnte diese Zahl von den verfügbaren Plätzen abweichen. Erst im Jahr 2013 
konnte das Land Kärnten einen Wert für „verfügbare“ Betten bereitstellen.

Quelle: Land Kärnten

Tabelle 7: Veränderung der verfügbaren und unbelegten Heimplätze gegenüber 2008

Altenwohn– und Pflegeheime 2009 2010 2011 2012

Anzahl

verfügbare Plätze  + 30 + 574 + 778 + 1.165

unbelegte Plätze + 22 + 436 + 415 + 484

Quelle: Land Kärnten
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 9.2 Der RH stellte kritisch fest, dass in Kärnten ein hoher Anteil der neu 
errichteten Betten über drei Jahre hinweg nicht belegt war. Er ver-
wies dazu auf seine Kritik zur Planung in Kärnten im Vorbericht bzw. 
auch im gegenständlichen Bericht. Er empfahl dem Land Kärnten, neue 
Heime nur zu errichten, wenn ein entsprechender Bedarf nachgewie-
sen wurde.

Der RH wies weiters kritisch darauf hin, dass die Orientierung an der 
Vorgabe des Richtversorgungsgrads des Pflegefondsgesetzes von 55 % 
ab 2016 einen erheblichen Ausbau von Versorgungskapazitäten erfor-
dern würde.27 Dies war mit Bezug auf die zwischen 2010 bis 2012 nicht 
belegten Betten für Kärnten nicht sachgerecht. Ein bloßes Abstellen auf 
den Bundesschnitt wäre diesbezüglich methodisch nicht ausreichend.

Bei Verfehlen des Richtversorgungsgrads müsste das Land Kärnten 
pflegebedingte Mehraufwendungen nachweisen, um die Mittel vom 
Bund zu erhalten. Auch diese Alternative stellte nach Auffassung des 
RH keinen Anreiz für eine sparsame Mittelverwendung dar.

 9.3 Das Land Kärnten sagte in seiner Stellungnahme zu, es werde versu-
chen, die Kapazitäten nur entsprechend dem ausgewiesenen Bedarf 
auszubauen. Es lägen aktuell noch zwei Projekte aus der alten Legis-
laturperiode für den Bau von zwei Pflegeheimen vor, und zwar in Vil-
lach–Stadt und in Lurnfeld/Möllbrücke. Bei diesen bestünden verbind-
liche Zusagen des vorhergehenden Sozialreferenten. Es sei jedoch in 

27 Eine Hochrechnung anhand der Daten des Jahres 2011 ergibt, dass rd. 1.700 Personen 
zusätzlich zu versorgen wären. Derzeit wird ein Drittel der Personen stationär versorgt. 
Würde in Zukunft auch nur ein Sechstel der neu zu versorgenden Personen statio-
när versorgt, würde das einen zusätzlichen Bedarf von rd. 280 Heimplätzen (vier neue 
Heime) bedeuten.

Versorgung mit Heimplätzen

Tabelle 8: Belegte und unbelegte Heimplätze im Land Tirol 2008 bis 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Anzahl

verfügbare Betten 5.270 5.465 5.552 5.638 5.736

belegte Betten 5.128 5.319 5.462 5.503 5.621

nicht belegte Betten 142 146 90 135 115

in %

Anteil nicht belegter Plätze an verfügbaren 
Plätzen 3 3 2 2 2

Quelle:  Land Tirol (Auswertung zum Stichtag 30. April kann von Jahresbetrachtung abweichen), inkl. Kurzzeitpflege und 
Landespflegeklinik
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Gesprächen mit den beiden präsumtiven Heimbetreibern erreicht wor-
den, dass diese mit dem Bau dieser Einrichtungen verzögert (voraus-
sichtlich im Jahr 2016) beginnen würden.

 9.4 Der RH anerkannte die Bemühungen des Landes Kärnten, zukünftig 
die Kapazitäten im stationären Bereich nur entsprechend dem ausge-
wiesenen Bedarf auszubauen. Er wies in diesem Zusammenhang neu-
erlich darauf hin, dass in den letzten Jahren in Kärnten jeweils über 
450 Heimplätze nicht belegt waren.

 10.1 Zusammenfassend war Folgendes festzuhalten:

–  Alle Gebietskörperschaften beeinflussten die Entwicklung des 
Bedarfs, z.B. der Bund über die Regelung der 24–Stunden–Pflege, 
die Länder über die Definition von Kostenersätzen, Heimtarifen und 
alternativen Betreuungsformen sowie die Gemeinden durch die Aus-
wahl der Standorte und der Errichtung.

–  Eine bundesweite Abstimmung für den Versorgungsgrad mit Heim-
plätzen oder die Art der Planung (z.B. Zeithorizont, berücksichtig te 
Parameter oder Sollvorgaben) bestand trotz der Erlassung des Pfle-
gefondsgesetzes nicht, da dieses keine spezifischen Vorgaben für 
die Heimplätze machte.

–  Die verfügbaren Daten waren zwischen den Bundesländern weiter-
hin nicht vergleichbar und für eine vergleichende Einschätzung der 
Versorgung nicht direkt verwendbar.

–  Das Land Kärnten adaptierte trotz der Änderung wesentlicher Rah-
menbedingungen die Sollwerte seiner Planung nicht grundsätzlich. 
Auf dieser Basis errichtete es rd. 1.100 neue Heimplätze bis 2012. 
Von 2010 bis 2012 standen rd. 400 davon leer. Über 2015 hinaus 
existierte keine strategische Planung. Um den (regional nicht diffe-
renzierten) Richtversorgungsgrad des Pflegefondsgesetzes zu errei-
chen, müsste das Land Kärnten das Angebot bis 2016 weiter deut-
lich ausbauen, obwohl bereits Plätze leer standen.

 10.2 Insgesamt beurteilte der RH die Situation als unbefriedigend. Letzt-
lich lagen trotz verschiedener Maßnahmen weder verlässliche Daten, 
noch eine zwischen den Gebietskörperschaften abgestimmte Strategie 
oder eine durchgängig angewendete, analytisch fundierte Methode zur 
Bedarfsplanung vor.

Zusammenfassung 
zur Versorgung mit 
Heimplätzen

Versorgung mit Heimplätzen
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Der Richtversorgungsgrad nach dem Pflegefondsgesetz in der Fas-
sung der Novelle 2013 (Prozentsatz der betreuten Personen an allen 
Pflegegeldempfängern) war keine geeignete Richtschnur für die Lan-
desplanungen, weil auf die regionalen Strukturen nicht ausreichend 
Bedacht genommen wurde.

Der RH empfahl daher dem BMASK, dem Land Kärnten und dem Land 
Tirol sowie den beiden Gemeindeverbänden, eine mittelfristige, abge-
stimmte und verbindliche Planung einzuführen. Dabei sollte(n)

–  eine Gesamtstrategie für die Pflege mit allen Angeboten (24–Stun-
den–Pflege, mobile Leistungen, stationäre Leistungen) zugrunde 
liegen,

–  Vorgaben für den Zeithorizont, die berücksichtigten Parameter und 
den Zeitpunkt der Planung erarbeitet werden28 und die erforder-
liche regionale Differenziertheit gewährleistet sein,

–  eine klare Planung des finanziell wichtigsten Parameters (der sta-
tionären Heimplätze) resultieren,

–  eine verbesserte Datenqualität (siehe TZ 7) als Ausgangspunkt die-
nen.

 10.3 Laut Stellungnahme des Landes Tirol sei die empfohlene mittelfristige, 
abgestimmte und verbindliche Planung von Tirol bereits mit dem Struk-
turplan Pflege 2012 – 2022 umgesetzt worden. Das Land Tirol arbei-
tete ständig an der Verbesserung der Datenqualitäten, um eine präzi-
sere Planung durchführen zu können.

 10.4 Der RH anerkannte neuerlich die umfassenden Analysen des Landes 
Tirol, wies aber darauf hin, dass seiner Ansicht nach ohne gemein-
same Planung zwischen Bund und Land die vom RH angesprochenen 
Probleme nicht zu lösen waren.

Schon allein weil das Pflegefondsgesetz (versorgter Anteil der Pfle-
gegeldempfänger) auf andere Parameter abstellte als der Strukturplan 
Pflege 2012 – 2022 des Landes Tirol (Pflegeheimplätze je 1.000 Ein-
wohner über 70 Jahre), waren weitere Maßnahmen notwendig. Der RH 
hielt daher an seiner Empfehlung fest.

28 Die nötige regionale Differenzierung darf einer bundesweiten Abstimmung nicht ent-
gegenstehen, wozu gegebenenfalls die Systematik des Österreichischen Strukturplans 
Gesundheit bzw. der regionalen Strukturpläne Gesundheit Anregungen bieten könnte.

Versorgung mit Heimplätzen
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Heimplätze im SHV Völkermarkt

 11.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 4) dem Land Kärnten und dem 
SHV Völkermarkt empfohlen, die Abstimmung zwischen dem landes-
weit erhobenen Bedarf und den auf Verbandsebene getroffenen Aus-
bauentscheidungen zu verbessern. Der SHV Völkermarkt hatte näm-
lich trotz eines im Landesbedarfsplan 2008 ausgewiesenen Bedarfs 
von 100 Plätzen und unterschiedlichen Planungen für bis zu drei neue 
Heimstandorte seine Kapazität tatsächlich bis 2010 reduziert und Inve-
stitionen von rd. 1,22 Mio. EUR in nicht realisierte bzw. nicht genutzte 
Konzepte (z.B. einen Grundstückskauf in Sittersdorf und eine Demenz-
station in Neuhaus) getätigt.

(2) Das Land Kärnten hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass der 
Empfehlung des RH durch die Einführung des § 61 Abs. 5a des Kärnt-
ner Mindestsicherungsgesetzes Rechnung getragen worden wäre.29 
Außerdem wäre der Bedarfs– und Entwicklungsplan mit Ende des Jah-
res 2011 im Bereich der Altenwohn– und Pflegeheime evaluiert wor-
den. Es würde auch durch das mit 1. Jänner 2011 eingeführte Case– 
und Care–Management sichergestellt, dass nur jene Personen, die es 
tatsächlich benötigen, stationär untergebracht werden würden.

Der SHV Völkermarkt hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass 
zukünftige Ausbauvorhaben nur nach Absprache mit der zuständi-
gen Fachabteilung beim Amt der Kärntner Landesregierung durchge-
führt werden würden.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass der SHV Völkermarkt wesent-
liche Projekte in Abstimmung mit dem Land umsetzte:

–  Er eröffnete den zur Zeit der Gebarungsüberprüfung des Vorberichts 
geplanten Heimstandort in Kühnsdorf mit 85 Betten.30

–  Er nutzte das ursprünglich als Heimstandort geplante Grundstück in 
Sittersdorf in Abstimmung mit dem Land Kärnten für Zwecke des 
Betreubaren Wohnens, des Behindertenwohnens und einer Tages-
werkstätte.

29 Die Bestimmung lautet: „Das Land als Träger von Privatrechten darf überdies nur 
dann Träger der freien Wohlfahrtspflege für die Errichtung und den Betrieb von stati-
onären Einrichtungen heranziehen, wenn die Beiziehung des Trägers der freien Wohl-
fahrtspflege zur Erfüllung der Vorsorgepflichten des Landes erforderlich ist. Ob und 
inwieweit die Beiziehung erforderlich ist, hat die Landesregierung vor Baubeginn mit 
Bescheid festzustellen.“

30 75 reguläre Pflegebetten, zehn Kurzzeitpflegebetten. Die Betriebsbewilligung erfolgte 
am 26. April 2012.

Abstimmung zwi-
schen den Ländern 
und den Gemeinde-
verbänden
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–  In Neuhaus widmete er in Absprache mit dem Land Kärnten 33 Bet-
ten für gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege.

Dennoch bestanden auch weiterhin Probleme der Abstimmung zwi-
schen dem Land Kärnten und dem SHV Völkermarkt:

–  Das Heim in Kühnsdorf war im Jahr 2012 im Durchschnitt nur zu 
rd. 55 % ausgelastet. Der SHV Völkermarkt verwies diesbezüglich 
auf verschiedene Maßnahmen des Landes Kärnten, z.B. die Legali-
sierung der Familienpflegestellen durch die „Alternativen Lebens-
räume“, die Einführung des Pflegeregresses und des Case–Manage-
ments, nach dem nur noch Personen über Pflegestufe 3 Heimplätze 
nutzen sollten. Unter diesen Umständen wäre die Errichtung des 
Heimstandorts in Kühnsdorf gegebenenfalls erst später wirtschaft-
lich sinnvoll gewesen.

  Er verwies weiters darauf, dass die Aktualisierung des Bedarfs– und 
Entwicklungsplans des Jahres 2008 im Jahr 2011 ohne detaillierte 
Abstimmung mit den Erfahrungswerten der Bezirke erfolgte.

–  Am Standort Sittersdorf hatte der SHV Völkermarkt 2008 ein Grund-
stück erworben, um ein Heim zu errichten, und dafür ein Darle-
hen aufgenommen. Aufgrund der geänderten Vorgaben des Landes 
zur zulässigen Heimgröße (und der dadurch möglichen Konzentra-
tion der Heimplätze in Kühnsdorf) sah er jedoch von diesem Vor-
haben ab. Statt dessen überlegte er hintereinander sieben alterna-
tive Pläne und legte diese dem Land Kärnten zur Abstimmung vor. 
Dadurch entstanden Planungskosten und Zinsaufwendungen. Die 
schließlich umgesetzte Nutzung führte im Jahr 2012 zu einem Ver-
lust für den SHV Völkermarkt von rd. 26.000 EUR; auch für 2013 
war ein Verlust prognostiziert. Der SHV Völkermarkt trat dabei im 
Wesentlichen als Bereitsteller der Immobilie auf, ohne eigene Pfle-
gedienstleistungen zu erbringen.

–  Die Genehmigung der gerontopsychiatrischen Betreuung in Neuhaus 
erfolgte mit Bescheid des Landes Kärnten. Die Eingabe des SHV Völ-
kermarkt war mit 17. August 2011 datiert; der Bescheid wurde am 
5. Juni 2012 verfasst und am 19. März 2013 erlassen. Zwischen dem 
Antrag und der Erledigung lagen somit fast zwei Jahre, zwischen 
dem Bescheidentwurf und der Genehmigung über acht Monate. Die 
Zuweisung der betreuten Personen obliegt in diesem Konzept alleine 
dem Amt der Kärntner Landesregierung, für die operative Umset-
zung des Konzepts ist also eine laufende Abstimmung nötig.
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 11.2 Der RH stellte fest, dass der SHV Völkermarkt und das Land Kärnten 
die im Bedarfsplan 2008 für nötig gehaltenen Heimplätze im Jahr 2012, 
somit vier Jahre später, tatsächlich zur Verfügung stellten. 

Hinsichtlich der im Jar 2012 nur rd. 55 %igen Auslastung wies er 
jedoch darauf hin, dass die gleichzeitig umgesetzte Strategie des Lan-
des Kärnten, die Heimplätze nur für besonders schwere Pflegefälle 
vorzuhalten (z.B. Case–Management), nicht im Bedarfsplan berück-
sichtigt war; auch die Legalisierung der Familienpflegestellen durch 
die „Alternativen Lebensräume“ und die Einführung des Pflegeregres-
ses waren nicht ausreichend einbezogen worden. Dies trug zur man-
gelnden Auslastung des Heims in Kühnsdorf bei.

Weiters kritisierte er die Nichteinbeziehung der regionalen Ebene in die 
Strategieplanung. Die Erfahrungen auf Bezirksebene hinsichtlich der 
Auslastung von Heimen können einen wertvollen Beitrag zur Abschät-
zung des Bedarfs leisten; auch im Pflegefondsgesetz war die regionale 
Abstimmung der Sicherungs–, Auf– und Ausbauplanung vorgesehen.

Schließlich kritisierte er die bereits im Vorbericht festgestellten Abstim-
mungsprobleme zum Vorgehen in Neuhaus und Sittersdorf, die immer 
noch Folgekosten verursachten, sowie die verzögerte Entscheidungs-
findung.

Die Empfehlung des RH war damit teilweise umgesetzt.

Heimplätze im Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

 12.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 5) dem Land Tirol und dem 
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs empfohlen, die Abstimmung 
zwischen dem landesweit erhobenen Bedarf und den auf Verbands-
ebene getroffenen Ausbauentscheidungen zu verbessern. Der RH hatte 
weiters dem Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs empfohlen, ein 
Konzept über die Nutzung des Heims in Seefeld zu erstellen und mit 
dem Land abzustimmen (TZ 9).

Dem lagen drei Kritikpunkte zugrunde:

–  Das Angebot des Gemeindeverbands Altenwohnheim Telfs lag 2009 
um rd. 110 Plätze (rund ein Drittel) über der Bedarfsberechnung des 
Landes für 2011, weil einerseits das Land Tirol die Bedarfseinschät-
zung reduziert hatte, andererseits der Gemeindeverband Altenwohn-
heim Telfs sein Angebot erhöht hatte.
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–  Das Land Tirol hatte in Seefeld eine Förderung für 72 Pflegeheim-
plätze gewährt, obwohl das Heim nur 46 Zimmer hatte, weshalb bei 
Einhaltung des vom Land vorgesehenen Einzelzimmeranteils von 
90 % nur 50 Personen hätten untergebracht werden können.

–  Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs hatte die Plätze für 
Betreutes Wohnen zu rund zwei Drittel mit Personen belegt, die 
kein Pflegegeld bezogen. Demgegenüber hatte das Land Tirol vor-
gesehen, die Plätze auf den Bedarf für Personen mit Pflegestufen 0 
bis 2 anzurechnen. Während das Land Tirol die Plätze als Angebot 
für Pflegebedürftige sah, hatte der Verband sie für soziales Woh-
nen genutzt.

(2) Das Land Tirol hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass im 
Herbst 2011 mit der Ausarbeitung eines neuen Bedarfs– und Entwick-
lungsplans (Strukturplan Pflege 2012 bis 2022) begonnen worden sei. 
In diesem Strukturplan werde auf Bezirksebene und auf Ebene der Pla-
nungsverbände nach dem Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 für die 
nächsten zehn Jahre genau festgelegt, welche zusätzlichen Einrich-
tungen und Leistungen in der jeweiligen Region errichtet werden sollen.

Die Gemeinde Altenwohnheim Telfs hatte im Nachfrageverfahren mit-
geteilt, dass ein weiterer Ausbau der Pflegeplätze bzw. eine Erweite-
rung des Angebots nur mehr in enger Abstimmung mit den zustän-
digen Stellen im Amt der Tiroler Landesregierung erfolgen werde. 
Aufgrund eines in Zusammenarbeit mit der Tiroler Landesregierung 
erstellten Konzepts für das Heim in Seefeld seien im Jahr 2011 bereits 
drei Zimmer in Doppelzimmer umgewandelt worden.

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

a) zur Abstimmung von Angebot und Bedarf

Zwischen der Gebarungsüberprüfung zum Vorbericht (Jänner 2010) und 
der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung (Mai 2013) waren keine 
weiteren Kapazitätserhöhungen im Gemeindeverband Telfs erfolgt.

Im Planungsgebiet Telfs und Umgebung lag der Ist–Stand der Heim-
plätze mit 211 auf dem Niveau des Soll–Stands laut Landesplanung des 
Jahres 2017. Bis 2022 war ein weiterer Bedarf von 26 Plätzen vorge-
sehen. Im Dezember 2012 waren 209 der 211 Plätze belegt.

Die Abstimmung zwischen dem Land Tirol und dem Gemeindeverband 
Altenwohnheim Telfs hinsichtlich der Anzahl der Heimplätze war im 
Prüfungszeitraum daher unproblematisch.
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Der Anteil der Personen mit Pflegegeld im Betreuten Wohnen lag je 
nach Standort zwischen 8 % und 40 %, im Schnitt bei rd. 26 %. Der 
neue Strukturplan Pflege machte keine explizite Aussage über die 
Anrechnung von Betreutem Wohnen auf den Bedarf nach Altenwohn– 
und Pflegeheimplätzen.

Die Abstimmung zwischen dem Land Tirol und dem Gemeindeverband 
Altenwohnheim Telfs war hinsichtlich der Nutzung des Betreuten Woh-
nens daher insgesamt weiter unvollständig.

b) zur Entwicklung eines Konzepts zur Nutzung des Heims in Seefeld

Die Belegung des Heims in Seefeld blieb mit 27 bis 33 (durchschnitt-
lich 30) Plätzen deutlich unter den 72 geförderten Plätzen. Das Land 
Tirol sah für das Jahr 2017 einen Bedarf von 57 Plätzen.

Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs beschloss daher im Dezem-
ber 2012, die Bettenanzahl von 72 auf 36 zu reduzieren, später wurde 
der Beschluss auf 40 Betten abgeändert. Die freien Räume sollten für 
Betreutes Wohnen genutzt werden. Das in diesem Fall zu Unrecht erhal-
tene Wohnbauförderungs–Darlehen (voraussichtlich rd. 1,84 Mio. EUR) 
ist dann vom Bauträger zurückzuzahlen und am Kapitalmarkt zu finan-
zieren, was für den Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs zu einer 
entsprechend höheren Miete führen wird. Weiters teilte das Land Tirol 
mit, dass die Annuitätenzuschüsse entsprechend reduziert würden 
(rd. 30.000 EUR im Jahr für die Laufzeit von 50 Jahren).

Ein abgestimmtes Nutzungskonzept lag somit vor.

Die Nutzfläche pro Bett in Seefeld lag laut Aufzeichnungen des Gemein-
deverbands Altenwohnheim Telfs aber mit rd. 128 m2 deutlich über den 
Planungsgrundsätzen für die Errichtung von Heimplätzen des Struk-
turplans Pflege 2012 — 2022 von maximal 55 m2 pro Heimplatz bzw. 
den übrigen Heimen des Verbands (zwischen rd. 60 und rd. 80 m2).

Die Betriebskosten konnten nicht direkt auf die Heime aufgeschlüsselt 
werden, weil die Aufwendungen nicht heimspezifisch verbucht wer-
den. Sie waren jedoch grundsätzlich proportional zur Fläche zu kal-
kulieren. Somit war zu erwarten, dass die große Nutzfläche auch in 
Zukunft hohe Betriebskosten verursachen wird.
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 12.2 Der RH wertete positiv, dass sich der vom Land beurteilte Bedarf und 
das vom Verband zur Verfügung gestellte Angebot einander annäher-
ten und die Auslastung gut war. Hinsichtlich der Kapazitätskorrektur 
in Seefeld bewertete er positiv, dass das Heim nunmehr entsprechend 
den Vorgaben des Landes genutzt wird und die überhöht bezogene 
Förderung zurückgezahlt werden soll. Insofern war die Empfehlung 
des RH umgesetzt.

Er kritisierte jedoch, dass die Errichtung mit erheblich größeren Flä-
chen erfolgte als vorgesehen und hielt fest, dass daraus dauerhaft 
höhere Betriebskosten resultieren. Er verwies diesbezüglich auf seine 
Empfehlung, die Vorgaben für die bauliche Ausgestaltung von Pfle-
geheimen in Verordnungsform zu erlassen (siehe TZ 30).

Er wies weiters kritisch darauf hin, dass die Kapazitäten des Betreuten 
Wohnens weiterhin nicht primär für pflegebedürftige Menschen ver-
wendet wurden. Er betonte daher die hohe Bedeutung einer abge-
stimmten Planung.

 12.3 (1) Zum Betreuten Wohnen hob der Gemeindeverband Altenwohnheim 
Telfs hervor, dass es seitens des Amtes der Landesregierung keine ver-
bindlichen Vorgaben gebe. Der laufende Betrieb für das Betreute Wohnen 
sei (mit Ausnahme von Wohnbauförderungsdarlehen des Landes Tirol) 
zu 100 % durch die Verbandsgemeinden finanziert worden. Sollten vom 
Amt der Landesregierung Richtlinien für das Betreute Wohnen erlas-
sen werden, werde der Gemeindeverband seine Richtlinien dort, wo es 
Sinn macht, anpassen.

Auch das Land Tirol merkte an, dass Leistungen für das Betreute Woh-
nen nicht in die Kompetenz des Landes fallen würden. Die Form des 
Betreuten Wohnens, in dem auch Personen der Pflegestufen 0 bis 2 
Aufnahme finden können, werde von den Gemeinden oder Gemeinde-
verbänden angeboten und nicht über die Mindestsicherung finanziert. 

Teilweise werde das Betreute Wohnen auch für „Sozial Betreutes Woh-
nen“ angeboten, bei dem nicht die Pflege im Vordergrund steht. Die 
Bedarfsprognoserechnung für Betreutes Wohnen und Wohnheime wür-
den in einem durchgeführt werden, jene für Wohn– bzw. Pflegebereich 
dagegen differenziert. Das Land Tirol sah diesbezüglich keinen Abstim-
mungsbedarf.

(2) Zur Kapazitätskorrektur des Heims in Seefeld führte der 
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs aus, die Rückzahlung des WBF–
Darlehens sei im September 2013 mit einer Höhe von 1,48 Mio. EUR 
beschlossen worden. Der Annuitätenzuschuss sei von 6.159,24 EUR 
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auf 3.600 EUR reduziert worden. Für das betreute Wohnen werde ein 
neuer Annuitätenzuschuss in der Höhe von 1.181,44 EUR gewährt.

 12.4 Der RH entgegnete dem Land Tirol, dass für die Planung der Betreu-
ung von Personen mit Pflegestufen 0 bis 2 relevant sein müsse, ob 
das bestehende Angebot an Plätzen für Betreutes Wohnen dafür zur 
Verfügung steht oder nicht. Im einen Fall wären entsprechend weni-
ger Plätze für diese Personen in Heimen zur Verfügung zu stellen, 
im anderen Fall nicht. Nicht abgestimmtes Vorgehen – auch wenn es 
in unterschiedlichen Finanzierungszuständigkeiten wurzelt  – könnte 
daher zu Über– oder Unterkapazitäten führen.

 13 (1) Der RH hatte im Vorbericht umfassende Kritik am Tarifsystem für 
die Heimbetreuung geäußert:

–  Die wirtschaftlichen Grundlagen (Normkosten) waren uneinheitlich, 
so dass Betroffene unterschiedliche Tarife für vergleichbare Leis-
tungen bezahlen mussten (Vorbericht TZ 13).

–  Die Schnittstellen der Heimtarife zum Pflegegeld waren nicht ein-
heitlich geregelt (Vorbericht TZ 14).

–  Die Gestaltung der Zahlungsströme und Finanzierung war sehr kom-
plex, wenig effizient und unterschiedlich (Vorbericht TZ 20).

–  Die Vollziehung war fehlerhaft, etwa in der Umsetzung der Tarif-
vorgaben (Vorbericht TZ 18) oder der Vollziehung des Ruhens des 
Pflegegelds (Vorbericht TZ 21).

Der RH hatte daher empfohlen,

–  die Unterschiede zwischen den Tarifen für gleiche Leistungen zu 
reduzieren (Vorbericht TZ 13), 

–  die Schnittstellen der Heimtarife zum Pflegegeld einheitlich zu 
regeln (Vorbericht TZ 14),

–  die Zahlungsströme zur Finanzierung der Heimplätze zu vereinfa-
chen (Vorbericht TZ 20) und

–  die festgestellten Fehler in der Vollziehung zu korrigieren (Vorbe-
richt z.B. TZ 18, 21).

Ausgangslage

Tarife
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(2) Das BMASK, das Land Kärnten und das Land Tirol hatten im Nach-
frageverfahren mitgeteilt, dass die Arbeitsgruppe „Strukturreform 
Pflege“ an der Umsetzung der Empfehlungen des RH arbeite. Hinsicht-
lich der aufgezeigten Fehler im Vollzug sagten sie eine Umsetzung zu.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass eine Reihe von grundlegenden 
Veränderungen eingetreten war:

–  Durch das Pflegefondsgesetz übernahm der Bund eine Verpflichtung 
zur Übernahme von Mehrkosten (auch durch Tariferhöhungen), ohne 
eine genaue Regelung über Tariferhöhungen bzw. über ein einheit-
liches Tarifsystem zu treffen (TZ 3).

–  Im Land Kärnten war eine gesetzliche Grundlage für eine Festle-
gung der Tarife im Verordnungsweg geschaffen worden, die gesetz-
lich vorgesehene Verordnung wurde jedoch nicht erlassen. Im Land 
Tirol bestand keine eindeutige Rechtsgrundlage für Tarife (TZ 14). 

–  Verschiedene Aspekte der Finanzierung wurden gesetzlich geändert 
(z.B. hinsichtlich der Umsatzsteuer (TZ 21) bzw. der Strafgelder in 
Kärnten (TZ 23)), die Zahlungsströme zur Finanzierung der Heim-
plätze jedoch nicht vereinfacht. Ein Gesamtentwurf für ein neues 
System zur Finanzierung der Heimplätze, das eine Vereinfachung 
und Vereinheitlichung der Zahlungsströme bringt, fehlt (TZ 19).

–  Sowohl im Land Kärnten als auch im Land Tirol lagen für einige 
Heimbetreiber keine gültigen Tarifregelungen vor (TZ 14).

–  Beide Länder stellten Überlegungen zur grundlegenden Neugestal-
tung des Tarifsystems an, setzten diese aber noch nicht um. Die Lan-
dessozialreferententagung definierte als Ziel eine Herausnahme der 
Pflegefinanzierung aus der Mindestsicherung (TZ 19).

Unverändert blieben folgende Umstände:

–  Sowohl im Land Tirol als auch im Land Kärnten galten weiterhin 
zahlreiche, teilweise stark unterschiedliche Tarife für vergleichbare 
Leistungen (TZ 15).

–  Schnittstellen der Heimtarife zum Pflegegeld waren weiterhin unein-
heitlich geregelt (TZ 17).
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Der RH nahm die gegenständliche Überprüfung zum Anlass, neben der 
Überprüfung der Umsetzung der Empfehlungen aus dem Vorbericht 
(z.B. zur Reduktion der Tarifunterschiede) die aktuellen Problemstel-
lungen (z.B. das Fehlen gültiger Vereinbarungen mit allen Heimbetrei-
bern) zu analysieren und in diese Beurteilung die neue Rechtslage auf 
Bundesebene (insbesondere die Verpflichtung des Bundes, bestimmte 
Mehrkosten zu übernehmen) einzubeziehen.

 13.3 Zur Feststellung des RH, dass für einige Heimbetreiber keine gültigen 
Tarifregelungen vorlagen, wies das Land Tirol darauf hin, dass es sich 
dabei ausschließlich um Heime gehandelt habe, die ihre Mitarbeiter 
nach dem BAGS–Kollektivvertrag entlohnten. Deren Kollektivvertrag 
sei erst im Laufe des Februars 2013 festgelegt worden. Einen entspre-
chenden Regierungsbeschluss habe die neue Landesregierung im Som-
mer nachgeholt.

 14.1 Der RH hatte im Vorbericht (TZ 13) festgestellt, dass das Land Kärnten 
die Tarife anhand von generellen Normkosten festgelegt hatte, die nach 
Heimgröße und Bewohnerstruktur differenziert waren. Das Land Tirol 
hatte die Tarife nach Normkosten auf Basis individueller Gegeben-
heiten der Heime festgelegt. Der RH hatte die so resultierenden Tarif-
unterschiede innerhalb der Länder als sachlich nicht nachvollziehbar 
kritisiert.

Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

a) zum Land Kärnten

Gemäß § 61 Abs. 8 Kärntner Mindestsicherungsgesetz — K–MSG hatte 
das Land Kärnten eine Verordnung über die Heimtarife bzw. den 
Kostenersatz für die Heimbetreiber zu erlassen.31 Im Übrigen waren 
die Beziehungen zwischen dem Land Kärnten und den jeweiligen Heim-
betreibern in Verträgen zu regeln.

31 Die Landesregierung hat durch Verordnung die Höhe der Kostenersätze nach Maß-
gabe des Abs. 7 zu bestimmen, wobei auf die Art, den Zweck und die Größe der stati-
onären Einrichtung Bedacht zu nehmen ist. Bestehen besondere gesetzliche Vorgaben 
für Sozialhilfeverbände, sind diese in der Verordnung zu berücksichtigen und Diffe-
renzierungen bei der Festsetzung der Kostenersätze zu treffen. Die Landesregierung 
hat die Kostenersätze durch Verordnung jährlich für das folgende Kalenderjahr neu 
festzusetzen, wobei die jährliche Valorisierung der den Kostenersätzen zugrundelie-
genden Aufwendungen zu berücksichtigen ist. Über das Ausmaß der in der Verord-
nung genannten Kostenersätze hinausgehende Kosten eines Trägers der freien Wohl-
fahrtspflege werden nicht ersetzt.

Rechtliche und  
wirtschaftliche 
Grundlagen der  
Tarifgestaltung
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Die tatsächliche Situation stellte sich in Kärnten wie folgt dar:

– Eine Tarifverordnung fehlte.

–  Mit 31. Dezember 2012 kündigte das Land Kärnten die Verträge 
mit privaten Heimbetreibern, in denen die Tarife geregelt waren.32 
Neue Verträge existierten im Juni 2013 erst mit einer Minderheit 
der Anbieter.33 Abgerechnet wurde nach den gekündigten Verträ-
gen.

Nach dem Kärntner Mindestsicherungsgesetz — K–MSG waren die 
Kostenersätze „nach Maßgabe der nach den Grundsätzen der Spar-
samkeit und Zweckmäßigkeit festgesetzten durchschnittlichen Auf-
wendungen pauschaliert“ zu vereinbaren.

Das Land Kärnten stellte Berechnungen über die Kosten der einzelnen 
Heime an und führte dazu umfangreiche Erhebungen durch. Eine ein-
deutige Normkostenberechnung als Grundlage für die Tarife existierte 
jedoch nicht. Dies auch deshalb, weil die Kosten der einzelnen Heim-
betreiber (z.B. aufgrund der historisch unterschiedlichen Baufinanzie-
rung durch Zuschüsse, geförderte Darlehen oder nicht geförderte Dar-
lehen) sehr unterschiedlich waren.

Grundsätzlich orientierten sich die Tarife an der Heimgröße bzw. der 
Belegung.34 Nach Rechtsstreitigkeiten mit einigen Heimbetreibern 
schloss das Land Kärnten aber auch Sondervereinbarungen ab. Es legte 
einerseits Tarife fest, die von der allgemeinen Systematik abwichen, 
andererseits leistete es Einmalzahlungen zur Abgangsdeckung oder 
gewährte zusätzliche Darlehen. Regierungsbeschlüsse konnten dem 
RH lediglich für die Sondervereinbarungen mit Einmalzahlungen vor-
gelegt werden.

32 Mit den Sozialhilfeverbänden erfolgte anlässlich der Neuregelung der Strafgelder wäh-
rend des Jahres 2012 eine Vertragserneuerung (siehe TZ 23).

33 Eine entsprechende Aufstellung des Landes zeigte 38 Heimstandorte ohne gültigen 
Vertrag und zehn Standorte mit gültigem Vertrag.

34 Nach § 61 Abs. 7 bzw. 8 des Kärntner Mindestsicherungsgesetzes waren Kostenersätze 
für Pflegeheime nach Maßgabe der nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Zweck-
mäßigkeit festgesetzten durchschnittlichen Aufwendungen pauschaliert zu vereinba-
ren.
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b) zum Land Tirol

Im Land Tirol war eine Verordnung zur Festlegung der Tarife nicht vor-
gesehen. Nach § 16 des Tiroler Heimgesetzes konnte das Land (soweit 
es keine eigenen Heime betrieb) Leistungsvereinbarungen mit Heimträ-
gern abschließen. Eine nähere Regelung über den Inhalt dieser Verein-
barungen traf das Heimgesetz nicht (z.B. hinsichtlich eines Verfahrens 
oder inhaltlicher Grundlagen für Tarif–Festlegungen). Voraussetzung 
für den Abschluss von Leistungsvereinbarungen war jedoch, dass die 
Heime nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Zweckmäßigkeit betrieben werden.

In der Praxis legte das Land Tirol auf Basis einer Kalkulation der ein-
zelnen Heimbetreiber unter Berücksichtigung des zur Verfügung ste-
henden Budgets mittels Regierungsbeschlusses einen Tarif fest, der in 
der Regel vom jeweiligen Heimbetreiber akzeptiert wurde.

Das Land Tirol hatte die im Vorbericht festgestellte, stark individuell 
orientierte Kostenkalkulation „vereinfacht“. Die Heimbetreiber reich-
ten zwar immer noch detaillierte Kostenprognosen auf Basis ihrer kon-
kreten Kosten ein. Die vom Land gewährte jährliche Tariferhöhung 
orientierte sich jedoch stark am „Budgetpfad“, also an den tatsäch-
lich zur Verfügung stehenden Mitteln. Konkrete Vorgaben (z.B. wel-
che Personalausgaben in einem einzelnen Heim vom Land anerkannt 
würden) entfielen weitgehend. Der Gemeindeverband Altenwohnheim 
Telfs erreichte den ausgeglichenen Haushalt nur durch eine Unter-
schreitung des in der Tarifkalkulation zugrunde gelegten Personal-
schlüssels (siehe TZ 29).

Im Jahr 2013 wurden Budgetvorgaben unter der Annahme einer Null–
Lohnrunde erstellt, die zwar für Gemeindebedienstete auch erfolgten, 
nicht aber für Mitarbeiter nach dem BAGS–Kollektivvertrag.35 Bei Hei-
men, deren Mitarbeiter so zu entlohnen waren, konnte erst im Juli 2013 
eine — von den übrigen Vereinbarungen abweichende — Regelung 
gefunden werden.

 14.2 Der RH kritisierte, dass das Land Kärnten die gesetzlich vorgesehene 
Verordnung nicht erlassen hatte. Hinsichtlich des Landes Tirol stellte 
der RH kritisch fest, dass die Rechtsgrundlage für Tarife nicht eindeu-
tig war und keine vollständige Klärung der Tarife gelungen war.

35 Der BAGS–Kollektivvertrag (Berufsvereinigung von Arbeitgebern für Gesundheits– und 
Sozialberufe) regelt die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter im Bereich der Sozial– und 
Gesundheitsberufe.
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Der RH stellte fest, dass letztlich in beiden Ländern weder die indivi-
duell nachgewiesenen Kosten der Heimbetreiber, noch konkrete Norm-
kosten für die Tarife ausschlaggebend waren. Vielmehr wurde in einem 
Verhandlungsprozess ein Kompromiss zwischen den verfügbaren Mit-
teln und den Kosten der Heimbetreiber gesucht. Dementsprechend war 
unklar, wie im Falle fehlenden Einvernehmens vorzugehen war bzw. 
wie eine sachliche Gleichbehandlung der Heimbetreiber sicherzustellen 
war. Beide Länder hatten im Jahr 2013 — auch aufgrund unklarer Vor-
gaben für die Tarifermittlung — bis in den Juli nicht mit allen Heim-
betreibern Vereinbarungen abgeschlossen. Der RH hielt es für proble-
matisch, sich grundsätzlich an Normkosten zu orientieren, aber für 
einzelne Betreiber abweichende Sondervereinbarungen zu schließen.

Der RH wies weiters darauf hin, dass der Bund die Mittel des Pflege-
fonds an Mehraufwendungen für Pflege gebunden hatte, die auch in 
Tariferhöhungen begründet sein konnten. Der Bund hatte somit ein 
erhebliches Interesse sicherzustellen, dass Tarifsteigerungen auf Qua-
litätsverbesserungen oder allenfalls auf allgemeine Preissteigerungen, 
aber nicht auf besondere Verhandlungserfolge einzelner Heimbetrei-
ber zurückzuführen waren.

Der RH empfahl daher dem BMASK, im Einvernehmen mit den Län-
dern klare rechtliche und wirtschaftliche Vorgaben für die Regelung 
der Heimtarife zu schaffen, denen einheitliche wirtschaftliche Grund-
lagen (Normkosten) zugrunde liegen.

 14.3 Das Land Tirol führte aus, es sei bemüht, die Unterschiede zwischen 
den Tarifen in den einzelnen Heimen zu reduzieren und das Tarifsys-
tem in Richtung eines Normkostenmodells zu entwickeln.

Der Empfehlung der RH könne es jedoch nicht folgen, weil die Län-
der im Rahmen des Föderalismus unterschiedliche Regelungen treffen 
könnten und die Pflege sowie Betreuung in den Ländern unterschied-
liche Ausprägungen habe. Dies sei ein wesentliches Merkmal des Föde-
ralismus. Die Zusammensetzung der Tarife in Kärnten und Tirol sei 
aufgrund verschiedener rechtlicher Regelungen unterschiedlich.

 14.4 Der RH bewertete die vom Land Tirol angekündigte weitere Entwick-
lung des Tarifsystems in Richtung eines Normkostenmodells positiv.

Die Bedenken des Landes Tirol gegen eine einheitliche, klare recht-
liche und wirtschaftliche Grundlage waren für den RH nicht nachvoll-
ziehbar. Eine Vereinheitlichung von Leistungen in Landeskompetenz 
wäre nämlich, wie mehrere Vereinbarungen nach Art. 15a B–VG zei-
gen, keineswegs ungewöhnlich.
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Der RH wies neuerlich kritisch darauf hin, dass zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung auch in Tirol weder die individuell nachgewiesenen Kosten 
der Heimbetreiber, noch konkrete Normkosten für die Tarife herange-
zogen wurden. Eine klare rechtliche und wirtschaftliche Vorgabe für 
die Tarife wäre daher gerade auch in Tirol für eine sachliche Gleich-
behandlung der Heimbetreiber durchaus eine Verbesserung. 

Weiters sollten auch in einem föderalen System unterschiedliche Preise 
zwischen den Bundesländern für vergleichbare, existenzsichernde Sozi-
alleistungen kein Selbstzweck sein. Die derzeit verfassungsrechtlich 
eingeräumte Gestaltungsfreiheit der Länder sollte im Rahmen sach-
licher Begründungen ausgeübt werden, wofür die vom RH empfohle-
nen, im Einvernehmen zwischen Bund und Ländern festzulegenden 
klaren rechtlichen und wirtschaftlichen Vorgaben einen geeigneten 
Rahmen bieten würden.

Schließlich wies der RH darauf hin, dass aufgrund des Pflegefondsge-
setzes Tariferhöhungen unmittelbare Auswirkungen auf den finanzi-
ellen Beitrag des Bundes haben konnten. Ohne Einvernehmen mit den 
Ländern hätte der Bund im Rahmen des Pflegefondsgesetzes einseitig 
Maßnahmen für eine sachliche Verwendung seiner Mittel zu treffen.

Der RH hielt daher an seiner Empfehlung fest.

Bandbreiten innerhalb der Länder

 15.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 13) darauf hingewiesen, dass 
sowohl in Kärnten als auch in Tirol innerhalb der selben Betreuungs-
stufen erhebliche Tarifunterschiede bestanden, die zu einer Ungleich-
behandlung der Pflegeheimbewohner führten. Er hatte daher beiden 
Ländern empfohlen, die Unterschiede zu reduzieren.

(2) Das Land Kärnten hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass 
noch keine Neugestaltung erfolgt sei, es plane aber eine schrittweise 
Harmonisierung.

Das Land Tirol hatte mitgeteilt, dass es eine Annäherung der Tarife 
anstrebe. Es sei bereits gelungen, die Anzahl der unterschiedlichen 
Tarife zu reduzieren.

Höhe der Tarife
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(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

a) zu den Tarifen im Land Kärnten

Die im Vorbericht dargestellten Differenzierungen zwischen 70 ver-
schiedenen Tarifen insbesondere je nach Heimgrößen und Tarifstufen 
bestanden weiterhin. Aufgrund der in TZ 14 beschriebenen Sonder-
vereinbarungen lag die Zahl der unterschiedlichen Vergütungsrege-
lungen nunmehr noch höher. Die folgende Tabelle zeigt die Bandbrei-
ten zwischen dem maximalen und dem minimalen Tarif je Pflegestufe 
in Kärnten im Jahr 2012 und im Jahr 2008.

Die Bandbreite reduzierte sich zwischen 2008 und 2012 je nach Pfle-
gestufe zwischen 4 % und 10 %, betrug jedoch weiterhin zwischen 
324,60 EUR und 488,40 EUR im Monat.

Tabelle 9: Bandbreite der Tarife pro Monat im Land Kärnten 2012 und 2008

Pflegestufe 0 1 2 3 4 5 6 7

Tarife 2008 in EUR

Minimaltarif 1.404,00 1.552,30 1.677,40 1.973,30 2.184,20 2.410,80 2.723,20 3.113,60

Maximaltarif 1.912,60 2.060,90 2.186,00 2.334,40 2.545,30 2.771,90 3.084,30 3.474,70

Bandbreite 509,60 508,60 508,60 361,10 361,10 361,10 361,10 361,10

Tarife 2012 in EUR

Minimaltarif 1.558,20 1.712,40 1.842,50 2.164,90 2.386,30 2.624,30 2.982,00 3.377,80

Maximaltarif 2.046,60 2.200,80 2.330,90 2.489,50 2.710,90 2.948,90 3.306,60 3.702,40

Bandbreite 488,40 488,40 488,40 324,60 324,60 324,60 324,60 324,60

Vergleich 2008/2012 in EUR

Veränderung  
Band breite – 20,20 – 20,20 – 20,20 – 36,50 – 36,50 – 36,50 – 36,50 – 36,50

in %

in % der 
Bandbreite 2008 – 4 – 4 – 4 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10

Quellen: Land Kärnten; RH
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b) zu den Tarifen im Land Tirol

Der RH hatte im Vorbericht festgestellt, dass in Tirol 457 Tarife 
bestanden, davon 391 unterschiedliche. Nunmehr bestanden in Tirol 
501 Tarife, davon 287 unterschiedliche. Die Anzahl der unterschied-
lichen Tarife war somit im Jahr 2013 um rd. 100 niedriger als 2009.

Die Bandbreite der Tarife ging von 2008 bis 2012 je nach Pflege-
stufe zwischen 9 % und 29 % zurück, betrug jedoch weiterhin zwi-
schen 351 EUR und 669 EUR im Monat. Somit mussten Bewohner bei 
gleicher Pflegestufe je nachdem, in welchem Heim sie untergebracht 
waren, bis zu 669 EUR unterschiedliche Tarife bezahlen.

Das Land Tirol teilte mit, im Zuge der Tarifverhandlungen mit den 
einzelnen Heimträgern werde weiterhin eine Vereinheitlichung der 
Tarife angestrebt.

 15.2 Der RH anerkannte, dass die Unterschiede zwischen Minimal– und 
Maximaltarif reduziert wurden, kritisierte aber, dass sie immer noch 
erheblich waren. Sowohl im Land Tirol als auch im Land Kärnten gal-
ten somit weiterhin zahlreiche, teilweise stark unterschiedliche Tarife 

Tabelle 10: Bandbreite der Tarife pro Monat im Land Tirol 2012 und 2008

Pflegestufe 0 1 2 3 4 5 6 7

Tarife 2008 in EUR

Minimaltarif 820 1.062 1.191 1.641 2.019 2.352 2.352 2.352

Maximaltarif 1.221 1.601 1.963 2.406 2.856 3.297 3.297 3.297

Bandbreite 401 539 773 765 837 945 945 945

Tarife 2012 in EUR

Minimaltarif 945 1.230 1.530 1.998 2.445 2.889 2.889 2.889

Maximaltarif 1.296 1.722 2.103 2.592 3.078 3.558 3.558 3.558

Bandbreite 351 492 573 594 633 669 669 669

Vergleich 2008/2012 in EUR

Veränderung  
Band breite – 50 47 – 200 – 171 – 204 – 276 – 276 – 276

in %

in % der 
Bandbreite 2008 – 12 – 9 – 26 – 22 – 24 – 29 – 29 – 29

Quellen: Land Tirol (ohne Berücksichtigung Landespflegeklinik); RH
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für vergleichbare Leistungen. Pflegebedürftige mussten daher weiter-
hin sachlich schwer begründbare Unterschiede in den von ihnen zu 
leistenden Tarifen hinnehmen.

Der RH betrachtete seine Empfehlung daher bei beiden Ländern als 
teilweise umgesetzt. Er empfahl beiden Ländern, die Entwicklung zur 
Annäherung der Tarife in den selben Betreuungsstufen weiter voran-
zutreiben.

 15.3 Laut Stellungnahme des Landes Kärnten seien — mit Ausnahme von 
zwei – mit allen Heimbetreibern einheitliche neue Vereinbarungen 
gemäß § 61 K–MSG abgeschlossen worden, die zum überwiegenden 
Teil (ca. 90 %) den gleichen Sockelbetrag aufweisen. Es werde außer-
dem mit Nachdruck an einer einheitlichen Sockelbetragsverordnung 
gearbeitet.

 15.4 Der RH anerkannte die Bemühungen der Kärntner Landesregierung.

Unterschiede zwischen den Ländern

 16.1 Der RH hatte über die Tarifunterschiede innerhalb der Länder Kärnten 
und Tirol in seinem Vorbericht (TZ 15) auch die Tarifunterschiede im 
Ländervergleich als aus Sicht der Heimbewohner nicht nachvollzieh-
bar kritisiert.

Der RH stellte im Folgenden die Entwicklung der Tarifbandbreiten im 
Vergleich dar:
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Abbildung 2: Entwicklung der Tarifbandbreiten im Ländervergleich von 2008 auf 2012

Quelle: RH
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Die Abbildung zeigt einerseits, dass die Bandbreiten der Tarife in Tirol 
und Kärnten sich zwischen den Pflegestufen 1 und 7 überschneiden, so 
dass keine eindeutige Aussage, welches Bundesland günstigere Tarife 
hat, möglich ist. Nur in der Pflegestufe 0 ist das Land Tirol günstiger. 
Andererseits zeigt die Abbildung, dass sich die Tarifbandbreite etwas 
verringert hat. Schließlich ist erkennbar, dass die Bandbreite in Tirol 
immer noch größer ist als in Kärnten.

Weiters stellte der RH die Entwicklung der Tarife im Gemeindeverband 
Altenwohnheim Telfs und im Heim „Seniorenzentrum Völkermarkt“ 
des SHV Völkermarkt von 2008 auf 2012 dar:36 

Die Tabelle zeigt, dass der Anstieg der Tarife bei beiden Anbietern in 
den Pflegestufen 3 bis 7 mit rd. 10 % etwa gleich hoch war. In den 
niedrigen Pflegestufen war der Anstieg in Völkermarkt jedoch wesent-
lich höher, weil im Jahr 2008 noch eine Sonderregelung aufgrund der 
hohen Anzahl von Bewohnern unter Pflegestufe 3 drei galt. Der im 
Vorbericht festgestellte durchschnittliche Tarifunterschied von 10 % 
bis 15 % (je nach Betreuungsbedarf) blieb etwa konstant.

36 Während im Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs im Betrachtungszeitraum für alle 
Heime der gleiche Tarif galt, waren im SHV Völkermarkt im Jahr 2008 noch unter-
schiedliche Tarife je Heim relevant. Für den Vergleich wurde daher das Heim in Völ-
kermarkt herangezogen.

Tabelle 11: Monatliche Tarife in Telfs und Völkermarkt 2008 bis 2012

Pflegestufe Tarife 2008 Tarife 2012 Veränderung
Tarif 2008 bis 2012

Tarife 2008 bis 2012 Telfs Völkermarkt Telfs Völkermarkt Telfs Völkermarkt

in EUR/Monat in %

0 1.154,70 1.504,00 1.272 1.975,8 10 31

1 1.488,60 1.652,30 1.617 2.130,0 9 29

2 1.788,00 1.777,40 1.923 2.260,1 8 27

3 2.220,60 2.161,60 2.445 2.418,7 10 12

4 2.672,70 2.372,50 2.940 2.640,1 10 11

5 3.095,70 2.599,10 3.405 2.878,1 10 11

6 3.095,70 2.911,50 3.405 3.235,8 10 11

7 3.095,70 3.301,90 3.405 3.631,6 10 10

Quellen: SHV Völkermarkt; Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs
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 16.2 Der RH hielt fest, dass der Vergleich der Tarife in Kärnten und Tirol 
ein im Wesentlichen unverändertes Bild zeigte. Er hielt die zwischen 
den Ländern unterschiedlichen Tarife weiterhin für problematisch.

Er empfahl dem BMASK, im Einvernehmen mit den Ländern Kärnten 
und Tirol die Unterschiede in den Tarifen auf ihre sachliche Rechtfer-
tigung zu prüfen und nach Möglichkeit zu reduzieren.

Unvollständige Bezugnahme auf das Pflegegeld

 17.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 14) dem BMASK und den 
Ländern Kärnten und Tirol empfohlen, eine Ergänzung der Pflege-
vereinbarung 1993 anzustreben, in der die Schnittstellen der Heim-
tarife zum Pflegegeld einheitlich geregelt werden würden. Grund die-
ser Empfehlung waren zwei Kritikpunkte:

–  Während in Kärnten ein erhöhter Betreuungsbedarf zu einer Pfle-
gegelderhöhung und einem höheren Heimtarif in gleichem Ausmaß 
führte, war dies in Tirol nicht der Fall. Erhöhungen in der Pflege-
geldeinstufung in Tirol konnten zu Verschlechterungen für den Pfle-
gebedürftigen in finanzieller Hinsicht führen, weil die Kosten für 
die Heimbetreuung stärker steigen konnten als das erhaltene Pfle-
gegeld.

–  Die Konsequenzen eines Krankenhausaufenthalts waren für Heimbe-
wohner in Tirol und Kärnten unterschiedlich: In Kärnten musste das 
Entgelt für Pflegeleistungen in Höhe des Pflegegelds nicht geleis tet 
werden, in Tirol jedoch schon (es wurde lediglich ein Betrag von 
7 EUR pro Tag abgezogen).

(2) Das BMASK, das Land Kärnten und das Land Tirol hatten im Nach-
frageverfahren mitgeteilt, dass die Arbeitsgruppe Strukturreform Pflege 
an den vom RH vorgeschlagenen Vereinheitlichungen arbeite.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die im Nachfrageverfahren 
genannte Arbeitsgruppe keine Empfehlung zu den Tarifsystemen entwi-

Tarifsystematik und 
Abstimmung mit dem 
Pflegegeld
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ckelte. Weder Kärnten noch Tirol veränderten ihre Tarifsysteme wesent-
lich. Die im Vorbericht dargestellten Konsequenzen galten weiter.37

 17.2 Die Empfehlung, eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 anzu-
streben, in der die Schnittstellen der Heimtarife zum Pflegegeld einheit-
lich geregelt werden würden, wurde daher nicht umgesetzt. Eine voll-
ständige Abstimmung mit dem Pflegegeld war nicht gelungen. Nach 
Ansicht des RH war eine derart unterschiedliche Differenzierung von 
Tarifen zwischen den Bundesländern sachlich nicht gerechtfertigt.

Zur näheren Ausgestaltung einer verbesserten Regelung führte der RH 
eine grundlegende Analyse der Problemstellung durch (siehe TZ 18) 
und empfahl eine grundlegende Neukonzeption (siehe TZ 19).

Problematik von Tarifsystemen mit Bezug auf das Pflegegeld

 18.1 (1) Die folgende Tabelle stellt zunächst je Pflegestufe die Höhe des 
Pflegegelds und den Pflegebedarf in Stunden pro Monat dar.38

37 Auch in Kärnten konnte in einem Spezialfall eine Verschlechterung der finanziellen 
Lage eines Heimbewohners durch eine Änderung der Pflegstufe eintreten. Dies dann, 
wenn in einem Heim mit mehr als 15 % Bewohnern in Stufe 0 bis 2 (und dem daher 
niedrigeren Sockelbetrag für diese Bewohner) ein Pflegebedürftiger von einer nied-
rigeren Pflegestufe in eine Pflegestufe über 2 gestuft wurde. In diesem Fall galt für 
ihn neben der Steigerung des Betreuungszuschlags in Höhe der Pflegegeld–Differenz 
auch der höhere Sockelbetrag. Die höhere Pflegestufe hatte somit für ihn einen finan-
ziellen Nachteil von bis zu 417 EUR.

38 Die Analyse konzentriert sich auf diese Pflegestufen, weil darunter (für die Pflegestu-
fen 1 und 2) Pflegeheime nur in Ausnahmefällen die passende Betreuung darstellen. 
Für die Pflegestufen 6 und 7 wird der zusätzliche Pflegebedarf nicht mehr in Stunden, 
sondern durch qualitative Erschwernisse (z.B. Selbst– oder Fremdgefährdung) ausge-
drückt. Dieser Betrag könnte noch reduziert werden, wenn angenommen wird, dass die 
professionelle Ausbildung im Heim bzw. die bessere Ausstattung eine gewisse Reduk-
tion der Pflegedauer bewirkt, verschwinden wird dieser Betrag jedoch nicht.
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60 Stunden des Pflegebedarfs ergeben sich nach dem Pflegegeldge-
setz für die Leistungen Kochen, Waschen, Wohnungsreinigung und 
Einkaufen („Hotelkomponente“). Da diese Leistungen in Heimen nicht 
durch Pflegepersonal erbracht werden und tariflich durch die „Hotel-
komponente“ abgegolten werden, wird der entsprechende Pflegebe-
darf im Folgenden nicht berücksichtigt. Eine Division des Pflegegelds 
durch den verbleibenden „eigentlichen“ Pflegebedarf zeigt, dass das 
Pflegegeld in den Stufen 3 bis 5 rechnerisch maximal39 rd. 6 EUR bis 
8 EUR pro Stunde „eigentliche Pflegeleistung“ vergütet.

Gegenüber den tatsächlichen Kosten einer Pflegestunde ergibt sich so 
ein „Fehlbetrag“, der vom Tarif für die Hotelkomponente quersubven-
tioniert werden muss. Bei einem kalkulatorischen Ansatz von 15 EUR 
bis 20 EUR tatsächlicher Kosten je Pflegestunde40 ergibt sich ein Fehl-
betrag von rd. 7 EUR bis 14 EUR pro Stunde. Multipliziert mit den 
Stunden Pflegebedarf (ohne Hotelkomponente) ergibt sich insgesamt 
ein Fehlbetrag zwischen rd. 420 EUR und rd. 1.680 EUR pro Monat in 
den Pflegestufen 3 bis 5. Darin liegt der Grund, weshalb die „Hotel-
komponente“ (z.B. in Kärnten rd. 2.000 EUR) bei Tarifsystemen mit 
direktem Bezug zum Pflegegeld so teuer ist.

39 Dies ergibt sich unter der Annahme, dass das gesamte Pflegegeld für die Leistungen 
des Pflegepersonals verwendet wird und die Hotelkomponente anders finanziert wird. 
Andernfalls ist der je Pflegestunde finanzierte Betrag noch niedriger.

40 Das entspräche einer sehr vorsichtigen Annahme eines Gehalts inkl. Lohnnebenkos-
ten von 1.500 EUR bis 2.500 EUR/Monat für eine Pflegekraft bei rd. 20 % Fehlzeiten 
(Urlaub, Krankenstand, Zeitausgleich für Nachtdienste etc.) im Jahr.

Tabelle 12: Pflegebedarf, Pflegegeld und fiktiver Stundensatz

Pflege stufe Pflegegeld pro 
Monat

monatlicher 
Pflegebedarf inkl. 
Hotel komponente

Pflegebedarf ohne 
Hotel kompo nente

Pflegegeld pro Stunde 
ohne Hotel komponente

in EUR

1 154 60 – –

2 284 85 25 11

3 443 120 60 7

4 664 160 100 7

5 902 180 120 8

6 1.260 180 120 11

7 1.656 180 140 12

Quelle: RH
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Aufgrund der geringen Valorisierung des Pflegegelds (Kaufkraftver-
lust von rd. 30 % seit Einführung) und der zunehmend höheren Pfle-
gegeldstufen der Heimbewohner nimmt die Querfinanzierung im Zeit-
verlauf zu.

(2) Die Tabelle 12 zeigt auch, dass das Pflegegeld stark pauschaliert 
ist: Personen mit 61 Stunden Pflegebedarf außerhalb der Hotelkompo-
nente erhalten beispielsweise gleich viel Pflegegeld wie Personen mit 
99 Stunden Pflegebedarf (das sind rd. 60 % mehr). Umgekehrt springt 
bei einem Anstieg des Pflegebedarfs um z.B. zwei Stunden von 99 
auf 101 Stunden der ausbezahlte Betrag um rd. 220 EUR pro Monat.

(3) Das Verfahren, mit dem die Pflegestufe und damit die Pflegekom-
ponente des Tarifs ermittelt wird, richtet sich nach dem Pflegegeldge-
setz. In jedem Einzelfall erfolgt ein Antrag, ein Gutachten, ein Bescheid 
und es besteht die Möglichkeit eines Rechtsmittels. Zu Grunde liegt die 
Annahme, dass ein Pflegebedürftiger von einer Erhöhung des Pflege-
bedarfs profitiert.

 18.2 (1) Der RH hob zwei Phänomene hervor, die eintreten, wenn Tarife mit 
direktem Bezug auf die Pflegestufen festgelegt werden:

– Die Pflege wird aus der Hotelkomponente querfinanziert.

–  Die Höhe der Quersubventionierung ist je nach Pflegestufe und tat-
sächlichem Pflegebedarf unterschiedlich.

Weiters wird das Verfahren zur Feststellung der Pflegestufe für einen 
Zweck eingesetzt, für den es nicht konzipiert ist: Es hat keine Aus-
wirkung auf die finanzielle Lage des Betroffenen, sondern bestimmt 
den Finanzierungsanteil des Bundes (als Pflegegeldträger), des Lan-
des (als subsidiärer Zahler der Tarife) oder der Gemeinden (als Träger 
von Abgängen bei zu niedrigen Pflegestufen). Für eine Finanzaus-
gleichsregelung ist jedoch das individuelle Verfahren sehr aufwendig.

Der RH hielt daher eine ausschließlich auf die Pflegestufen abstellende 
Tarifsystematik für keine sachgerechte Finanzierung, weil einerseits 
eine überhöhte Hotelkomponente resultierte, und andererseits die tat-
sächlich erbrachten Pflegeleistungen nicht ausreichend differenziert 
abgegolten wurden. Die Tarife sollten die Abgeltung der tatsächlich 
erbrachten Leistungen zum Ziel haben. Dies setzt nach Ansicht des 
RH voraus, dass die Finanzierung bei stationärer Betreuung vom Pfle-
gegeld losgelöst wird.
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 18.3 Das Land Tirol pflichtete dem RH bei, dass die auf die Pflegestufen 
abstellende Tarifsystematik keine sachgerechte Finanzierung sei. Im 
Sinne der Rechtssicherheit würde jedoch ein Abgehen von der derzei-
tigen Vorgangsweise nicht als zielführend erachtet werden.

Der Kritik des RH, wonach die Pflegeleistungen in den höheren Pfle-
gestufen aus der Hotelkomponente querfinanziert werden, konnte die 
Tiroler Landesregierung nicht folgen. Tatsache sei, dass auch in den 
niedrigen Pflegestufen bei vielen Heimbewohnern ein gewisser Pflege– 
und Betreuungsbedarf gegeben sei, der nach dem Tiroler Minuten-
modell ohnedies nur in einem sehr geringen Umfang in den Tarifen 
berücksichtigt sei.

 18.4 (1) Der RH teilte die Ansicht des Landes Tirol, dass auch die Rechtssi-
cherheit für die Betroffenen ein wesentliches Gut sei, das im Rahmen 
der Tarifsystematik zu berücksichtigen war. Es wäre daher nicht sinn-
voll, die geltende Tariflogik lediglich mit anderen, nicht dem Pflege-
geld entsprechenden Tarifsprüngen fortzuführen.

Der RH war jedoch der Meinung, dass durchaus Lösungen zu fin-
den wären, bei denen neben der Rechtssicherheit auch Kriterien, wie 
Kostenwahrheit, Einfachheit der Zahlungsströme und eine Berücksich-
tigung von Anreizeffekten, zur Geltung kommen.

Er wies z.B. darauf hin, dass die vom Pflegeheim insgesamt erhal-
tenen Beträge nicht zwingend mit den Beiträgen der Pflegebedürftigen 
zusammenhängen. Angesichts der erheblichen Finanzierungsbeiträge 
des Bundes (Pflegegeld, Pensionen), der Länder (Mindestsicherung) 
und der Gemeinden (Investitionskosten) war dies bereits jetzt häufig 
nur indirekt (über Zahlungen von Angehörigen oder Vermögensver-
wertung) der Fall. Es wäre durchaus denkbar, bei der Pflegeheimfi-
nanzierung (wie bereits aktuell bei der Finanzierung von Krankenan-
stalten) mehrere Aspekte zu trennen: z.B.

–  erstens, eine leistungsgerechte Abgeltung für die Pflegeheime, 
(z.B. durch einen Fonds) zu erreichen,

–  zweitens, die Finanzierung eines solchen Fonds durch Gebietskör-
perschaften, Sozialversicherungsträger etc. zu gewährleisten und

–  drittens, Eigenbeiträge der Pflegebedürftigen nach sozialen, wirt-
schaftlichen oder sonstigen Kriterien (bei denen auch Rechtssicher-
heit zu berücksichtigen wäre und die Pflegegeldeinstufung eine 
Rolle spielen könnte) einzubehalten.
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(2) Bezüglich der Querfinanzierung zwischen Hotel– und Pflegekom-
ponente bzw. zwischen hohen und niedrigen Pflegegeldstufen nahm 
der RH zur Kenntnis, dass auch Personen in geringeren Pflegestufen 
Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen konnten und insofern die 
Unterscheidung in Hotel– und Pflegeleistungen in der Heimrealität eine 
geringere Rolle spielen mochte als in der Kostenrechnung. Dennoch 
rief er die in Tabelle 12 dargestellten niedrigen zusätzlichen Tarife für 
höheren Pflegeaufwand bzw. die sehr unterschiedlichen zusätzlichen 
Erträge in Erinnerung. Er verblieb daher bei seiner Kritik, dass die 
unterschiedlichen Tarife die Kostenunterschiede der Betreuung unter-
schiedlicher Pflegestufen nicht vollständig abbildeten.

 19.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht die sehr komplexe und unein-
heitliche Finanzierung kritisiert. So war z.B. in Tirol die Finanzierung 
eines Heimplatzes über insgesamt 19 Zahlungsströme erfolgt. Letzt-
lich hatten die Heimbewohner, Bund, Land und Gemeinden rund ein 
Viertel der Heimkosten getragen. Die komplexe Abwicklung führte zu 
Fehlern.

Der RH hatte daher dem BMASK und den Ländern Kärnten und Tirol 
empfohlen, eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 anzustre-
ben, die insbesondere Maßnahmen zur Vereinfachung und Vereinheit-
lichung der Zahlungsströme zur Finanzierung der Heimplätze enthal-
ten sollte (Vorbericht TZ 20).

(2) Das BMASK, das Land Kärnten und das Land Tirol hatten im Nach-
frageverfahren mitgeteilt, dass die Arbeitsgruppe Strukturreform Pflege 
an der Umsetzung der Empfehlungen des RH arbeite.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass kein Gesamtentwurf für ein neues 
System zur Finanzierung der Heimplätze gelungen war, das eine Ver-
einfachung und Vereinheitlichung der Zahlungsströme erreicht hätte. 
Zunehmend hatten jedoch einzelne Akteure entsprechenden Hand-
lungsbedarf gesehen und teilweise einzelne Elemente des Finanzie-
rungssystems verändert:

–  Die Landessozialreferentenkonferenz hatte eine Loslösung der Pfle-
gefinanzierung von der Mindestsicherung gefordert. Die Reformar-
beitsgruppe arbeitete jedoch kein entsprechendes Modell aus.

–  Seit der Einführung des Pflegegelds im Jahr 1993 hatte dieses rund 
ein Drittel seiner Kaufkraft verloren.41 Dies führte zu einer Verschie-

41 Im Zeitraum 1993 bis 2013 wurde das Pflegegeld nur um 12 % bis 14 % (je nach 
Pflegestufe) erhöht, die Inflation machte in diesem Zeitraum jedoch 48 % aus.

Gesamtfinanzierung 
der stationären 
Pflege
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bung der finanziellen Belastung der Gebietskörperschaften, weil das 
vom Bund geleistete Pflegegeld nur noch einen geringeren Anteil 
der von den Ländern getragenen Sachleistungen deckte. Die Ein-
führung des Pflegefonds kompensierte diese Verschiebung zumin-
dest teilweise.

–  Während das Pflegegeld im Einzelfall und im Rahmen der Legalzes-
sion bei stationärer Pflege zweckgewidmet fließt, erfolgt die Zah-
lung aus dem Pflegefonds pauschal.

–  Mit der Dotierung des Pflegefonds übernimmt der Bund somit einen 
Teil der Kosten, deren Verwendung er nur sehr bedingt kontrolliert, 
weil die Regelung der Ausgestaltung der Heime (z.B. Personalvor-
gaben, bauliche Vorgaben, Tarife) in der Zuständigkeit der Länder 
liegt.

 19.2 Der RH beurteilte das komplexe Finanzierungssystem weiterhin kri-
tisch. Die Empfehlung, Maßnahmen zur Vereinfachung und Verein-
heitlichung der Zahlungsströme zur Finanzierung der Heimplätze zu 
setzen, war nicht umgesetzt.

Der RH empfahl daher dem BMASK, gemeinsam mit dem BMF und 
den Ländern grundlegende Überlegungen zu einer systematischen 
Finanzierung der stationären Betreuung als Bestandteil der Vorbe-
reitung des nächsten Finanzausgleichs anzustellen. Dabei sollte eine 
leistungsorientierte Vergütung von Pflege– und Unterbringungsleis-
tungen (gegebenenfalls unter Lösung von der Pflegegeldeinstufung) 
sowie eine transparente, einfache Aufteilung der Finanzierung zwi-
schen den Gebietskörperschaften berücksichtigt werden.

Ausgangslage

 20.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht einzelne Elemente der Abwick-
lung der Zahlungsströme kritisiert, insbesondere

–  eine Ungleichbehandlung von Selbstzahlern im Hinblick auf die 
Umsatzsteuer in den Ländern Kärnten und Tirol (Vorbericht TZ 22),

– rückwirkende Änderungen in den Tarifen (Vorbericht TZ 16),

–  Probleme durch die Zuordnung von Strafgeldern zu einzelnen Heim-
betreibern im Land Kärnten (Vorbericht TZ 17),

Abwicklung der  
Zahlungsströme
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–  die Abweichungen von den Landesvorgaben bei der Vorschreibung 
von Tarifen im SHV Völkermarkt (Vorbericht TZ 18),

–  die mangelhafte Vollziehung der Ruhensbestimmungen des Pflege-
gelds bei allen analysierten Stellen (Vorbericht TZ 21) und

–  den Umstand, dass einzelne Heimbewohner in Tirol in ein anderes 
Heim umziehen mussten, weil die Heimatgemeinde nicht mehr für 
die Investitionskostenzuschüsse aufkommen wollte (Vorbericht 
TZ 19).

Im Folgenden analysierte der RH, wieweit diese Probleme gelöst wer-
den konnten.

Umsatzsteuer

 21.1 (1) Der RH hatte dem BMASK und den Ländern Kärnten und Tirol emp-
fohlen, eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 anzustreben, um 
eine einfachere und einheitlichere Gestaltung der Finanzierung der 
Heimplätze zu erreichen (Vorbericht TZ 22). Damit sollte auch eine 
Ungleichbehandlung von Pflegebedürftigen hinsichtlich der Umsatz-
steuer beseitigt werden:

Selbstzahler hatten nämlich in Tirol keine Umsatzsteuer zu tragen, 
in Kärnten in privaten Heimen jedoch schon. Grund für den Unter-
schied war, dass die Heimbetreiber in Tirol — auch bei Selbstzahlern — 
nach Auffassung des Landes ihre Leistungen vertraglich an das Land 
erbrachten; in Kärnten hingegen direkt an die Bewohner.

(2) Das BMASK, das Land Kärnten und das Land Tirol hatten im Nach-
frageverfahren mitgeteilt, dass die Arbeitsgruppe Strukturreform Pflege 
an den vom RH vorgeschlagenen Vereinheitlichungen arbeite.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die im Vorbericht dargestellte 
Ungleichbehandlung weiter bestand. 

Zur Höhe der Ungleichbehandlung trat inzwischen eine gesetzliche 
Änderung ein, deren Auswirkung jedoch noch nicht erkennbar war. 
Das Stabilitätsgesetz 2012 enthielt in § 11 Abs. 2 des Gesundheits– und 
Sozialbereich–Beihilfengesetzes 1996 folgende Regelung: Mit Wirk-
samkeit ab 1. Jänner 2014 wird einem beihilfenberechtigten Unter-
nehmer (z.B. dem Land), der für eine ihm verrechnete Leistung (z.B. 
einen Pflegeplatz) einen privaten Kostenbeitrag erhält, die Höhe der 
beihilfenfähigen Vorsteuer entsprechend dem Anteil des Kostenbei-
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trags am Preis einschließlich Umsatzsteuer gekürzt. Somit hätten auch 
in Tirol Selbstzahler zumindest einen Teil der Umsatzsteuer zu tragen. 
Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung stand jedoch noch in Diskussion, 
ob die an den Sozialhilfeträger übertragene Pension und das Pflege-
geld einen solchen privaten Kostenbeitrag darstellt. Welchen Teil der 
Umsatzsteuer die Selbstzahler in Tirol somit zu übernehmen hätten, 
war somit noch nicht klar.

 21.2 Der RH kritisierte, dass eine grundsätzliche Gleichbehandlung der 
Selbstzahler in den Ländern Kärnten und Tirol bisher nicht erreicht 
wurde. Er sah weiters kritisch, dass die konkreten Auswirkungen der 
Novelle des Sozialbereich–Beihilfengesetzes 1996 noch nicht eindeu-
tig definiert waren.

Die im Vorbericht ausgesprochene Empfehlung, die Zahlungsströme 
zur Finanzierung der Heimbetreuung zu vereinheitlichen und zu ver-
einfachen, war diesbezüglich daher nicht umgesetzt.

Im Hinblick auf die weiterhin bestehende Problemlage verwies der 
RH auf seine Empfehlung zu TZ 19, grundlegende Überlegungen zu 
einer systematischen Neukonzeption der Finanzierung der stationären 
Betreuung als Bestandteil der Vorbereitung des nächsten Finanzaus-
gleichs anzustellen.

 21.3 Laut Stellungnahme des Landes Tirol würden in Zukunft Selbstzahler 
auch in Tirol die Umsatzsteuer selbst tragen.

 21.4 Der RH wertete die Angleichung der umsatzsteuerlichen Behandlung 
von Selbstzahlern in Tirol und in Kärnten positiv.

Rückwirkende Tariferhöhungen

 22.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 16) dem Land Kärnten emp-
fohlen, keine rückwirkenden Tariferhöhungen mehr durchzuführen; 
im Juli 2008 hatte das Land Kärnten für 18 Monate rückwirkend die 
Heimtarife erhöht.

(2) Das Land Kärnten hatte im Nachfrageverfahren ausgeführt, es seien 
keine rückwirkenden Tariferhöhungen mehr erfolgt.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass zwischen 2009 und 2012 in 
Kärnten keine allgemeinen rückwirkenden Tariferhöhungen erfolgten. 
Zwei Sondervereinbarungen mit Heimbetreibern enthielten jedoch 
(kurzfristig) rückwirkende Sockelbetragsveränderungen. Im Mai 2013 
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war für das Jahr 2013 noch keine Valorisierung erfolgt, die Tarife 
sollten rückwirkend ab Februar 2013 erhöht werden.

Die neuen — zum Teil noch nicht unterzeichneten — Verträge sahen 
eine automatische Valorisierung in Abhängigkeit von Gehaltsabschlüs-
sen und der Inflation vor.

Im Land Tirol erfolgten im überprüften Zeitraum keine rückwirkenden 
Tariferhöhungen. Da im Juni 2013 für einen Teil der Heimbetreiber 
noch keine Tarife für die Zeit ab Jänner bzw. Februar 2013 vorlagen, 
war jedoch nunmehr auch hier eine rückwirkende Tarifanpassung zu 
erwarten.

 22.2 Der RH anerkannte, dass das Land Kärnten zwischen 2009 und 2012 
keine generellen rückwirkenden Tarifänderungen vornahm und eine 
grundsätzliche Valorisierungsregelung anstrebte. Er kritisierte jedoch, 
dass es in Sondervereinbarungen im Jahr 2012 wieder rückwirkende 
Regelungen getroffen hatte und die Valorisierung 2013 voraussicht-
lich rückwirkend erfolgen wird. Auch in Tirol war 2013 eine rückwir-
kende Anpassung wahrscheinlich. Er verwies in diesem Zusammen-
hang auf seine Kritik zu den unklaren rechtlichen und wirtschaftlichen 
Grundlagen der Tarifsysteme, die immer wieder zu Auseinanderset-
zungen um die Tarifhöhe und anschließende rückwirkende Verände-
rungen führten.

Die Empfehlung des Vorberichts wurde somit teilweise umgesetzt.

Der RH empfahl dem Land Kärnten und dem Land Tirol, ausreichende 
Maßnahmen zu setzen, um rückwirkende Tarifveränderungen in 
Zukunft vermeiden zu können.

 22.3 Zur Empfehlung des RH, rückwirkende Tarifveränderungen in Zukunft 
zu vermeiden, hielt das Land Tirol fest, dass sich Tariferhöhungen sehr 
stark an den Entwicklungen der Kollektivverträge orientieren und die 
Verhandlungen für die neuen Kollektivverträge oft erst sehr spät statt-
finden würden. Somit würden auch in Zukunft rückwirkende Tarifver-
änderungen erforderlich sein.

Das Land Kärnten teilte mit, dass es eine Rückwirkung von Tarifer-
höhungen ohnedies nicht mehr gegeben habe. Im Jahr 2013 sei der 
Sockelbetrag zwar erst im Herbst erhöht worden, dies aber deswegen, 
weil neue Heimverträge abgeschlossen worden seien. Manche Heim-
betreiber seien erst nach intensiven Verhandlungen bereit gewesen, die 
Vereinbarung abzuschließen.
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 22.4 Der RH entgegnete dem Land Tirol, dass es keineswegs üblich sei, eine 
Überwälzung von Kostenerhöhungen auf Kunden in Form von rück-
wirkenden Tariferhöhungen durchzuführen. Nach Auffassung des RH 
wären die Pflegeheimbewohner vor rückwirkenden Veränderungen zu 
schützen. Es wäre Aufgabe der Pflegeheimbetreiber, ihre Geschäftsmo-
delle so einzurichten, dass sie Klarheit über ihre Kostenfaktoren haben. 
Er hielt daher an seiner Empfehlung fest.

Einnahmen aus Strafgeldern

 23.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 17) dem Land Kärnten emp-
fohlen, das System der Aufteilung der Strafgelder zu verändern. Sozi-
alhilfeverbände erhielten in Kärnten gemäß § 15 Verwaltungsstraf-
gesetz 1991 Einnahmen aus Verwaltungsstrafen, die im jeweiligen 
Gemeindegebiet eingenommen wurden. Ein Teil dieser Strafgelder war 
nach einer komplexen, aufwendig im Einzelfall zu ermittelnden Logik 
an das Land abzugeben. Wie der RH im Vorbericht festgestellt hatte, 
fielen regional sehr unterschiedliche Verwaltungsstrafen an; einzelne 
Heimbetreiber profitierten mehr als andere.

(2) Das Land Kärnten hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass 
eine Änderung des Systems durch einen Regierungsbeschluss vom 
20. Dezember 2011 eingeleitet worden sei.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Land Kärnten mit 1. März 2012 
die Strafgelder im Kärntner Mindestsicherungsgesetz — K–MSG neu 
geregelt hatte: Nach § 61 Abs. 8a werden die Kostenersätze des Landes 
für Sozialhilfeempfänger um die Einnahmen des jeweiligen Sozialhil-
feverbands aus Verwaltungsstrafen gemindert. Das bedeutet, dass die 
Strafgelder für die Gebarung der Sozialhilfeverbände nunmehr bud-
getneutral sind.

Als Ausgleich dafür erhielten die Sozialhilfeverbände jedoch höhere 
Sockelbeträge (Tarife). Dies wirkte sich auf die einzelnen Verbände 
unterschiedlich aus.

Für den SHV Völkermarkt waren 2012 Einnahmen von rd. 800.000 EUR 
aus Strafgeldern budgetiert, von denen rd. 620.000 EUR zurückzuzah-
len gewesen wären. Durch die Neuregelung entfiel daher der Differenz-
betrag von rd. 180.000 EUR. Mit dem zweiten Halbjahr 2012 erhöhte 
das Land Kärnten jedoch auch die Sockelbeträge, um die dadurch ent-
standenen Nachteile — unter der Annahme einer guten Auslastung — 
zu kompensieren. Verglichen mit der eigentlichen Tariflogik (Sockel-
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beträge nach Heimgröße gestaffelt) profitierte der SHV Völkermarkt 
insgesamt erheblich von der Neuregelung.

Der Sozialhilfeverband Villach Land (mit den deutlich höchsten Straf-
geldern) hätte durch die Neuregelung erhebliche Nachteile gehabt. Auf-
grund einer Sondervereinbarung erhielt der Verband jedoch weiterhin 
einen Teil der Strafgelder.

 23.2 Die Empfehlung des RH wurde damit teilweise umgesetzt, weil eine 
Neuregelung der Strafgelder unter grundsätzlicher Gleichbehandlung 
der Heimbetreiber hinsichtlich von Verwaltungsstrafen erfolgt war. Der 
RH kritisierte jedoch, dass dieses Ziel im Hinblick auf den Sozialhilfe-
verband Villach nicht erreicht war, weil weiterhin eine Sonderregelung 
bestand. Weiters hielt er fest, dass durch die erhöhten Sockelbeträge 
für die Sozialhilfeverbände in Abweichung von der grundsätzlichen 
Staffelung nach Heimgrößen nunmehr eine andere Ungleichbehand-
lung in das Tarifsystem eingegangen war. 

Der RH empfahl dem Land Kärnten, hinsichtlich der Strafgelder auch 
für den Sozialhilfeverband Villach Land eine systemkonforme Lösung 
zu finden. Er wiederholte weiters seine Empfehlung (TZ 14, 19), klare 
rechtliche und wirtschaftliche Vorgaben zu schaffen, wie die Tarife 
festzulegen waren.

 23.3 Das Land Kärnten wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass eine 
Lösung im Zusammenhang mit den Strafgeldern des SHV Villach–
Land in Ausarbeitung sei. Im Konkreten würde mit dem SHV Vil-
lach–Land gemeinsam ein Pilotprojekt bzw. ein Spezial–Pflegeheim für 
Wachkoma patienten jeglichen Alters umgesetzt werden. Dafür würde 
ein Teil der Strafgelder einfließen, wie es nach dem Kärntner Mindest-
sicherungsgesetz (K–MSG) auch möglich sei. Nach Umsetzung dieses 
Projekts wäre mit dem SHV Villach–Land eine systemkonforme Lösung 
gefunden.

Abweichungen des SHV Völkermarkt von Landesvorgaben

 24.1 (1) Zwischen 2006 und 2009 hatte der SHV Völkermarkt den Bewoh-
nern teilweise andere Tarife verrechnet, als sie vom Land vorgegeben 
waren. Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 18) dem SHV Völker-
markt daher empfohlen, die Tarife nach den Vorgaben des Landes zu 
gestalten. Er hatte weiters dem Land Kärnten empfohlen, die Vollzie-
hung der von der Landesregierung festgesetzten Tarife sicherzustel-
len.
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(2) Der SHV Völkermarkt hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass 
nunmehr ausschließlich Tarife verrechnet würden, die vom Amt der 
Kärntner Landesregierung freigegeben sind. Die Verrechnung erfolge 
seit 2011 durch das Amt der Landesregierung.

(3) Der RH überprüfte die im Dezember 2012 tatsächlich verrechne-
ten Tarife im Seniorenzentrum Völkermarkt. In dieser Auswahl wur-
den die Vorgaben des Landes Kärnten eingehalten.

 24.2 Die Empfehlungen, Tarife nach den Vorgaben des Landes Kärnten zu 
gestalten und dies künftig sicherzustellen, waren somit umgesetzt.

Vollziehung des Pflegegeldruhens

 25.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 21) dem Land Kärnten, dem 
Land Tirol, dem SHV Völkermarkt und dem Gemeindeverband Alten-
wohnheim Telfs empfohlen, für eine korrekte Vollziehung des § 13 
Bundespflegegeldgesetz zu sorgen.

Gemäß § 13 des Bundespflegegeldgesetzes ruht ein Teil des Pflege-
gelds, wenn der Berechtigte unter Kostenbeteiligung eines Sozialhil-
feträgers in einem Heim gepflegt wird. Diese Bestimmung war wäh-
rend der Gebarungsüberprüfung zum Vorbericht bei Bewohnern des 
SHV Völkermarkt nur in 21 von 92 Fällen (23 %), bei Bewohnern des 
Gemeindeverbands Altenwohnheim Telfs in 109 von 133 Fällen (82 %) 
korrekt vollzogen.

(2) Alle vier überprüften Stellen teilten im Nachfrageverfahren mit, 
dass die Vollziehung nunmehr korrekt erfolge.

(3) Der RH stellte nunmehr anhand einer Auswahl von Einzelabrech-
nungen fest, dass die Abrechnung korrekt erfolgte.

Besonders in Fällen, bei denen die Pflegebedürftigen über Immobilien-
besitz verfügen, war jedoch die Abwicklung (kein Ruhen, bis die Unter-
stützung des Landes den Wert der Immobilien erreichte oder nachträg-
liche Rückabwicklung des Ruhens) besonders verwaltungsaufwendig.

 25.2 Die Empfehlung, für eine korrekte Vollziehung des § 13 Bundespflege-
geldgesetz zu sorgen, wurde umgesetzt. Der RH hielt jedoch die Rege-
lung selbst für verwaltungstechnisch aufwendig.
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Investitionskostenzuschüsse

 26.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 19) dem Land Tirol empfoh-
len, sicherzustellen, dass Heimbewohner nicht deshalb in ein anderes 
Heim umziehen müssen, weil die Heimatgemeinde nicht mehr für die 
Investitionskostenzuschüsse aufkommen will.

(2) Das Land Tirol hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass auf 
rechtlicher Basis keine Möglichkeit gesehen werde, derartige Einzel-
fälle zu verhindern.

Nach dem Tiroler Mindestsicherungsgesetz hätten die Gemeinden die 
Investitionskosten für die Errichtung von Altenwohn– und Pflege-
heimen (außerhalb des Tarifsystems) selbst zu zahlen. Einzelne Gemein-
den würden sich bei der Investition bei anderen Gemeinden beteiligen 
und sich damit einige Betten „kaufen“. Wenn eine solche Gemeinde 
später ein eigenes Heim errichtet, komme es in Einzelfällen zu der vom 
RH aufgezeigten Situation.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die im Vorbericht beschriebene 
Lage landesweit grundsätzlich unverändert war.

Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs löste jedoch die zur Zeit 
des Vorberichts aktuellen Problemfälle durch Vergleiche mit den Hei-
matgemeinden der Bewohner, ohne dass die betroffenen Bewohner 
umziehen mussten. Weiters ließ sich der Gemeindeverband in den 
Heimverträgen von den Heimatgemeinden betroffener Bewohner nun-
mehr eine dauernde Kostenübernahme zusagen. Insofern war inner-
halb des Gemeindeverbands Altenwohnheim Telfs die der Empfehlung 
zugrunde liegende Problemlage gelöst.

 26.2 Der RH anerkannte, dass der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs 
seine Möglichkeiten nutzte, die Problemlage im eigenen Wirkungsbe-
reich zu lösen.

Landesweit war die Problematik aber unverändert. Sie resultierte direkt 
aus dem Finanzierungs– bzw. Tarifsystem (insbesondere daraus, dass 
die Errichtungskosten von Heimen nicht in den Tarifen abgebildet 
waren, sondern in getrennten Zahlungen der Heimatgemeinden bezahlt 
wurden).
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Der RH beurteilte seine Empfehlung als teilweise umgesetzt und wies 
auf seine Empfehlung zur Neugestaltung des Tarifsystems hin (TZ 19).

 26.3 Das Land Tirol wies darauf hin, dass in Tirol nach der derzeitigen 
Rechtslage Investitionen ausschließlich von den Gemeinden zu tragen 
seien und der Finanzierungsschlüssel bis Ende 2022 gesetzlich fixiert 
worden sei.

 26.4 Der RH bestätigte, dass die geschilderte Problemlage darin begründet 
war, dass die Investitionskosten nicht im Tarif enthalten, sondern von 
den Gemeinden zu tragen waren und verwies diesbezüglich auf seine 
Empfehlung zur Neugestaltung des Tarifsystems. 

 27 Der RH anerkannte, dass die im Vorbericht aufgezeigten Fehler in der 
Abwicklung der Zahlungsströme (z.B. Abweichung von den Landes-
vorgaben im SHV Völkermarkt, unterlassene Vollziehung des § 13 
Bundespflegegeldgesetz) weitgehend bereinigt worden waren.

Nicht vollständig gelungen war jedoch eine Bereinigung jener Män-
gel, die mit dem Finanzierungs– bzw. Tarifsystem zusammenhingen, 
nämlich bei der Umsatzsteuer, bei den Strafgeldern in Kärnten, bei den 
Investitionskostenzuschüssen in Tirol sowie hinsichtlich von rückwir-
kenden Tariferhöhungen. Diese Probleme waren ohne grundsätzliche 
Anpassung des Tarifsystems kaum zu lösen.

Der RH verwies daher auf seine Empfehlung, im Zusammenhang mit 
den Finanzausgleichsverhandlungen ein Konzept zur Neuregelung 
der Pflegefinanzierung zu entwickeln und gemeinsam mit den Län-
dern umzusetzen (siehe TZ 19). Dies würde auch eine Bereinigung der 
beschriebenen Abwicklungsprobleme erleichtern.

 28.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 11) dem BMASK und den Län-
dern Kärnten und Tirol empfohlen, eine Ergänzung der Pflegeverein-
barung 1993 um eine Definition der geforderten Ergebnisqualität der 
Pflege und Kennzahlen für deren Messung anzustreben. Sowohl die 
Pflegevereinbarung 1993 als auch das Kärntner und das Tiroler Lan-
desrecht enthielten nämlich nur allgemeine Ziele für die Pflegequali-
tät.

Zusammenfassung 
zum Tarifsystem

Definition und  
Messung der  
Pflegequalität

Qualitätselemente
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(2) Das BMASK, die Länder Kärnten und Tirol hatten im Nachfrage-
verfahren mitgeteilt, dass die Arbeitsgruppe Strukturreform Pflege an 
der Umsetzung der Empfehlungen des RH arbeite.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass eine Definition der geforderten 
Ergebnisqualität der Pflege und der Kennzahlen für deren Messung 
weder in einer neuen 15a–Vereinbarung noch im Pflegefondsgesetz 
noch in den Tiroler oder Kärntner Landesgesetzen erfolgte.

Der Bund konzentrierte seine Maßnahmen zur Qualitätssicherung auf 
zwei Bereiche:

–  Diplomierte Pflegekräfte führten im Auftrag des BMASK42 Hausbe-
suche bei Pflegegeldbeziehern durch.43 Sie sollten auch Kriterien für 
Ergebnisqualität prüfen, nämlich inwieweit in einzelnen Lebensdi-
mensionen die Beeinträchtigungen, die den Pflegebedarf begrün-
den, durch die Pflege kompensiert werden. Bewohner von Pflege-
heimen wurden dabei jedoch nicht besucht.

–  § 20a des Bundesseniorengesetzes (eingefügt durch BGBl. I 
Nr. 94/2012) regelt eine besondere Fördermöglichkeit für Maßnah-
men, die der Zertifizierung von Alten– und Pflegeheimen im Rah-
men eines Nationalen Qualitätszertifikats für Alten– und Pflege-
heime in Österreich (NQZ) dienen. Die Zertifizierung ist jedoch völlig 
freiwillig, die Kriterien können zum Teil selbst gewählt werden.

 28.2 Der RH erachtete die Empfehlung, eine Ergänzung der Pflegeverein-
barung 1993 um eine Definition der geforderten Ergebnisqualität der 
Pflege und Kennzahlen für deren Messung anzustreben, als bisher nicht 
umgesetzt. Er wies insbesondere kritisch darauf hin, dass sich die im 
neuen Pflegefondsgesetz enthaltene Vorgabe des Richtversorgungs-
grads durch den Bund lediglich auf die Quote der Personen bezog, die 
eine Leistung (mobil oder stationär) beziehen. Ohne Qualitätsvorga-
ben blieb diese Vorgabe ungenügend.

Der RH empfahl dem BMASK, die geforderte Ergebnisqualität der 
Pflege zu definieren, gemeinsam mit den Ländern umzusetzen und 
durch Kennzahlen zu überprüfen. Dies sollte Bestandteil eines Kon-
zepts zur Definition und Sicherstellung der angestrebten Pflegequali-
tät sein (siehe auch TZ 29 und 31).

42 organisiert vom Kompetenzzentrum „Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege“ der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern

43 siehe dazu auch den Bericht Vollzug des Pflegegelds, Reihe Bund 2010/03, TZ 15
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 29.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 6) dem Land Kärnten emp-
fohlen, die Einhaltung seiner Personalvorgaben durch die Heimträger 
sicherzustellen. Insgesamt war der Personalstand nämlich um rd. 7 % 
unter den Vorgaben gelegen, bei den diplomierten Kräften sogar um 
rd. 20 %.

Der RH hatte weiters im Vorbericht (TZ 6) dem Land Tirol empfohlen, 
rechtlich verbindliche, quantifizierte und überprüfbare Personalvor-
gaben festzulegen. Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs hatte 
damals um rd. 9 % weniger Pflegepersonal (aber mehr Reinigungs-
personal) angestellt als in der Berechnung für die Heimtarife („Kalku-
lationsmodell“) zugrunde gelegt war.

Der RH hatte ferner festgestellt, dass das Kalkulationsmodell in Tirol 
rd. 25 % mehr Pflegepersonal pro Heimplatz vorsah als in Kärnten.

(2) Das Land Kärnten hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass neue 
Heimverträge formuliert wurden, die eine Nichteinhaltung des gesetz-
lich vorgegebenen Personalschlüssels als sofortigen Auflösungsgrund 
bzw. Grund für Pönalezahlungen definierten.

Das Land Tirol hatte mitgeteilt, es habe in den Jahren 2010 und 2011 
gemeinsam mit Vertretern der Heimbetreiber und Gemeinden eine 
umfangreiche Evaluierung der stationären Pflege durchgeführt. Dabei 
sei auch eine klare Festlegung der Anzahl und der Qualifikation des 
Personals empfohlen worden.

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

a) zur Einhaltung der Personalvorgaben in Kärnten

Die im Nachfrageverfahren genannten Verträge mit verschärften Sank-
tionsmöglichkeiten waren von der Mehrzahl der Heimbetreiber im 
Mai 2013 noch nicht unterzeichnet worden.44

Allerdings wurden die Vorgaben über das vorzuhaltende Personal redu-
ziert:

–  Im Jahr 2011 reduzierte das Land Kärnten für Heime über 65 Plätze 
den Mindestanteil von diplomiertem Pflegepersonal von 25 % auf 
20 % (§ 24 Abs. 3 der Kärntner Heimverordnung).

44 Die genannten Bestimmungen galten weiters nicht für die Sozialhilfeverbände.

Personal
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–  Im Jahr 2010 reduzierte eine kollektivvertragliche Regelung die 
Normalarbeitszeit des Pflegepersonals in privat betriebenen Hei-
men von 40 auf 38 Stunden.45 Eine Änderung der Personalschlüs-
sel erfolgte nicht, so dass sich rd. 5 % weniger Anwesenheitszeiten 
ergaben.

Das Land Kärnten führte regelmäßige Kontrollen in den Heimen durch, 
versuchte die vertraglichen Rahmenbedingungen zu verschärfen und 
strengte bei Verletzung der Vorgaben Verwaltungsstrafverfahren an.

Eine Vollerhebung wie im Jahr 2008 wurde seither nicht mehr durch-
geführt. Im Jahr 2010 führte das Land Kärnten 40 Prüfungen von 
Pflegeheimen durch, im Jahr 2011 32 Prüfungen und im Jahr 2012  
24 Prüfungen. Die sinkende Anzahl der Prüfungen erklärte es mit der 
Personalsituation.

Die Kontrollen zeigten bei den jeweils überprüften Heimen folgendes 
Bild: 46

–  Im Jahr 2010 lag die Gesamtzahl der Mitarbeiter rd. 2 % unter den 
Sollwerten, beim diplomierten Personal rd. 0,4 % darunter.

–  Im Jahr 2011 betrug die Abweichung bei der Gesamtzahl rd. 1 %, 
beim diplomierten Personal wurden die Personalvorgaben einge-
halten.

–  Im Jahr 2012 lagen die Ist–Werte bei der Gesamtzahl rd. 6 % über 
den Soll–Werten, beim diplomierten Personal sogar um rd. 17 %.

In einem Heim traten mehrmals deutliche Unterschreitungen des vor-
geschriebenen Personalstands auf. Nachdem es entsprechenden Auf-
lagen nicht nachgekommen war, wurde über den Heimbetreiber eine 
Geldstrafe verhängt.

Der RH wies jedoch kritisch darauf hin, dass die hohe Anzahl der nicht 
belegten Plätze die Einhaltung der Personalschlüssel erleichterte, weil 
die Einhaltung der Vorgaben nach den belegten Plätzen überprüft 
wurde, die Personalaufnahmen aber zumindest zum Teil nach den ver-
fügbaren Plätzen erfolgte.

45 Dies galt nicht für Pflegepersonal nach Gemeindevertragsbedienstetenrecht (in Sozi-
alhilfeverbänden).

46 Im Einzelnen ergaben sich bei den Prüfungen eine Reihe von Auffassungsunterschieden 
(z.B. hinsichtlich der Möglichkeit, im Nachtdienst eine diplomierte Pflegekraft ledig-
lich in Form einer Rufbereitschaft vorzuhalten).
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b) zur Festlegung rechtlich verbindlicher, quantifizierter und überprüf-
barer Personalvorgaben in Tirol

Eine Projektgruppe des Landes Tirol zur Evaluierung der Pflege hatte 
empfohlen, verbindliche Personalvorgaben (insbesondere Mindestqua-
lifikationen zur Einrechnung in den Personalschlüssel) zu definieren. 
Eine entsprechende Festlegung traf das Land Tirol jedoch noch nicht.

Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs hatte zur Zeit der gegen-
ständlichen Überprüfung rd. 8 % weniger Pflegepersonal, als in der 
Kalkulation vorgesehen war, kompensierte jedoch 6 % davon durch 
Reinigungspersonal. Dies war möglich, weil es keine Vorgaben zur 
Mindestqualifikation des Pflegepersonals gab. Ein Fehlbestand von 
2 % verblieb. Eine Prüfung der Heimaufsicht erteilte keine bescheid-
mäßigen Auflagen, weil klare gesetzliche Vorgaben fehlten.

c) zum Vergleich zwischen Kärnten und Tirol

In beiden Ländern stand im Jahr 2012 sowohl absolut als auch bezo-
gen auf die Anzahl der belegten Plätze mehr Personal zur Verfügung 
als im Jahr 2008.

Im Jahr 2008 musste eine Pflegekraft in Kärnten rd. 27 % mehr Per-
sonen betreuen als in Tirol, im Jahr 2012 noch rd. 17 % mehr.

In der vom BMASK eingesetzten Reformarbeitsgruppe Pflege stellte ein 
Bericht der Heimbetreiber die Personalschlüssel in den Bundesländern 
gegenüber und beurteilte die Unterschiede als schwer nachvollziehbar 
und nicht durch regionale Unterschiede erklärbar. Die Empfehlungen 
der Arbeitsgruppe spiegelten diese Bewertung jedoch nicht wider.

Tabelle 13: Entwicklung der belegten Heimplätze je VZÄ von 2008 auf 2012

VZÄ Plätze Plätze je VZÄ in %

2008

Kärnten 1.429 4.059 2,84 127

Tirol 2.331 5.204 2,23 100

2012

Kärnten 1.939 4.740 2,44 117

Tirol 2.670 5.571 2,09 100

Quellen: Land Kärnten; Land Tirol
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 29.2 Der RH erachtete seine Empfehlung an das Land Kärnten als umge-
setzt. Zwar wurden die Vorgaben durch das Land Kärnten reduziert und 
die Zahl der Prüfungen verringert, aber die vorliegenden Prüfungser-
gebnisse zeigen, dass der Soll–Personalstand tatsächlich eingehalten 
wurde.

Die Empfehlung an das Land Tirol wurde nicht umgesetzt, weil präzise, 
rechtlich verbindliche Vorgaben weiterhin fehlten. Der Gemeindever-
band Altenwohnheim Telfs konnte so weiterhin die kalkulatorischen 
Vorgaben unterschreiten, ohne dass die Heimaufsicht eine entspre-
chende Handhabe dagegen hatte. Es war dem Gemeindeverband Alten-
wohnheim Telfs weiterhin möglich, mit Reinigungskräften einen Teil 
seiner Personalschlüssel für Pflegepersonal zu erfüllen.

Der RH hielt daher seine Empfehlung an das Land Tirol aufrecht, recht-
lich verbindliche, klar quantifizierte und überprüfbare Personalvorga-
ben festzulegen.

Der RH stellte weiters kritisch fest, dass erhebliche Unterschiede in der 
Personalausstattung zwischen Tirol und Kärnten bestanden. Sachliche 
Gründe für diese Unterschiede konnten dem RH nicht vorgelegt werden.

Der RH empfahl dem BMASK, die für die geforderte Ergebnisquali-
tät notwendigen Strukturqualitätskriterien (z.B. Personalschlüssel) zu 
entwickeln und gemeinsam mit den Ländern umzusetzen. Auch dies 
sollte Bestandteil eines Konzepts zur Qualitätssicherung (siehe auch 
TZ 28 und 31) sein.

 29.3 Laut Stellungnahme des Landes Tirol seien die Bestimmungen des Tiro-
ler Heimgesetzes 2005 ausreichend, und es bleibe mit ihnen auch eine 
gewisse Flexibilität erhalten, die mit festen, in einer Verordnung nor-
mierten Personalvorgaben nicht mehr unbedingt gewährleistet wäre. 
Ungeachtet dessen setze das Land Tirol seine Bemühungen zur Schaf-
fung von verbindlichen, klar quantifizierten und überprüfbaren Perso-
nalvorgaben im Rahmen einer Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der 
Heimträger sowie einer wissenschaftlichen Begleitung weiterhin fort.

 29.4  Der RH anerkannte, dass das Land Tirol seine Bemühungen zur Schaf-
fung von verbindlichen, klar quantifizierten und überprüfbaren Per-
sonalvorgaben fortsetzen wird. Er hielt dies sowohl zur Qualitätssi-
cherung der erbrachten Pflegeleis tung als auch für eine Planung der 
Personalkapazitäten für unabdingbar und hielt daher an seiner Emp-
fehlung fest.
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 30.1 (1) Der RH hatte im Vorbericht (TZ 7) dem Land Tirol empfohlen, 
rechtlich verbindliche Vorgaben für die bauliche Ausgestaltung von 
Pflegeheimen zu machen. Trotz einer entsprechenden Ermächtigung 
in § 3 des Tiroler Heimgesetzes hatte eine entsprechende Verordnung 
gefehlt. Er hatte weiters im Vorbericht (TZ 9) empfohlen, nur Projekte 
zu fördern, bei denen die Vorgaben des Bedarfs– und Entwicklungs-
plans eingehalten werden.

Weiters hatte der RH darauf hingewiesen, dass das Land Tirol mit 
höheren Nutzflächen und Baukosten kalkulierte als das Land Kärnten. 
Für ein Einzelzimmer hatte z.B. Kärnten 18 m2 (Mindestgrenze), Tirol 
25 m2 (Zielwert) vorgesehen.

(2) Das Land Tirol hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass im 
neuen Strukturplan Pflege 2012 — 2022 hinsichtlich der Größe von 
Zimmern, dem Geschäftsflächenausmaß und den Baukosten verbind-
liche Obergrenzen vorgesehen seien. Damit sollte auch sichergestellt 
werden, dass künftig nur mehr Projekte gefördert werden, die den Vor-
gaben entsprechen.

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

a) zur Festlegung verbindlicher Vorgaben für die bauliche Ausgestal-
tung von Pflegeheimen in Tirol und Einhaltung des Bedarfs– und Ent-
wicklungsplans

Im Land Tirol lag weiterhin keine Verordnung nach § 3 des Tiroler 
Heimgesetzes 2005 vor. Das Land Tirol konkretisierte aber die Vor-
gaben im Strukturplan Pflege 2012 — 2022 insbesondere hinsichtlich 
von Ober– und Untergrenzen der Zimmergröße, der Gesamtnutzflä-
che pro Heimplatz und hinsichtlich der Baukosten.

Diese Vorgaben galten nunmehr als Voraussetzung für

–  den Abschluss von Leistungsvereinbarungen zur Unterbringung von 
Teilzahlern (eine wichtige wirtschaftliche Grundlage für die Heime),

–  die Gewährung neu geschaffener Förderungen für Investitionen,47 
und

– die Gewährung von Wohnbauförderungen.

47 Das Land Tirol wird in Zukunft als Teil der Finanzierungsregelung mit den Gemein-
den zur Unterstützung von Investitionen im Pflegebereich Fördermittel von jährlich 
4,8 Mio. EUR zur Verfügung stellen.

Bauliche  
Rahmenbedingungen
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Die zur Zeit der Gebarungsüberprüfung fertiggestellten neuen Heime 
waren vor diesen neuen Vorgaben bewilligt worden, die danach bewil-
ligten Heime waren noch nicht fertiggestellt.

b) zum Vergleich zwischen den Vorgaben der Länder Kärnten und Tirol

Die folgende Übersicht stellt die 2012 geltenden Vorgaben gegenüber:

Die Vorgaben zur Zimmergröße näherten sich somit zwischen den Län-
dern Kärnten und Tirol gegenüber 2008 etwas an (Kärnten inkl. Nass-
zelle: 22,7 m2, Tirol: zwischen 21 m2 und 25 m2).

Hinsichtlich der Baukosten bestanden nur in Tirol klare Vorgaben: 
Voraussetzung für eine Leistungsvereinbarung mit dem Land war nach 
dem Strukturplan Pflege 2012 — 2022 die Einhaltung der Baukosten-
ober grenze von 120.000 EUR pro Heimplatz auf Preisbasis 2012 (ohne 
Grundkosten und Mobiliar).

In Kärnten war nach den Richtlinien für Sozialbaudarlehen ein geför-
dertes Darlehen von 2,33 Mio. EUR pro Pflegeheim vorgesehen. Nach 
der ursprünglich vorgesehenen Größenvorgabe von 50 Plätzen je Heim 
entspräche das 46.510 EUR je Heimplatz. Obwohl zur Zeit der Einschau 
bis zu 85 Betten je Heim erlaubt waren, wurde die Höhe des geför-
derten Darlehens nicht angepasst. Eine darüber hinaus gehende Vor-
gabe existierte nicht.

Tabelle 14: Bauliche Rahmenbedingungen der Länder Kärnten und Tirol 2012

Kärnten Tirol

Untergrenze Obergrenze Untergrenze Obergrenze

Fläche Einzelzimmer 18 m2 nicht geregelt 21 m2 inkl. 
Nasszelle

25 m2 inkl. 
Nasszelle

Fläche Doppelzimmer 28 m2 nicht geregelt – –

Einzelzimmerquote keine Quote Einzelzimmer 
und 

Doppelzimmer 
müssen 

vorhanden sein.

90 % 
(Empfehlung)

100 % 
(Empfehlung)

Nasszellen 4,70 m2 eine Nasszelle 
für maximal 

zwei Bewohner

– –

Quellen: Land Kärnten; Land Tirol
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 30.2 Der RH anerkannte die Konkretisierung der baulichen Vorgaben durch 
das Land Tirol und ihre stärkere Verbindlichkeit. Er kritisierte jedoch, 
dass weiterhin keine Verordnung nach § 3 des Tiroler Heimgesetzes 
über die baulichen Anforderungen eines Pflegeheims vorlag. Er beur-
teilte seine Empfehlung als teilweise umgesetzt. Er empfahl dem Land 
Tirol, die Vorgaben für die bauliche Ausgestaltung von Pflegeheimen 
(z.B. Zimmergröße, Gesamtfläche), wie in § 3 des Tiroler Heimgesetzes 
vorgesehen, in Verordnungsform zu erlassen.

Zur Empfehlung, nur Projekte zu fördern, bei denen die Vorgaben des 
Bedarfs– und Entwicklungsplans eingehalten werden, anerkannte der 
RH die stärkere Verbindlichkeit der Vorgaben. Er beurteilte die Emp-
fehlung daher als teilweise umgesetzt. Zum tatsächlich eingetretenen 
Erfolg konnte der RH keine abschließende Beurteilung abgeben, weil 
zwischenzeitig keine Heime fertiggestellt wurden, die nach den neuen 
Regelungen genehmigt worden waren. 

Der RH stellte weiters fest, dass sich die Vorgaben für die Zimmergrö-
ßen zwischen Kärnten und Tirol annäherten und bewertete dies im 
Sinne einer Harmonisierung der Pflegedienstleistungen positiv.

 30.3 Das Land Tirol wies darauf hin, dass entsprechende bauliche Vorgaben 
im Strukturplan Pflege 2012 – 2022 festgehalten seien und damit die 
Empfehlung des RH, rechtlich verbindliche Vorgaben für die bauliche 
Ausgestaltung von Pflegeheimen zu erlassen, vollständig umgesetzt 
sei. Die in § 3 des Tiroler Heimgesetzes vorgesehene Verordnungsform 
werde für nicht erforderlich erachtet, weil entsprechende Bestimmungen 
bereits in der Tiroler Bauordnung 2011 und in den Technischen Bau-
vorschriften 2008 enthalten seien.

 30.4 Der RH verwies — wie schon im Vorbericht — auf die Schwierigkeiten, 
die durch eine nicht rechtlich verbindliche Vorgabe von z.B. Zimmer-
größen entstehen konnten (siehe TZ 12), und hielt daher an seiner 
Empfehlung fest.

 31.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 10) dem Land Tirol emp-
fohlen, regelmäßige Überprüfungen aller Heime durch die Festlegung 
eines Prüfungsintervalls sicherzustellen. Seit dem Inkrafttreten des 
Heimgesetzes im Jahr 2005 waren im Bezirk Innsbruck Land erst elf 
der 25 Heime überprüft worden.

Das Land Kärnten hatte regelmäßige Überprüfungen durchgeführt, die 
häufig zu Auseinandersetzungen führten, die mangels eines ordent-
lichen Rechtsmittels vom Verwaltungsgerichtshof zu entscheiden 

Qualitätssicherungs-
maßnahmen
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waren. Der RH hatte daher in seinem Vorbericht (TZ 10) dem Land 
Kärnten empfohlen, einen Instanzenzug an den Unabhängigen Ver-
waltungssenat vorzusehen. Weiters hatte er dem Land Kärnten die 
Einrichtung einer Pflegeanwaltschaft empfohlen (Vorbericht TZ 12).

(2) Das Land Tirol hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die 
Überprüfung von Altenwohn– und Pflegeheimen intensiviert worden 
sei. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe würden für die Bezirksverwal-
tungsbehörden verbindliche Vorgaben für die Überprüfung von Alten-
wohn– und Pflegeheimen erarbeitet.

Das Land Kärnten hatte mitgeteilt, dass noch kein Instanzenzug ein-
gerichtet worden sei. Mit § 4 des Kärntner Gesetzes über die Patien-
tenanwaltschaft bestehe eine gesetzliche Grundlage für eine Pflegean-
waltschaft. Diese sei jedoch bisher nicht besetzt worden.

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

a) zur Sicherstellung regelmäßiger Überprüfungen aller Heime in Tirol

Die Abteilung Soziales des Amtes der Tiroler Landesregierung erstellte 
zwischenzeitlich einen Leitfaden für die Prüfung von Alten–, Wohn– 
und Pflegeheimen, in dem empfohlen wird, zumindest alle fünf Jahre 
Überprüfungen durchzuführen.

Da Ende 2012 in Tirol 84 Pflegeeinrichtungen existierten, müssten 
jedes Jahr durchschnittlich 17 Heime überprüft werden, um einen 
Fünf–Jahre–Zyklus einhalten zu können.

Die tatsächliche Prüfungshäufigkeit entsprach dem jedoch nicht: In den 
Jahren 2010 bis 2012 wurden jeweils sieben bis neun Heime geprüft.48 
Mehr sei aus personellen Gründen derzeit nicht möglich.

b) zur Einführung eines Instanzenzugs im Land Kärnten

Entgegen der Empfehlung des RH wurde kein Instanzenzug zum Unab-
hängigen Verwaltungssenat gegen Auflagenbescheide eingerichtet. Die 
Zahl der Beschwerden gegen Auflagenbescheide ging jedoch deutlich 
zurück.49 Das Land Kärnten wies darauf hin, dass im Jahr 2014 Ver-
waltungsgerichtshöfe erster Instanz eingerichtet würden. Aus diesem 
Anlass könnten in den einzelnen Sachmaterien, z.B. im Kärntner Min-
destsicherungsgesetz, die Instanzenzüge überarbeitet werden. Mit den 
48 In den Jahren 2010 und 2011 wurden vier Prüfungen und im Jahr 2012 nur zwei Prü-

fungen im Bezirk Innsbruck Land durchgeführt.
49 In den beiden Jahren vor der Überprüfung wurde der VwGH nur mit einem Fall befasst.



Altenbetreuung in Kärnten und Tirol; Entwicklungen 
unter Berücksichtigung der Pflegereform 2011/2012

Bund 2014/7  105

BMASK BMF
Qualitätselemente

bisherigen Novellen im Zusammenhang mit der Einführung der Ver-
waltungsgerichtshöfe erster Instanz erfolgte keine Umsetzung in den 
Sachmaterien. 

c) zur Einrichtung einer Pflegeanwaltschaft im Land Kärnten

Bis zur Beendigung der Einschau vor Ort durch den RH (Juni 2013) 
wurde das seit Februar 2009 gesetzlich vorgesehene Amt der Pflege-
anwaltschaft nicht besetzt.

 31.2 Der RH anerkannte, dass das Land Tirol einen Leitfaden zur Prüfung 
von Pflegeheimen erstellte und ein Prüfungsintervall von fünf Jahren 
empfahl. Er kritisierte jedoch die fehlende Verbindlichkeit; tatsächlich 
war die Zahl der Heimüberprüfungen niedriger als in der Vorgabe.

Der RH beurteilte daher die Empfehlung als teilweise umgesetzt und 
empfahl erneut, die vorgesehenen Überprüfungen auch tatsächlich 
sicherzustellen.

Er empfahl dem Land Tirol zu prüfen, ob die Aufgabe der Heimaufsicht 
nicht zweckmäßiger (wie im Land Kärnten) beim Amt der Landesre-
gierung angesiedelt werden könnte, zumal dort aufgrund der Festle-
gung der Tarife und der Prüfung von Bauförderungen wichtige Infor-
mationen bereits vorlagen.

Der RH beurteilte die Empfehlung an das Land Kärnten hinsichtlich 
der Einführung eines Instanzenzugs als nicht umgesetzt. Obwohl die 
gesetzlichen Grundlagen für die Verwaltungsgerichte mittlerweile 
geschaffen waren, schuf das Land Kärnten keinen entsprechenden 
Instanzenzug. Der RH kritisierte weiters, dass die gesetzlich einzuricht-
ende Pflegeanwaltschaft entgegen seiner Empfehlung seit Februar 2009 
nicht besetzt war. Die Empfehlung war damit nicht umgesetzt.

Der RH empfahl daher dem Land Kärnten, einen Instanzenzug gegen 
Bescheide der Aufsichtsbehörde vorzusehen und die gesetzlich vorge-
sehene Pflegeanwaltschaft tatsächlich zu besetzen. 

Der RH kritisierte zusammenfassend, dass aufgrund der unterschied-
lichen und teilweise nicht ausreichenden Regelungen (Heimaufsicht, 
Rechtszug, Pflegeanwaltschaft) kein durchgängig schlüssiges System 
der Qualitätssicherung bestand.
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Der RH empfahl daher dem BMASK, wie bereits in TZ 28 und 29 ange-
führt, gemeinsam mit den Ländern ein Konzept zur Definition und 
Sicherstellung der angestrebten Pflegequalität zu erstellen. Dazu wären 
bundesweite (Mindest–)Regelungen für die Qualitätssicherung, wie z.B. 
die Häufigkeit von Überprüfungen vor Ort, der Rechtszug bezüglich 
erteilter Auflagen und die vorzusehenden Bewohner–Vertretungen (z.B. 
Heimanwälte), zu erstellen.

 31.3 (1) Das BMASK verwies auf die „Qualitätssicherung in der häuslichen 
Pflege“, in deren Rahmen über 20.000 Hausbesuche durchgeführt und 
von einem Kompetenzzentrum ausgewertet worden seien. Weiters teilte 
es mit, das Regierungsprogramm 2013 – 2018 sähe für den Bereich der 
24–Stunden–Betreuung eine gewerberechtliche Trennung von Betreu-
ern und Vermittlungsagenturen sowie eine Implementierung in dem 
Pflegefonds vor. 

(2) Das Land Kärnten sagte zu, einen Instanzenzug gegen Bescheide der 
Aufsichtsbehörde vorzusehen. Die erforderliche Änderung des Kärnt-
ner Heimgesetzes sei für die nächste Novelle des Heimgesetzes geplant. 

Das Objektivierungsverfahren für die gesetzlich vorgesehene Pflegean-
waltschaft sei bereits im Laufen.

 31.4 Der RH anerkannte die Bemühungen des BMASK im Bereich der häus-
lichen Pflege, wies aber darauf hin, dass seine Empfehlung damit nicht 
umgesetzt ist. Er hielt an seiner Empfehlung fest, bundesweite (Min-
dest–)Regelungen für die Qualitätssicherung im stationären Bereich 
zu erlassen, wie z.B. die Häufigkeit von Überprüfungen vor Ort, den 
Rechtszug bezüglich erteilter Auflagen und die vorzusehenden Bewoh-
ner–Vertretungen (z.B. Heimanwälte).

Im Übrigen anerkannte der RH die Zusagen des Landes Kärnten. 

Gebarung

 32.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 25) dem SHV Völkermarkt 
empfohlen, die Einsparungsziele — insbesondere bei der Gestaltung 
des Heims in Kühnsdorf und den weiteren Investitionen — konsequent 
zu verfolgen. Im Jahr 2009 hatte der Verbandsrat Einsparungen für 
nötig gehalten, damit ab 2015 keine Umlagen zur Abgangsdeckung 
mehr notwendig sein werden. Der SHV Völkermarkt hatte daraufhin 
für das Jahr 2010 Investitionen von mehreren Millionen Euro für die 

Finanzielle Lage des 
SHV Völkermarkt

Entwicklung der Gemeindeverbände
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Errichtung eines Versorgungszentrums geplant, mit dem insbesondere 
Küche und Wäscherei kostengünstiger betrieben werden sollten.

(2) Der SHV Völkermarkt hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass 
die Einsparungsziele konsequent verfolgt und einer laufenden Evalu-
ierung unterzogen werden würden.

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

a) zur Ertrags– und Vermögenslage

Die finanzielle Lage des SHV Völkermarkt und der SHV Völkermarkt 
Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. war kritisch.

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung des ordentlichen Haushalts 
des SHV Völkermarkt der Jahre 2008 bis 2012 dar.

Die Übersicht zeigt, dass die Finanzschulden aufgrund der Investiti-
onen in das Versorgungszentrum und das neue Heim in Kühnsdorf 
von rd. 6 Mio. EUR im Jahr 2009 auf rd. 20 Mio. EUR im Jahr 2012 
(Ist–Wert) stark stiegen. Im Jahr 2012 war erstmals ein Abgang im 
ordentlichen Haushalt zu verzeichnen (– 0,39 Mio. EUR). Bei Bereini-
gung um den übertragenen Überschuss des Vorjahrs und die von den 

Tabelle 15: Finanzparameter des SHV Völkermarkt 2008 bis 2013

Plan 2008 2009 2010 2011 2012 2013

in Mio. EUR

ordentlicher Haushalt

Einnahmen 6,13 6,42 5,95 6,30 6,86 7,92

davon

Tarifeinnahmen 4,06 4,40 3,82 4,12 5,18 6,87

Geldstrafen 0,79 0,75 0,65 0,82 0,33 –

Umlage 1,10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ausgaben 5,80 5,82 5,52 5,9 7,25 8,31

Überschuss/Abgang 0,33 0,60 0,43 0,40 – 0,39 – 0,39

ohne Vorjahresüberschuss und 
Umlagen 6,13 – 0,53 – 0,97 – 0,83 – 1,59 – 0,80

Finanzschulden zum 31. Dezember 6,08 5,74 16,06 17,80 19,89 18,30

Quellen: Rechnungsabschlüsse SHV Völkermarkt



108 Bund 2014/7

Entwicklung der Gemeindeverbände

Gemeinden gewährten Umlagen zur Abgangsdeckung ergab sich sogar 
ein Abgang von rd. 1,59 Mio. EUR (rd. 23 % der Gesamteinnahmen).

Die Parameter der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesell-
schaft m.b.H. stellten sich wie folgt dar:

Die Tabelle zeigt, dass seit Gesellschaftsgründung 2008 jedes Jahr 
ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet wurde und das Eigenkapital von 
rd. 3,12 Mio. EUR im Jahr 2009 auf rd. 1,75 Mio. EUR im Jahr 2012 
sank.

b) zur Liquidität

Die SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. hatte 
im Mai 2013 ihren Kontokorrentrahmen von 500.000 EUR fast voll-
ständig ausgeschöpft. Aufgrund mangelnder Liquidität erfolgten ab 
Ende 2012 die vereinbarten Zahlungen an den SHV für die von die-
sem mittels Personalüberlassung bereitgestellten Arbeitskräfte nicht 

Tabelle 16:  Finanzparameter der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesell-
schaft m.b.H. 2008 bis 2013

2008 2009 2010 2011 2012
2013

Hoch rech-
nung

in Mio. EUR1

Erträge 1,89 2,69 2,75 2,91 3,72 3,83

Aufwand – 1,99 – 2,76 – 2,80 – 3,68 – 4,06 – 4,14

davon

Materialaufwand – 0,42 – 0,43 – 0,43 – 0,64 – 0,79 – 0,76

Personalaufwand – 0,93 – 1,59 – 1,58 – 1,84 – 2,03 – 2,13

Abschreibungen – 0,21 – 0,21 – 0,20 – 0,42 – 0,43 – 0,43

sonstiger betrieblicher Aufwand – 0,43 – 0,53 – 0,59 – 0,78 – 0,81 – 0,81

Betriebserfolg – 0,10 – 0,07 – 0,06 – 0,76 – 0,34 – 0,32

Finanzerfolg und Steuern – 0,06 – 0,02 – 0,02 – 0,09 – 0,10 – 0,10

Jahresfehlbetrag – 0,16 – 0,10 – 0,08 – 0,86 – 0,44 – 0,42

Eigenkapital 1,59 3,12 3,04 2,19 1,75

Verbindlichkeiten 3,06 1,67 6,16 7,83 7,58
1 Rundungsdifferenzen

Quellen: Rechnungsabschlüsse SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H.
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mehr regelmäßig. Bis Mai 2013 waren die daraus resultierenden Ver-
bindlichkeiten auf rd. 546.000 EUR angestiegen. Im Juni 2013 forma-
lisierte der SHV nach Kritik des RH während der Überprüfung an Ort 
und Stelle die offenen Verbindlichkeiten der SHV Völkermarkt Ver-
waltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. in Form eines Rahmenkre-
dits von 600.000 EUR.

Der SHV nahm zur Finanzierung des Seniorenzentrums Kühnsdorf 
ein Darlehen von 10,68 Mio. EUR auf. Davon waren 2 Mio. EUR als 
Zwischenfinanzierung bis zum Erhalt des Landesdarlehens vorgese-
hen. Trotz Zuweisung des Landesdarlehens von 2 Mio. EUR zahlte der 
SHV die Zwischenfinanzierung nicht zurück. Der SHV verwendete die 
Mittel zum Teil für den operativen Betrieb (insbesondere das Darlehen 
an die SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H.).

c) zu den Ursachen der finanziellen Lage

Eine vom Land Kärnten beauftragte Wirtschaftsprüfungskanz-
lei stellte fest, dass der SHV Völkermarkt in wesentlichen Bereichen 
über den Kosten anderer Heimbetreiber lag, nämlich bei Pflegeper-
sonal um rd. 250.000 EUR jährlich, bei den Finanzierungskosten um 
rd. 200.000 EUR jährlich und bei Küchenleistungen um rd. 850.000 EUR 
jährlich.

– Der SHV Völkermarkt hatte zwar das Pflegepersonal auf das laut 
Kärntner Heimverordnung notwendige Ausmaß zurückgeführt, die Mit-
arbeiter im Nachtdienst von drei auf zwei reduziert, Kostensenkungen 
im Bereich Haustechnik und Gebäudereinigung erreicht und die ärzt-
liche Betreuung durch einen Werkvertrag mit einem Heimarzt ein-
gestellt.50 Kostenerhöhend wirkten jedoch die (kaum beeinflussbare) 
Altersstruktur und die Geltung des Gemeindevertragsbedienstetenge-
setzes.

–  Die Errichtungskosten für das Heim in Kühnsdorf betrugen laut 
Abrechnung 111.335 EUR pro Heimplatz und lagen damit deutlich 
über den Richtwerten des Landes (rd. 80.000 EUR), aber auch über 
den (mit Baukostenindex aufgewerteten) Errichtungskosten des 2004 
in Völkermarkt errichteten Heims (rd. 97.400 EUR). Die Differenz-
kosten belasteten den Haushalt des SHV Völkermarkt, weil sie nicht 
durch die vom Land Kärnten festgesetzten Tarife abgegolten wur-
den.

50 Der SHV Völkermarkt legte dem RH eine Quantifizierung der erfolgten Maßnahmen 
vor, die darstellte, dass eine Einsparung von rd. 278.000 EUR im Jahr 2012 erreicht 
wurde.
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–  Die Kosten für die Verpflegung eines Heimbewohners lagen 2012 
mit 22 EUR pro Person und Tag wesentlich über den Benchmarks51 
und wurden von der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitz-
gesellschaft m.b.H. verrechnet. Einerseits lagen deutlich niedrigere 
Verkaufszahlen als erwartet vor.52 Andererseits konnten auch die 
erwarteten Kosteneinsparungen nicht erreicht werden (z.B. konn-
ten die nach Kollektivvertrag Gastronomie kalkulierten Personal-
kosten nicht generell erreicht werden).

d) zur weiteren Entwicklung

Für das Jahr 2013 kalkulierte der SHV Völkermarkt mit einer deutlichen 
Ergebnisverbesserung. Einerseits war das 2012 noch schlecht ausge-
lastete neue Heim in Kühnsdorf gut belegt, anderseits wurde der Preis 
für die Verpflegung pro Tag und Bewohner von 22 EUR auf 18 EUR 
reduziert. Der SHV Völkermarkt erwartete daher mit Gemeindeumlagen 
von unverändert 0,8 Mio. EUR einen ausgeglichenen Jahreshaushalt.

Die Prognose für das Jahr 2013 für die SHV Völkermarkt Verwaltungs– 
und Besitzgesellschaft m.b.H. wies ein negatives Jahresergebnis aus. 
Dabei kalkulierte die SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzge-
sellschaft m.b.H. bereits Verbesserungen, etwa beim Wareneinsatz und 
der Personalstruktur, sowie höhere Verkaufszahlen aufgrund der ver-
besserten Auslastung des Heims in Kühnsdorf ein, musste jedoch auch 
die reduzierten Verpflegskostensätze berücksichtigen. Überlegungen 
zu einer wirtschaftlichen Sanierung waren zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung durch den RH mit Unterstützung eines externen Bera-
ters im Gange.

e) Sonstiges

Im Rahmen seiner Überprüfung stellte der RH fest, dass die Aufnah-
men von zwei Darlehen vom Verbandsvorstand und nicht — wie in der 
Satzung vorgesehen — vom Verbandsrat beschlossen worden waren. 
Die entsprechende Genehmigung wurde vom SHV Völkermarkt wäh-
rend der Überprüfung des RH nachgeholt.

 32.2 Der RH hob hervor, dass die finanzielle Lage des SHV Völkermarkt und 
der SHV Völkermarkt Betriebs– und Besitzgesellschaft m.b.H. kritisch 
war. Die ambitionierten Pläne zum Ausbau und die nicht erwartungsge-
mäße Auslastung führten sowohl im SHV Völkermarkt selbst als auch 
in der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. zu 
51 um mindestens 6 EUR pro Tag und Person
52 Essen auf Rädern war von 300 Essen nicht auf die erwarteten 600 gestiegen, sondern 

auf rd. 200 gefallen.
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Abgängen, obwohl anderweitig Einsparungen im Pflegeablauf vorge-
nommen wurden (z.B. bei Nachtdiensten, ärztlicher Versorgung). Eine 
dauerhafte Absicherung (z.B. durch Gemeindeumlagen) war bis zur 
Gebarungsüberprüfung nicht erfolgt, vielmehr bediente sich der Ver-
band eines eigentlich zur Zwischenfinanzierung gedachten Darlehens.

Der RH beurteilte daher seine Empfehlung als nicht umgesetzt. Er emp-
fahl dem SHV Völkermarkt, ein Sanierungskonzept zu erstellen und 
mit dem Land Kärnten abzustimmen, in dem folgende Punkte zu klä-
ren wären:

a)  eine ausreichende Liquiditätssicherung im Verband und in der 
SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H.,

b) eine sparsame Führung und ausreichende Dotierung des Verbands, 
um die Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben zu sichern,

c) eine Führung — oder Einstellung — der SHV Völkermarkt Ver-
waltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. nach streng betriebswirt-
schaftlichen Kriterien sowohl ertragsseitig als auch kostenseitig,

d) Meilensteine zur Sanierung und ein Szenario zum Ausstieg aus 
marktorientierten Tätigkeiten, falls diese dauerhaft unwirtschaft-
lich bleiben.

 32.3 Laut Stellungnahme des SHV Völkermarkt sei die anfängliche Verlust-
situation der GmbH durch Anstrengungen 2013 entschärft und in einen 
positiven Trend umgekehrt worden. Sowohl materiell als auch kultu-
rell habe er nachhaltige Maßnahmen gesetzt, um den Grundstein für 
zukünftige Erfolgspotenziale zu legen. Unter anderem sei bereits durch 
Einsparung bei Betriebsmitteln, durch Nicht–Nachbesetzung von Perso-
nalabgang, sowie durch verstärkte Akquisitionstätigkeiten im Bereich 
Wäscherei und Küche erreicht worden, im Jahr 2013 einen positiven 
Cashflow zu erwirtschaften. Die Planung für 2014 weise erstmalig ein 
positives Jahresergebnis für die GmbH aus. Beide Jahre würden auch 
vom SHV positiv abgeschlossen.

Überlegungen zur Einstellung der GmbH könnten kurzfristig weder die 
Liquidität noch den Erfolg verbessern, weil sich dadurch die Kosten-
situation für das Personal, das aufgrund der vertraglichen Situation 
mittel– bis langfristig als „fix“ zu qualifizieren ist, nicht ändert. Die 
kurzfristige Preisuntergrenze (Deckungsbeitrag) werde sowohl in der 
Wäscherei als auch in der Küche gegenwärtig noch realisiert, mittelfris-
tig jedoch auf marktkonformes Niveau hingeführt. Mittel– bis langfris-
tige Szenarien für marktorientierte Tätigkeiten würden im nun beste-
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henden Controlling entworfen, könnten auch Ausstiege beinhalten, seien 
jedoch von kurzfristigen Entwicklungen und Informationen beeinflusst.

 32.4 Der RH nahm die vom SHV Völkermarkt mitgeteilten Maßnahmen der 
Sanierung der GmbH zur Kenntnis. Er wies jedoch darauf hin, dass seit 
Gesellschaftsgründung 2008 jedes Jahr ein Jahresfehlbetrag erwirt-
schaftet wurde, das Eigenkapital von rd. 3,12 Mio. EUR im Jahr 2009 
auf rd. 1,75 Mio. EUR im Jahr 2012 sank und dass die finanzielle Lage 
des SHV Völkermarkt und der SHV Völkermarkt Betriebs– und Besitz-
gesellschaft m.b.H. kritisch war.

Nach Ansicht des RH wäre daher ein strenger Maßstab hinsichtlich 
der Umsetzung der Empfehlung an den SHV Völkermarkt anzulegen, 
ein Sanierungskonzept zu erstellen und mit dem Land Kärnten abzu-
stimmen.

Genehmigung der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesell-
schaft m.b.H.

 33.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 26) die Gründung einer 
GmbH ohne aufsichtsbehördliche Genehmigung kritisiert und dem 
SHV Völkermarkt empfohlen, in Zukunft erforderliche Genehmigungen 
abzuwarten. Dem Land Kärnten hatte er empfohlen, nach allfälliger 
Genehmigung der GmbH–Gründung ein Aufsichtsrecht über die SHV 
Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. vorzusehen.

(2) Der SHV Völkermarkt hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass 
vom Amt der Kärntner Landesregierung inzwischen die aufsichtsbe-
hördliche Genehmigung zur Gründung der SHV Völkermarkt Verwal-
tungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. erteilt worden war.

Das Land Kärnten hatte mitgeteilt, dass am 16. Dezember 2010 eine 
Genehmigung für die Gründung einer GmbH unter der Voraussetzung 
erteilt worden sei, dass dem Land Kärnten in einem Vertrag mit dem 
SHV Völkermarkt ein Aufsichtsrecht über die GmbH eingeräumt werde.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass ein (nicht als Bescheid bezeichne-
tes) Schreiben des Amtes der Kärntner Landesregierung vom 16. Dezem-
ber 2010 vorlag, wonach der Gesellschaftsvertrag unter der Bedingung 
aufsichtsbehördlich genehmigt werde, dass in der noch zu schließenden 
Vereinbarung gemäß § 61 Kärntner Mindestsicherungsgesetz — K–MSG 
dem Land Kärnten ein Aufsichtsrecht über die SHV Völkermarkt Ver-
waltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. eingeräumt wird. Ein solches 
Aufsichtsrecht war jedoch in der genannten Vereinbarung nicht fest-
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gelegt worden, obwohl diese (anlässlich der Neuregelung der Straf-
gelder im Jahr 2012) neu gestaltet wurde.

Das Land Kärnten erhob zwar über die Sozialhilfeverbände in erheb-
lichem Umfang Daten, setzte aber hinsichtlich der SHV Völkermarkt 
Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. keine Aufsichtsmaß-
nahmen (etwa durch Teilnahme an Sitzungen oder Analysen des Rech-
nungsabschlusses).

 33.2 Die Empfehlung des RH war nicht umgesetzt. Der RH stellte fest, dass 
die im Genehmigungsschreiben genannte Bedingung nicht erfüllt wor-
den war. Andererseits existierte die SHV Völkermarkt Verwaltungs– 
und Besitzgesellschaft m.b.H. seit nunmehr fünf Jahren mit Wissen 
des Landes Kärnten und war seit 2011 voll operativ tätig. Der RH kri-
tisierte weiters, dass eine Aufsicht des Landes nicht wirksam gewor-
den war.

Der RH empfahl daher dem Land Kärnten, umgehend die Genehmigung 
der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. recht-
lich eindeutig zu klären, eine Regelung des Aufsichtsrechts nachzuho-
len und das Aufsichtsrecht auch tatsächlich wahrzunehmen.

 33.3 Das Land Kärnten stimmte dem RH zu, dass die Abgrenzung der 
SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. und 
des Verbands nicht ausreichend transparent war und dass für Ent-
scheidungsträger und Aufsichtsbehörden wesentliche Informationen 
(Gesamtschuldenstand etc.) nicht erkennbar waren.

Die zuständige Fachabteilung bekenne sich zu der ihr gesetzlich über-
tragenen Aufsicht über den SHV, die auch vollinhaltlich wahrgenom-
men werden soll; wenngleich die spezifischen Aktivitäten und Querver-
bindungen, insbesondere auch im Hinblick auf die vom RH getroffene 
Feststellung, dass die tatsächliche finanzielle Entwicklung des Verbands 
und der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. 
nicht ohne detaillierte Bewertung der Fremdüblichkeit der Verrech-
nungspreise abgrenzbar ist, äußerst erschwerte Bedingungen darstel-
len würden. Aufgrund betriebswirtschaftlicher Berechnungen und der 
Erarbeitung von Benchmarks für sämtliche Kostenpositionen der Sozi-
alhilfeverbände würden sich aber die dem SHV zuzuordnenden Erfor-
dernisse und Ausgabenpositionen durchaus definieren lassen.

Das Land Kärnten arbeite derzeit gemeinsam mit dem SHV Völkermarkt 
an einer Lösung. Es würden u.a. Parameter festgelegt, die zukünftig 
bei der jährlichen wirtschaftlichen Aufsicht mitbetrachtet werden und 
sicherstellen sollten, dass durch die Gründung der GmbH und deren 
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operative Tätigkeiten keine nachteilige finanzielle Entwicklung für den 
Sozialhilfeverband und die Gemeinden entstanden ist und auch nicht 
entstehen wird. Bei diesen Parametern würde es sich v.a. um Verbind-
lichkeiten und Umlagenentwicklungen im Zeitverlauf, getrennt nach 
SHV und GmbH, handeln.

 33.4 Der RH wertete die Ausführungen des Landes Kärnten positiv, rief 
aber auch seine Empfehlung in Erinnerung, wonach umgehend die 
Genehmigung der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesell-
schaft m.b.H. rechtlich eindeutig zu klären sei, damit den gesetzlichen 
Anforderungen entsprochen wird.

Abgrenzung zwischen dem Sozialhilfeverband und der GmbH

 34.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 27) dem SHV Völkermarkt 
empfohlen, die SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesell-
schaft m.b.H. vom SHV Völkermarkt transparent abzugrenzen. Im Vor-
bericht hatte der RH festgestellt, dass

–  nachträgliche Umbuchungen zwischen der SHV Völkermarkt Ver-
waltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. und dem SHV Völkermarkt 
erfolgten,

–  im Rechnungsabschluss der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und 
Besitzgesellschaft m.b.H. Verbindlichkeiten ausgewiesen waren, 
obwohl sie der Verband als eigentlicher Schuldner ebenfalls im 
Rechnungsabschluss ausgewiesen hatte,

–  Personalaufwendungen des SHV Völkermarkt in dessen Rech-
nungsabschluss nicht ausgewiesen waren, soweit er das Personal 
der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. 
zur Verfügung stellte und diese die Kosten ersetzte.

(2) Der SHV Völkermarkt hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass 
nunmehr zwischen dem SHV Völkermarkt und der SHV Völkermarkt 
Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. eine transparente und 
nachvollziehbare Abgrenzung erfolge.

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

– Rückwirkende Umbuchungen erfolgten nicht mehr.

–  Einige Darlehen waren weiterhin in beiden Rechnungsabschlüssen 
ausgewiesen. Dadurch konnte der Gesamtschuldenstand nicht durch 
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eine Summe der Schulden der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und 
Besitzgesellschaft m.b.H. und des SHV Völkermarkt ermittelt wer-
den.

–  Der Personalaufwand des SHV Völkermarkt war weiterhin nur sal-
diert mit den Kostenersätzen der SHV Völkermarkt Verwaltungs– 
und Besitzgesellschaft m.b.H. ausgewiesen und somit nicht voll-
ständig dargestellt.

Der RH stellte weiters fest, dass der Verrechnungspreis der Verpfle-
gung stark schwankte — zwischen 2011 und 2013 variierte er zwischen 
16 EUR und 22 EUR je Tag und Person — und nicht auf einer Kosten-
kalkulation oder einem Fremdvergleich beruhte.

 34.2 Der RH beurteilte seine Empfehlung als nicht umgesetzt, weil die 
Abgrenzung der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesell-
schaft m.b.H. und des Verbands nicht ausreichend transparent war.

Er war der Ansicht, dass der SHV Völkermarkt und die SHV Völker-
markt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. nicht nur die gesetz-
lichen Vorgaben für das Rechnungswesen einzuhalten haben, son-
dern auch auf den Informationsbedarf der Entscheidungsträger und 
Aufsichtsbehörden Rücksicht nehmen müssen. Für diese waren aber 
wesentliche Informationen (Gesamtschuldenstand, Personalaufwand) 
nicht erkennbar. Die tatsächliche finanzielle Entwicklung des Verbands 
und der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. 
war nicht ohne detaillierte Bewertung der Fremdüblichkeit der Ver-
rechnungspreise abgrenzbar.

Weiters wies der RH hinsichtlich des Ausweises des Personalauf-
wands im SHV Völkermarkt auf das Bruttoprinzip des § 3 der Voran-
schlags– und Rechnungsabschlussverordnung 1997 hin. Danach ist 
eine Darstellung des gesamten Personalaufwands beim SHV Völker-
markt erforderlich, unabhängig davon, ob dieser durch die SHV Völ-
kermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. ersetzt wird. Ein 
saldierter Ausweis nur des nicht ersetzten Personalaufwandes ist nach 
den Bestimmungen der Voranschlags– und Rechnungsabschlussver-
ordnung 1997 unzulässig.
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Der RH hielt an seiner Empfehlung fest, die SHV Verwaltungs– und 
Besitzgesellschaft m.b.H. vom Verband transparent abzugrenzen. Ins-
besondere sollte(n) 

a) der Personalaufwand nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen werden,

b) Verrechnungen zwischen den beiden Trägern nach fremdüblichen 
Konditionen erfolgen und

c) das Berichtswesen am Informationsbedürfnis der Nutzer orientiert 
werden (insbesondere ein Gesamtschuldenstand erkennbar sein).

 34.3 Laut Stellungnahme des SHV Völkermarkt werde der Personalaufwand 
im Verband bereits im 1. Nachtragsvoranschlag 2013 nach dem Brut-
toprinzip ausgewiesen. Zur Empfehlung des RH, die Verrechnung zwi-
schen den beiden Trägern nach fremdüblichen Konditionen durchzufüh-
ren, wies der SHV Völkermarkt auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
hin, z.B. aufgrund der unterschiedlichen Höhe des Personalaufwands 
im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereich sowie beim Ver-
gleich des Leistungsspektrums und der Qualität der Verpflegung.

Die GmbH befinde sich jedoch in einem wirtschaftlich gerechtfertigten 
Preisspektrum. Der Gesamtschuldenstand sei mittlerweile durch gestei-
gerte Informationsqualität (Doppik im Verband) gegeben.

 34.4 Der RH wertete den transparenteren Ausweis des Schuldenstands und 
den Ausweis des Personalaufwands nach dem Bruttoprinzip positiv.

Der RH entgegnete auf den Hinweis des SHV Völkermarkt bezüglich 
der Schwierigkeiten zwischen den beiden Trägern, die Verrechnung 
nach fremdüblichen Konditionen durchzuführen, dass die Verrech-
nungspreise anhand einer Kostenkalkulation oder einem Fremdver-
gleich ermittelt werden müssten, um sicherzustellen, dass Verluste der 
GmbH nicht auf den Sozialhilfeverband abgewälzt werden.

Bessere Qualität könnte dabei durchaus berücksichtigt werden, höhere 
Personalkosten sollten dagegen nicht ohne besondere Begründung vom 
SHV bezahlt werden müssen.
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Gebarung

 35.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 28) dem Gemeindeverband 
Altenwohnheim Telfs empfohlen, zur Deckung eines Haushaltsabgangs, 
wie in der Satzung vorgesehen, den Verbandsgemeinden entsprechende 
Beiträge vorzuschreiben, statt Belastungen in die Zukunft zu verschie-
ben.

(2) Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs hatte im Nachfrage-
verfahren mitgeteilt, dass in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 Über-
schüsse erwirtschaftet worden seien. Allfällig auftretende Abgänge 
würden in Zukunft satzungsgemäß den Gemeinden zur Deckung vor-
geschrieben.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass der Gemeindeverband Altenwohn-
heim Telfs den Abgang des Jahres 2009 den Gemeinden vorgeschrie-
ben hatte und seit dem Jahr 2010 ein positives Jahresergebnis auswies. 

 35.2 Der RH beurteilte seine Empfehlung als umgesetzt.

Währungstauschvertrag

 36.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 29) dem Gemeindeverband 
Altenwohnheim Telfs empfohlen, eine Kosten–Nutzen–Rechnung über 
einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Währungstauschvertrag zu erstel-
len und in Zukunft keine Finanzderivate zur Erzielung von Erträgen 
einzusetzen.

Finanzielle Lage des 
Gemeindeverbands 
Altenwohnheim Telfs

Tabelle 17: Finanzparameter Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs 2008 bis 2012

2008 2009 2010 2011 2012

in Mio. EUR1

Einnahmen gesamt 7,77 8,65 9,19 9,36 9,38

Ausgaben gesamt 7,81 8,74 9,12 9,12 9,29

Jahresergebnis – 0,04 – 0,09 – 0,08 0,23 0,09

Schuldenstand 15,24 14,91 14,51 14,11 14,02
1 Rundungsdifferenzen

Quelle: Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs



118 Bund 2014/7

Entwicklung der Gemeindeverbände

(2) Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs hatte im Nachfrage-
verfahren mitgeteilt, dass der Währungstauschvertrag zwischenzeitlich 
aufgelöst worden sei und zukünftig keine Finanzderivate zur Erzie-
lung von Erträgen mehr eingesetzt werden.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass der Währungstauschvertrag tat-
sächlich aufgelöst worden war und keine weiteren derartigen Verträge 
abgeschlossen wurden. 

Der Währungstauschvertrag hatte aus zwei Finanzgeschäften bestan-
den:

–  Einerseits tauschten die Bank und der Gemeindeverband Alten-
wohnheim Telfs für einen festgelegten Zeitraum53 Zinszahlungen 
für einen Betrag von 5 Mio. EUR: Der Gemeindeverband Alten-
wohnheim Telfs zahlte den CHF–LIBOR54 Zinsbetrag an die Bank 
und erhielt den EURIBOR55 Zinsbetrag vergütet. Es handelte sich 
somit in der Formulierung eines Gutachters des Gemeindeverbands 
Altenwohnheim Telfs um eine „Wette“ auf die Zinsunterschiede.

–  Andererseits wurde der Betrag in Schweizer Franken umgerech-
net.56 Durch die Rückzahlungsverpflichtung in Euro am Ende der 
Laufzeit waren sowohl Währungsgewinne wie auch Verluste mög-
lich. Es handelte sich somit um eine „Wette“ auf die Wechselkurs-
entwicklung.

  Zur Absicherung des Währungsrisikos kaufte der Gemeindeverband 
Altenwohnheim Telfs eine Devisenoption mit dem Recht, Schwei-
zer Franken zum ursprünglichen Kurs zu kaufen. Diese Option galt 
jedoch nur, wenn der Wechselkurs in einer festgelegten Bandbreite 
blieb. Andernfalls trug der Verband das volle Währungsrisiko.

Die Bank schätzte die Geschäfte im Veranlagungsprofil als „extrem 
riskant“ ein.

53 2. März 2007 bis 29. Juni 2012
54 Schweizer Franken London Interbank Offered Rate
55 Euro Interbank Offered Rate
56 Ein tatsächlicher Kapitalumtausch fand nicht statt.
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Zur Wertentwicklung war Folgendes festzuhalten:

–  Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs konnte zwischen 2007 
und 2011 die Zinskosten um rd. 116.000 EUR reduzieren.

–  Der Wechselkurs des Schweizer Franken verließ bereits im Okto-
ber 2008 die in der Absicherungsoption vorgesehene Bandbreite, so 
dass der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs das volle Kursri-
siko trug. Durch die ungünstige Entwicklung des Schweizer Fran-
ken kam es bis 2012 zu rechnerischen Währungsverlusten von über 
1,7 Mio. EUR (rd. 18 % des Jahresumsatzes des Gemeindeverbands 
im Jahr 2012).

Ab Oktober 2011 verhandelte der Gemeindeverband Altenwohnheim 
Telfs unter Hinzuziehung externer Berater mit der Bank über eine 
Rückabwicklung oder Leistung von Schadenersatz. Der Gemeinde-
verband Altenwohnheim Telfs machte dabei vor allem Beratungsfeh-
ler, wie etwa unrichtige und unvollständige Darstellung der Risiken57 
seitens der Bank, geltend.

Im Mai 2012 vereinbarte der Verband mit der Bank die Beendi-
gung des Währungstauschvertrags mit rechnerischen Verlusten von 
rd. 1,7 Mio. EUR und eine Ausgleichszahlung der Bank für die Wäh-
rungsverluste in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR. Für die aushaftende Rest-
summe von rd. 330.000 EUR nahm der Gemeindeverband Altenwohn-
heim Telfs ein Darlehen bei der Bank auf.

Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs legte dem RH eine Sach-
verhaltsdarstellung vor, wonach die Gemeindeaufsicht auf Nachfrage 
der Bank eine Bewilligung des ursprünglichen Vertragsabschlusses als 
nicht notwendig erachtet habe. Es brauche nichts Schriftliches. Der 
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs vertrat die Ansicht, dass dies 
eine Fehleinschätzung war, ohne die er einen Antrag gestellt hätte, 
dem bei richtiger Beurteilung die Genehmigung zu versagen gewe-
sen wäre. Der Schaden wäre somit nicht eingetreten. Er legte weiters 
Gesprächsprotokolle vor, nach denen dies im Jahr 2012 mit verschie-
denen Vertretern der Landesregierung Tirol erörtert worden sei.

Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs stellte gegenüber dem 
Land einen Schaden von rd. 400.000 EUR dar, nämlich das aufzuneh-
mende Darlehen, künftige Zinsen dafür und sonstige Kosten für eigene 
Auslagen und Beratungsleistungen. Die vereinnahmten Zinsgewinne 
berücksichtigte er nicht. Das Land Tirol sagte Bedarfszuweisungen von 
57 Es wurden auch weitere Haftungsgründe, z.B. eine Verletzung einer EU–Richtlinie zu 

Wertpapiergeschäften, geltend gemacht.
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200.000 EUR zur Abdeckung des Schadens zu. Im Jahr 2012 erhielt 
der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs eine Bedarfszuweisung 
für Investitionen von rd. 100.000 EUR.

In der internen Darstellung beurteilte der Gemeindeverband Alten-
wohnheim Telfs den entstandenen Schaden jedoch geringer. Aufgrund 
zugesagter vergünstigter Konditionen seitens der Bank und der bereits 
vereinnahmten Zinsgewinne liege der Schaden ohne Berücksichtigung 
von Bedarfszuweisungen des Landes unter 100.000 EUR. Die Zinsen für 
das zur Verlustabdeckung aufgenommene Darlehen bzw. die Kosten für 
Auslagen und Beratungsleistungen waren dabei nicht berücksichtigt.

 36.2 Der RH unterstrich erneut, dass ein Gemeindeverband Spekulations-
geschäfte zu unterlassen und bei Veranlagungen keine vermeidbaren 
Risiken zur Erzielung zusätzlicher Erträge einzugehen hat. Er wies 
darauf hin, dass der Währungstauschvertrag zunächst Verluste in viel-
facher Höhe der Zinsersparnisse verursachte, anerkannte jedoch, dass 
der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs den Verlust durch Ver-
handlungen mit dem Vertragspartner reduzieren konnte. Er bewertete 
positiv, dass keine spekulativen Verträge mehr bestanden, und beur-
teilte seine Empfehlungen daher als umgesetzt.

Der RH bewertete den Verlust des Gemeindeverbands aus dem 
Währungstauschvertrag (vor Bedarfszuweisungen des Landes) mit 
rd. 150.000 EUR. Er merkte kritisch an, dass die Informationen darü-
ber sowohl in der internen Darstellung als auch gegenüber dem Land 
nur unvollständig waren, obwohl dies für die Beurteilung der Notwen-
digkeit von Bedarfszuweisungen des Landes durchaus relevant wäre.

 36.3 Laut Stellungnahme des Landes Tirol sei die Gemeindeaufsicht zum 
Zeitpunkt des Währungstauschvertrags im Jahr 2007 nicht mit der 
Frage einer allfälligen aufsichtsbehördlichen Bewilligung befasst wor-
den. Die Finanzverwaltung des Gemeindeverbands Altenwohnheim Telfs 
habe die Unterlagen erst im Juni 2011 an die Abteilung Gemeinden 
zur Prüfung des Rechtsgeschäfts übermittelt. Es könne keinesfalls von 
einer Fehleinschätzung durch die Gemeindeaufsicht gesprochen wer-
den.

Die Bedarfszuweisung sei aufgrund des entstandenen zusätzlichen 
Finanzbedarfs für Investitionszwecke gewährt worden.
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 36.4 Der RH verwies auf die gegensätzlichen Darstellungen des Landes Tirol 
und des Gemeindeverbands Altenwohnheim Telfs sowie auf das Feh-
len schriftlicher Unterlagen. Er betonte daher, dass in Zukunft ent-
sprechende Anfragen schriftlich zu stellen und zu erledigen wären.

 37 Der RH anerkannte, dass mehrere operative Empfehlungen des RH in 
den Gemeindeverbänden umgesetzt wurden (z.B. zur Vollziehung des 
§ 13 Bundespflegegeldgesetz, zur Umsetzung der Tarifvorgaben der 
Länder im SHV Völkermarkt, zur Auflösung spekulativer Finanzge-
schäfte in Telfs).

Dennoch zog er aus den Beobachtungen bei den beiden Gemeindever-
bänden auch kritische Schlussfolgerungen:

–  Eine konsequente Umsetzung der Planvorgaben von Bund bzw. 
Ländern auf der Ebene der Heimbetreiber konnte nicht als gesi-
chert angenommen werden. Die Landesvorgaben waren teilweise 
nicht verbindlich gestaltet (z.B. personelle und bauliche Vorgaben 
in Tirol mit der Konsequenz einer Unterschreitung der Personal-
schlüssel bzw. Abweichung von den Bauvorgaben im Gemeinde-
verband Altenwohnheim Telfs).

–  Die Transparenz für Bund und Länder über die Kosten und Leistun-
gen der Heimbetreiber war gering. So waren z.B. die wirtschaftlichen 
Konsequenzen der Abgrenzung zwischen SHV Völkermarkt und 
der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H., 
z.B. hinsichtlich der Auslastungsprobleme der Küche (aufgrund der 
Verrechnungspreise), aber auch des Währungstauschvertrags des 
Verbands in Telfs (Höhe der wirtschaftlichen Belastung) bzw. der 
Bauweise des Heims in Seefeld (Quersubventionierung der Betriebs-
kosten aus den anderen Heimen) nur mit Zusatzinformationen 
erkennbar.

  Der RH beurteilte es daher als besonders kritisch, dass die Tariffest-
legungen der Länder nicht eindeutig auf Normkosten basierten und 
der Bund im Pflegefondsgesetz lediglich auf „Mehrkosten“ abstellte, 
ohne die genauen Ursachen dafür zu kennen.

–  Die Abstimmungsprozesse zwischen Ländern und Gemeindever-
bänden waren verbesserungsfähig: Weder bei der Gründung der 
SHV Völkermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. im 
SHV Völkermarkt noch beim Abschluss des Währungstauschver-
trags in Telfs war eine Genehmigung durch das Land erfolgt. Die 
unzureichende Planung und Steuerung des Bedarfs führte sowohl 

Zusammenfassung 
zur Entwicklung der 
Gemeindeverbände
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in Völkermarkt (Kühnsdorf) als auch in Telfs (Seefeld) zu Leerstän-
den.

Nach Ansicht des RH führten diese Probleme zu wirtschaftlichen Nach-
teilen bei allen Beteiligten:

–  Die Gemeindeverbände waren mit ungünstiger Auslastung und 
deren wirtschaftlichen Folgen konfrontiert.

–  Die Länder sahen sich bei den Tarifverhandlungen mit der Forde-
rung konfrontiert, kostendeckende Tarife festzulegen. Ineffiziente 
Strukturen (etwa zu große Flächen in Seefeld oder zu groß dimen-
sionierte Küchenanlagen in Völkermarkt) beeinflussten die in den 
Verhandlungen zugrunde gelegten Kosten.

–  Die Pflegebedürftigen können sich nicht sicher sein, ob die Mittel 
für sie optimal eingesetzt werden. So wären die mittlerweile gestri-
chenen zusätzlichen Nachtdienste bzw. ärztlichen Dienstleistungen 
im SHV Völkermarkt für die Bewohner vielleicht bedarfsgerechter 
als das errichtete, aber nicht voll ausgelastete Versorgungszentrum.

–  Für den Bund war intransparent, wofür die Mittel des Pflegefonds 
tatsächlich eingesetzt wurden.

Somit war letztlich nicht auszuschließen, dass für Pflege gewidmete 
Mittel letztlich für operative Mängel verwendet wurden (z.B. Verluste 
aus Währungstauschverträgen, übergroß errichtete Heime, unwirt-
schaftliche Bemühungen, mit Wäscherei oder Essensleistungen am 
Markt aufzutreten).

Umgekehrt führten unklare Vorgaben zu vermeidbaren Kosten (z.B. 
Bettenleerständen oder verzögerten Projektrealisierungen).

 38 Anzuerkennen war, dass der Bund, das Land Tirol und das Land Kärnten 
mit hohem finanziellen Aufwand Pflegedienstleistungen erbrachten. 
Im Vergleich zum Vorbericht wurden auf Länder– und Gemeindeebene 
einige operative Verbesserungen erreicht.

Eine grundlegende Systemverbesserung im Hinblick auf Planung und 
Steuerung konnte der RH jedoch nicht feststellen. Das österreichische 
Pflegesystem ist daher nach Auffassung des RH auf die kommende 
demographische Herausforderung nicht ausreichend vorbereitet. Es 
fehlen

Gesamteinschätzung
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–  abgestimmte, realistische finanzielle Ziele bzw. Vorgaben (die aktu-
ellen Kostenprognosen unterschätzen die Entwicklung nach Auf-
fassung des RH deutlich) (TZ 4),

–  klare Vorgaben über die verfolgte Strategie (z.B. in welchem Umfang 
eine Umschichtung von stationärer auf ambulante Pflege erfolgen 
soll) (TZ 5 bis 12),

–  daraus resultierend eine fundierte, abgestimmte Bedarfseinschät-
zung für jene Fälle, in denen ambulante Betreuung nicht möglich 
bzw. zumutbar ist (TZ 5 bis 12),

–  eindeutige rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen für die Tarifge-
staltung sowie eine klare Tarifsystematik, die eine Abstimmung von 
Geld– und Sachleistungen ermöglicht und eine sachliche Gleichbe-
handlung der Pflegebedürftigen und der Heimbetreiber sicherstellt 
(TZ 13 bis 19),

–  klare, abgestimmte Vorgaben über die angestrebte Ergebnisqualität 
und die dazu nötigen Strukturqualitätskriterien (insbesondere Per-
sonalschlüssel und bauliche Rahmenbedingungen) (TZ 28 bis 30),

–  systematische Qualitätssicherungs– und Kontrollsysteme (z.B. Min-
destvorgaben für Heimaufsicht, Bewohnervertretung und Rechts-
züge) (TZ 31),

–  Berichtssysteme, die durchgängige Transparenz über die angebote-
nen Leistungen und die dafür entstehenden Kosten auf Basis zwi-
schen den Regionen und den Jahren vergleichbarer Daten garan-
tieren (TZ 4).

Die durch die Pflegereform 2011 und insbesondere das Pflegefondsge-
setz begonnenen Bemühungen waren bisher nicht ausreichend, diese 
Systemelemente sicherzustellen. Der RH weist insbesondere auf fol-
gende Elemente kritisch hin:

–  Eine Verpflichtung zum Ersatz von Mehraufwendungen seitens des 
Bundes ohne Transparenz über deren Ursachen ist aus Sicht des RH 
höchst unzweckmäßig.

  Derartige Mehraufwendungen können z.B. auch in Tariferhöhungen 
für Kosten ineffizienter Maßnahmen von Heimbetreibern begründet 
sein (etwa übergroße Heime, zu groß dimensionierte Küchen oder 
Spekulationsverluste).
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–  Grundlegende Elemente, wie eine Regelung von Qualitätskriterien 
und Tarifen, fehlen völlig.

–  Die Festlegung eines Richtversorgungsgrads, aus dem für die finan-
ziell entscheidende Frage der Errichtung von Heimplätzen nichts 
gewonnen werden kann, ist nicht ausreichend.
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 39 Die folgenden Übersichten zeigen zusammengefasst den Umsetzungs-
grad der Empfehlungen des Vorberichts, gegliedert nach Rechtsträ-
gern:

–  Von den sechs Empfehlungen, die der RH an das BMASK, das 
Land Tirol und das Land Kärnten gerichtet hatte, wurden drei 
teilweise umgesetzt und drei nicht umgesetzt.

–  Von den acht Empfehlungen, die der RH an das Land Kärnten 
gerichtet hatte, wurde eine umgesetzt, fünf wurden teilweise und 
zwei nicht umgesetzt.

–  Von den neun Empfehlungen, die der RH an das Land Tirol gerich-
tet hatte, wurde eine umgesetzt, sechs wurden teilweise und zwei 
nicht umgesetzt.

–  Von den sechs Empfehlungen, die der RH an den Sozialhilfever-
band Völkermarkt gerichtet hatte, wurden zwei umgesetzt, eine 
wurde teilweise und drei wurden nicht umgesetzt.

–  Von den sechs Empfehlungen, die der RH an den Gemeindever-
band Altenwohnheim Telfs gerichtet hatte, wurden alle sechs 
umgesetzt.

Auch wenn operative Verbesserungen erreicht werden konnten (z.B. 
bei der korrekten Vollziehung des Ruhens des Pflegegelds), wur-
den die strategisch wichtigsten Empfehlungen jedoch nicht voll-
ständig umgesetzt.

Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen
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Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts (Reihe Bund 2011/2)

Vorbericht Follow–up–Überprüfung

TZ Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise 
umgesetzt

nicht 
umgesetzt

BMASK, Land Kärnten, Land Tirol

23
Es wäre eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 
mit Vorgaben für ein Berichtssystem über die 
Gesamtkosten der Pflege und die Ausgaben der 
Länder und Gemeinden für die Pflege anzustreben.

4 X

2
Eine Ergänzung der Pflegevereinbarung um einheit-
liche Vorgaben zur Abgrenzung und Erfassung des 
bestehenden Angebots an Altenwohn– und Pflege-
heimplätzen wäre anzustreben.

6 X

3
Eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 um 
einheitliche Grundlagen für die Planung wäre 
anzustreben.

7 X

14
Es wäre eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 
1993 anzustreben, in der die Schnittstellen der 
Heimtarife zum Pflegegeld einheitlich geregelt 
werden würden.

17 X

20
Es wäre eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 
anzustreben, um eine einfachere und einheitlichere 
Gestaltung der Finanzierung der Heimplätze zu 
erreichen.

19 X

11
Es wäre eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 
um eine Definition der geforderten Ergebnisqualität 
der Pflege und Kennzahlen für deren Messung 
anzustreben.

28 X

22
Es wäre eine Ergänzung der Pflegevereinbarung 1993 
anzustreben, um eine einfachere und einheitlichere 
Gestaltung der Finanzierung der Heimplätze zu 
erreichen.

21 X

Land Kärnten

3
Der Bedarfs– und Entwicklungsplan wäre aufgrund 
der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen zu 
aktualisieren.

8 X

4
Es wäre die Abstimmung zwischen dem landesweit 
erhobenen Bedarf und den auf Verbandsebene 
getroffenen Ausbauentscheidungen zu verbessern.

11 X

6 Die Einhaltung der Personalvorgaben des Landes 
durch die Heimträger wäre sicherzustellen. 29 X

13 Unterschiede zwischen den Tarifen innerhalb 
derselben Betreuungsstufen wären zu reduzieren. 15 X

16 Es wären keine rückwirkenden Tariferhöhungen mehr 
durchzuführen. 22 X
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Fortsetzung: Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts (Reihe Bund 2011/2)

17 Das System der Aufteilung der Strafgelder wäre zu 
verändern. 23 X

21 Es wäre für eine korrekte Vollziehung des § 13 
Bundespflegegesetz zu sorgen. 25 X

10
Es wäre ein Instanzenzug an den Unabhängigen 
Verwaltungssenat gegen Bescheide der 
Aufsichtsbehörde einzurichten.

31 X

12 Es wäre eine Pflegeanwaltschaft einzurichten. 31 X

Land Tirol

5
Es wäre die Abstimmung zwischen dem landesweit 
erhobenen Bedarf und den auf Verbandsebene 
getroffenen Ausbauentscheidungen zu verbessern.

12 X

13 Unterschiede zwischen den Tarifen innerhalb 
derselben Betreuungsstufen wären zu reduzieren. 15 X

21 Es wäre für eine korrekte Vollziehung des § 13 
Bundespflegegesetz zu sorgen. 25 X  

19
Es wäre sicherzustellen, dass Heimbewohner nicht 
deshalb in ein anderes Heim umziehen müssen, 
weil die Heimatgemeinde nicht mehr für die 
Investitionskostenzuschüsse aufkommen will.

26 X

6 Rechtlich verbindliche Personalvorgaben wären 
festzulegen. 29 X

7
Es wären rechtlich verbindliche Vorgaben für die 
bauliche Ausgestaltung von Pflegeheimen zu 
machen.

30 X

9
In Zukunft wären nur Projekte zu fördern, bei denen 
die Vorgaben des Bedarfs– und Entwicklungsplans 
eingehalten werden.

30 X

10
Regelmäßige Überprüfungen aller Heime wären 
durch die Festlegung eines Prüfungsintervalls 
sicherzustellen.

31 X

Sozialhilfeverband Völkermarkt

4
Es wäre die Abstimmung zwischen dem landesweit 
erhobenen Bedarf und den auf Verbandsebene 
getroffenen Ausbauentscheidungen zu verbessern.

11 X

18 Die Tarife wären nach den Vorgaben des Landes zu 
gestalten. 24 X

21 Es wäre für eine korrekte Vollziehung des § 13 
Bundespflegegesetz zu sorgen. 25 X

25
Die konsequente Verfolgung der Einsparziele 
insbesondere auch bei der Gestaltung des Heims in 
Kühnsdorf und den weiteren Investitionen.

32 X
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Anknüpfend an den Vorbericht hob der RH die folgenden Empfeh-
lungen hervor:

(1) Angesichts der Bedeutung der Pflegefinanzierung für die Nach-
haltigkeit der öffentlichen Gebarung wären verbesserte Planungs– 
und Steuerungsmechanismen für die Kosten der stationären Pflege 
zu entwickeln.

 Dazu wäre(n)

–  so rasch wie möglich ein System zur effektiven Nutzung der 
Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der Kosten je Heimplatz 
und der Anzahl der Heimplätze zu entwickeln und mit den Län-
dern abzustimmen, (TZ 2)

BMF und BMASK

Fortsetzung: Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts (Reihe Bund 2011/2)

26
In Zukunft wären die erforderlichen 
Genehmi gungen, wie z.B. für die Gründung 
einer SHV Völkermarkt Verwaltungs– und 
Besitzgesellschaft m.b.H., abzuwarten.

33 X

27
Die Finanzgebarung zwischen der SHV Völkermarkt 
Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. 
und dem Sozialhilfeverband Völkermarkt wäre 
transparent zu gestalten.

34 X

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

9
Es wäre ein Konzept über die Nutzung des 
Heims in Seefeld zu erstellen und mit dem Land 
abzustimmen.

11 X

5
Es wäre die Abstimmung zwischen dem landesweit 
erhobenen Bedarf und den auf Verbandsebene 
getroffenen Ausbauentscheidungen zu verbessern.

12 X

21 Es wäre für eine korrekte Vollziehung des § 13 
Bundespflegegesetz zu sorgen. 25 X

28
Für die Deckung eines etwaigen Haushaltsabgangs 
wären den Gemeinden die entsprechenden Beiträge 
vorzuschreiben.

35 X

29 Es wären in Zukunft keine Finanzderivate zur 
Erzielung von Erträgen einzusetzen. 36 X

29
Es wäre eine Kosten–Nutzen–Rechnung 
über einen vorzeitigen Ausstieg aus dem 
Währungstauschvertrag zu erstellen.

36 X
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–  dieses System in die im nächsten Finanzausgleich notwendigen 
finanziellen Anpassungen zu integrieren, eine dauerhafte Lösung 
im Sinne eines aufgabenorientierten Finanzausgleichs darzustel-
len und es hätte auch Regelungen zu Tarifhöhe, Personalschlüs-
sel und eine von der Sozialhilfe unabhängige Finanzierung zu 
enthalten, (TZ 3)

–  die vorliegenden Kostenprognosen zu überprüfen und die über 
die demographische Entwicklung und die Inflation hinausge-
henden kostensteigernden Faktoren zu berücksichtigen, (TZ 4)

–  angesichts der hohen Kostensteigerungen in der Vergangenheit 
und der intransparenten Mittelverwendung auch wirksame Steu-
erungsmodelle zur Sicherstellung einer zweckentsprechenden und 
effizienten Mittelverwendung zu berücksichtigen. (TZ 4)

(2) Kostenentwicklung

Die Transparenz über die tatsächliche Kostenentwicklung wäre 
wesentlich zu verbessern. (TZ 4)

–  Zunächst wäre festzulegen, wofür die erhobenen Daten genutzt 
werden sollten. Dabei sollte insbesondere eine Erhebung der 
Gesamtausgaben für Pflege und ein Vergleich der Kosten je Heim-
platz ermöglicht werden. (TZ 4)

–  Auch Investitionskosten und Abgangsdeckungen wären syste-
matisch zu erfassen. (TZ 4)

–  Auf eine konsistente Darstellung in der zeitlichen Entwicklung 
wäre zu achten. (TZ 4)

– Die Datenmeldungen wären auf Plausibilität zu überprüfen. (TZ 4)

–  Es wäre auf eine einheitliche und verbesserte Untergliederung 
der Landesrechnungsabschlüsse im Sozialbereich im Rahmen der 
laufenden Reformbemühungen hinsichtlich der Voranschlags– 
und Rechnungsabschlussverordnung hinzuwirken. (TZ 4)

(3) Planung der Heimplätze

Es wäre eine mittelfristige, abgestimmte und regional differenzierte 
Versorgungsplanung zu entwickeln und mit den Ländern umzuset-
zen. (TZ 7)

BMASK
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 Dazu wäre(n)

–  eine Gesamtstrategie für die Pflege mit allen Angeboten (24–
Stunden–Pflege, mobile Leistungen, stationäre Leistungen) als 
Planungsvorgabe zu entwickeln, (TZ 7, 10)

–  als Ergebnis eine klare Planung des finanziell wichtigsten Para-
meters (der stationären Heimplätze) zu erarbeiten, (TZ 7, 10)

–  Vorgaben zum Planungsprozess, wie den Zeithorizont, die berück-
sichtigten Parameter und den Zeitpunkt der Planung, zu erarbei-
ten, (TZ 7, 10)

–  weitere Schritte zur Verbesserung der zur Planung verwende-
ten Daten vorzunehmen, insbesondere Fehler in den gemeldeten 
Daten frühzeitig zu korrigieren, die angestrebte Verwendung der 
Daten zu definieren und die resultierenden Anpassungen in der 
Pflegedienstleistungsverordnung vorzunehmen, (TZ 6)

–  eine ursachenorientierte, regionale Analyse der Nutzung vor-
zunehmen sowie die finanziellen Vorgaben und Ziele zur ange-
strebten Angebotsstruktur zu berücksichtigen. (TZ 8)

(4) Finanzierung

Es wäre ein Konzept zur zweckmäßigeren Gestaltung der Pflegefi-
nanzierung bzw. der Heimtarife zu entwickeln und gemeinsam mit 
den Ländern umzusetzen. (TZ 19, 27)

Dabei sollten insbesondere folgende Elemente umgesetzt werden:

–  Es wären klare rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen für die 
Tarife zu schaffen, denen einheitliche wirtschaftliche Grundla-
gen (Normkosten) zugrunde liegen. (TZ 14)

–  Im Einvernehmen mit den Ländern wären die Unterschiede in 
den Tarifen auf ihre sachliche Rechtfertigung zu prüfen und nach 
Möglichkeit zu reduzieren. (TZ 16)

–  Es wäre eine leistungsorientierte Vergütung von Pflege– und 
Unterbringungsleistungen (gegebenenfalls unter Lösung von der 
Pflegegeldeinstufung) zu berücksichtigen. (TZ 19)
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–  Es wäre eine transparente, einfache Aufteilung der öffentlichen 
Finanzierung zwischen den Gebietskörperschaften zu berücksich-
tigen. (TZ 19)

(5) Es wäre ein Konzept zur Definition und Sicherstellung der ange-
strebten Pflegequalität zu erstellen und gemeinsam mit den Län-
dern umzusetzen. (TZ 31)

Dazu wäre(n)

–  die geforderte Ergebnisqualität der Pflege zu definieren, gemein-
sam mit den Ländern umzusetzen und durch Kennzahlen zu über-
prüfen, (TZ 28)

–  für die geforderte Ergebnisqualität notwendige Strukturquali-
tätskriterien (z.B. Personalschlüssel) zu entwickeln und gemein-
sam mit den Ländern umzusetzen, (TZ 29)

–  bundesweite (Mindest–)Regelungen für die Qualitätssicherung, 
wie z.B. die Häufigkeit von Überprüfungen vor Ort, der Rechts-
zug bezüglich erteilter Auflagen und die vorzusehenden Bewoh-
ner–Vertretungen (z.B. Heimanwälte) zu erstellen. (TZ 31)

(6) Die Entwicklung zur Annäherung der Tarife in denselben Betreu-
ungsstufen wäre weiter voranzutreiben. (TZ 15)

(7) Es wären ausreichende Maßnahmen zu setzen, um rückwirkende 
Tarifveränderungen in Zukunft vermeiden zu können. (TZ 22)

(8) Rechtlich verbindliche, klar quantifizierte und überprüfbare Per-
sonalvorgaben wären festzulegen. (TZ 29)

(9) Es wären Vorgaben für die bauliche Ausgestaltung von Pflege-
heimen (z.B. Zimmergröße, Gesamtfläche) in Verordnungsform zu 
erlassen. (TZ 30)

(10) Es wäre zu prüfen, ob die Aufgabe der Heimaufsicht nicht 
zweckmäßiger (wie im Land Kärnten) beim Amt der Landesregie-
rung angesiedelt werden könnte. (TZ 31)

Land Kärnten,  
Land Tirol

Land Tirol
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(11) Neue Heime wären nur zu errichten, wenn ein entsprechender 
Bedarf nachgewiesen wurde. (TZ 9)

(12) Hinsichtlich der Strafgelder wäre auch für den Sozialhilfever-
band Villach Land eine systemkonforme Lösung zu finden. (TZ 23)

(13) Im Zuge der Einführung der Verwaltungsgerichte wäre ein 
Instanzenzug gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde vorzusehen. 
(TZ 31)

(14) Die gesetzlich vorgesehene Pflegeanwaltschaft wäre tatsäch-
lich zu besetzen. (TZ 31)

(15) Die Genehmigung der SHV Völkermarkt Verwaltungs– und 
Besitzgesellschaft m.b.H. wäre rechtlich eindeutig zu klären. (TZ 33)

(16) Es wäre die Regelung des Aufsichtsrechts über die SHV Völ-
kermarkt Verwaltungs– und Besitzgesellschaft m.b.H. nachzuholen 
und das Aufsichtsrecht auch tatsächlich wahrzunehmen. (TZ 33)

(17) Es wäre ein Sanierungskonzept zu erstellen und mit dem Land 
Kärnten abzustimmen. (TZ 32)

In diesem wären folgende Punkte zu klären:

–  eine ausreichende Liquiditätssicherung im Verband und in der 
GmbH, (TZ 32)

–  eine sparsame Führung und ausreichende Dotierung des Ver-
bands, um die Erfüllung dessen öffentlicher Aufgaben zu sichern, 
(TZ 32)

–  eine Führung — oder Einstellung — der GmbH nach streng 
betriebswirtschaftlichen Kriterien sowohl ertragsseitig als auch 
kostenseitig, (TZ 32)

–  Meilensteine zur Sanierung und ein Szenario zum Ausstieg aus 
marktorientierten Tätigkeiten, falls diese dauerhaft unwirtschaft-
lich bleiben. (TZ 32)

(18) Die GmbH wäre vom Verband transparent abzugrenzen. (TZ 34)

Land Kärnten

Sozialhilfeverband 
Völkermarkt
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Insbesondere sollte(n)

–  der Personalaufwand nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen wer-
den, (TZ 34)

–  Verrechnungen zwischen den beiden Trägern nach fremdüblichen 
Konditionen erfolgen, (TZ 34)

–  das Berichtswesen am Informationsbedürfnis der Nutzer orien-
tiert werden (insbesondere ein Gesamtschuldenstand erkennbar 
sein). (TZ 34)


